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1.1 Problem- und Zielstellung

„Es geht nicht darum, ein einzelnes Instrument zu entwickeln, das die Welt rettet. Es muss an 
allen Ecken etwas getan werden.“ Dies äußerte Ricarda Pätzold, Mitarbeiterin des Deutschen Ins-
tituts für Urbanistik, im Kontext der aufgestellten Bodenpolitischen Agenda 2020–2030, (Pätzold 
2018 zit. n. Weißmüller 2018: 20; Bunzel et al. 2017). Damit bezieht sie sich auf  die aktuellen Her-
ausforderungen der wohnungs- und bodenpolitischen Situation. Unter anderem durch anhaltende 
Wanderungsgewinne aus dem In- und Ausland in deutschen Großstädten sind die Mieten inse-
rierter Wohnungen deutschlandweit im Jahr 2019 um 4,2 % auf  8,76 € pro m2 nettokalt gestiegen 
(vgl.BBSR 2020). Durch die steigenden Mieten in wachsenden Städten wurde die Wohnungs-
frage zu einer zentralen Frage der heutigen Zeit (vgl. DV 2019a :2). Demnach müssen bei einer 
Neuvermietung in wachsenden Städten wie München oder Berlin Familien mit anerkannten Be-
rufsabschluss 40 % des Haushaltsnettoeinkommens für die Miete aufwenden (Immowelt 2020). 
Ausgehend von der hohen Nachfrage wird der Trend, die Bautätigkeit in Ballungsgebieten zu in-
tensivieren, als erforderlich angesehen. Allerdings stellt das knappe Wohnbauland einen Engpass-
faktor für die Bautätigkeit dar (vgl. Klöppel et al. 2017:7). Die bundesweiten Durchschnittspreise 
für Wohnbauland sind seit dem Jahr 2000 je m² um 46 % gestiegen (vgl. BBSR, BBR 2018:4). 
Insbesondere im Jahr 2019 meldete das statistische Bundesamt, dass die Baulandpreise so hoch 
waren wie nie zuvor (Destatis 2020). Demnach stiegen nicht nur die Preise für Wohnbauland, son-
dern auch die für Immobilieneigentum, was vor allem dem langanhaltenden niedrigen Zinsniveau 
geschuldet ist. Dieser Trend ist insbesondere in den wachsenden Großstädten in Deutschland zu 
beobachten (vgl. Immobilienmarktbericht Deutschland 2019).

Die im Jahr 2018 gestartete Wohnraumoffensive von Bund, Ländern und Kommunen befasst sich 
mit der Herausforderung, eine angemessene Wohnungsversorgung und Sicherung des bezahlba-
ren Wohnens zu gewährleisten. Im Zuge dessen sind einige Empfehlungen seitens der Bauland-
mobilisierung und einer gemeinwohlorientierten Bodenpolitik hervorgehoben worden. Darunter 
wurde das Erbbaurecht genannt, als liegenschaftspolitisches Instrument, das ein Element im woh-
nungspolitischen ‚Gesamtpaket‘ darstellt (vgl. BMI 2018:20; DV 2019a:7ff.). 

Zusätzlich empfahl die Baukommission, das Instrument in den bodenpolitischen Ansatz der Städ-
te einzubinden (vgl. DV 2019a:11). Demnach erfährt das Erbbaurecht seit dem Jahr 2018 ange-
sichts der Aufgabe, mehr Wohnraum zu schaffen und perspektivisch zu sichern, eine politische 
Renaissance (vgl. DV 2019b:17).

In dieser Arbeit wird das Erbbaurecht als liegenschaftspolitisches Instrument fokussiert, um den 
Einsatz in ausgewählten Fallbeispielen zu untersuchen. Es ist nicht zu erwarten, dass ein In-
strument die genannte Problemstellung lösen kann. Dennoch sollen durch die Untersuchung 
im praktischen Anwendungsfeld Erkenntnisse gewonnen werden, die zur Hauptforschungsfrage 
‚Welchen Beitrag leisten Erbbaurechte in der Wohnraumversorgung?‘ beitragen können. 

Demnach werden die ausgewählten Fallbeispiele in unterschiedlichen Kontexten untersucht. Zum 
einen ist der boden- und wohnpolitische Kontext des Instrumentes zu analysieren. Es werden 
folgende Teilfragen untersucht: 

Einleitung.
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I. Welche boden- und wohnpolitische Zielstellung wird mit dem Einsatz von Erb- 
 baurechten verfolgt?

II. Inwiefern wird das Instrument mit anderen Instrumenten kombiniert? 

Zum anderen wird die rechtliche Ausgestaltung der Verträge untersucht, um die Steuerungsmög-
lichkeit als Erbbaurechtsgebende zu analysieren. Demnach lautet die weitere Teilfrage:

III. Welche Steuerungsmöglichkeiten sind durch den Einsatz vom Erbbaurecht   
 möglich? 

Schlussendlich werden die Seiten der Erbbaurechtsgebenden sowie der Erbbaurechtsnehmenden 
in der Untersuchung betrachtet, um die Bewertung in der Anwendungspraxis darzustellen. Die 
Frage lautet:

IV. Welche Probleme und welchen Mehrwert bringt das Erbbaurecht als Instrument  
 in der praktischen Anwendung mit sich? 

Es werden fünf  Erbbaurechtsgebende und die dazugehörigen Erbbaurechtsnehmenden ausge-
wählt. Dabei werden drei kommunale Beispiele (Frankfurt am Main, Hamburg und Leipzig) sowie 
zwei Stiftungen (Edith Maryon und Trias) untersucht. Als primäres Vorgehen wird die Dokumen-
tenanalyse genutzt. Diese wird mit der Forschungsmethodik der Interviews von Expertinnen und 
Experten erweitert. 
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1.2 Literatur und Forschungsstand 

Das Forschungsfeld der Erbbaurechte in Bezug auf  den Wohnungsbau hat zuletzt stark an Be-
deutung gewonnen. Insbesondere seit 2018 wurden diesbezüglich Forschungsberichte und Ar-
tikel im Zuge der Wohnraumoffensive für bezahlbares Wohnen und Bauen publiziert. Darüber 
hinaus fanden Fachveranstaltungen zu diesem Thema statt. Die im September 2018 einberufene 
ExpertInnenkommission „Nachhaltige Baulandmobilisierung und Bodenpolitik“ gaben Hand-
lungsempfehlungen bekannt, die das Instrument der Erbbaurechte wieder fokussieren ließ (DV 
2019a). Dazu wurden zwei öffentliche Veranstaltungen abgehalten, am 2. April 2019 in Berlin 
und am 12. Februar 2020 in Köln. Dabei wurden unter anderem die Ergebnisse aus der in den 
Jahren 2018 und 2019 durchgeführten und nicht veröffentlichten GEWOS-Studie vorgestellt. Mit 
dem Kurzbericht „Mehr bezahlbares Wohnen und Bauen – Erbbaurechte in der Wohnungs- und 
Bodenpolitik“ wurden die zentralen Ansätze aufgezeigt, inwieweit Kommunen Erbbaurechte im 
Wohnungsbau anwenden. Damit weist der Bericht einen ähnlichen Forschungsansatz wie die vor-
liegende Masterarbeit auf, dennoch waren weder die Befragungen von Erbbaurechtsnehmenden 
noch die der Stiftungen Bestandteil der GEWOS-Studie. 

Darüber hinaus hat das Deutsche Institut für Urbanistik eine Bodenpolitische Agenda für den 
Zeitraum 2020–2030 veröffentlicht, in der Erbbaurechte unter anderem befürwortet wurden 
(Bunzel et al. 2017). Dazu sind zwei Kurzberichte der Jones Lang LaSalle erschienen: „Erbbau-
rechte in deutschen Metropolen“ (Barthauer et al. 2019) und „Erbbaurechte im Wohnungsmarkt“ 
(Barthauer et al. 2020). In den Berichten wird vor allem die Perspektive der InvestorInnen in der 
Vergabe von Erbbaurechten abgedeckt. Dazu wurde das Werk „Marktgerechte Erbbaurechte“ 
veröffentlicht, in dem die Problematiken und Chancen des Erbbaurechts aus Sicht der ökonomi-
schen Perspektive abgebildet wurden (Löhr 2020). 

Dazu erfolgte eine grundlegende Veränderung in der Rechtsvorlage: Der BGH nahm mit dem Ur-
teil vom 8. Februar 2019 -V ZR 176/17 zu der Thematik der Nutzungsbindung Stellung. Schließ-
lich befürwortete der BGH eine Nutzungsbindung über die gesamte Laufzeit des Erbbaurechtes. 

Die Erkenntnisse und Empfehlungen der genannten Publikationen fließen als Kenntnisstand in 
diese Arbeit mit ein.

Einleitung.
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1.3	 Aufbau	der	Arbeit

Nach der Einleitung folgt im zweiten Kapitel eine thematische Einführung des Erbbaurechts 
als Rechtsinstrument. Das Erbbaurecht wird definiert, die rechtlichen Rahmenbedingungen (im 
Bereich des Wohnungsbaus) werden erläutert. 

Im nächsten Schritt wird das Instrument (Kapitel 3) in den aktuellen boden- und 
wohnungspolitischen Kontext eingebettet. 

Ein Zwischenfazit (Kapitel 4) fasst die wesentlichen Aspekte für die weitere Arbeit zusammen. 

Im fünften Kapitel werden der Forschungsaufbau, die Auswahl der Fallbeispiele und die im 
empirischen Teil der Arbeit angewandten Forschungsmethoden der Datenerhebung und 
-auswertung beschrieben. 

Im sechsten Kapitel wird die Analyse dargestellt, die sich in die drei Kommunen, zwei Stiftungen 
als Erbbaurechtsgebende sowie die dazugehörigen Erbbaurechtsnehmenden gliedert. Dabei 
werden pro Erbbaurechtsgebende zunächst die aktuelle wohn- und bodenpolitische Ausgangslage 
dargelegt, um im nächsten Schritt die Daten aus den ExpertInneninterviews damit zu verknüpfen. 
Bei der Analyse pro Erbbaurechtsnehmenden lag der Fokus auf  der Ausführung, welche Art 
von Wohnraumversorgung und Bedarf  ausgerichtet wurden, und auf  der Einbettung der 
Bewertungspraxis aus den generierten Daten der Interviews. 

Zusammengefasst werden die wohn- und bodenpolitische Ausgangslage, die mit dem Erbbaurecht 
verfolgten Ziele sowie die vertraglich-rechtlichen Steuerungsmöglichkeiten in einer separaten 
Tabelle in Kapitel 7 dargestellt. 

Das Kapitel 8 diskutiert die zentralen Ergebnisse und schafft somit eine Synthese zwischen den 
eingangs gestellten Unterfragen und den Analyseergebnissen. 

Das neunte Kapitel bildet das Fazit der Arbeit, in dem die zu Beginn gestellte Hauptforschungsfrage 
zusammenfassend beantwortet wird. Zudem wird die angewandte Methodik kritisch reflektiert. Der 
Schluss ist ein Ausblick für die künftige Integration der Erbbaurechte in die Wohnraumversorgung 
und weiterer Forschungsbedarf.

Einleitung.
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2.1	 Begriffsbestimmung	und	historischer	Abriss	des		 	 	
	 Erbbaurechtes
Das Erbbaurecht greift auf eine lange Tradition zurück und trat vor etwa 101 Jahren, genau 
am 19. Januar 1919, mit der deutschen Erbbaurechtsverordnung in Kraft. Es findet seine 
Anfänge als Rechtsinstitut bereits im römischen Recht (vgl. Seitz, Tillmann 2020) Demnach 
war die eigentumsrechtliche Trennung von Bodennutzung und Bodeneigentum bereits im 
mittelalterlichen Rom als ‚superficies‘ bekannt. Das superficiarische Recht als sogenanntes 
Gebäuderecht, Baurecht oder Platzrecht regelte den Umgang mit der Bodennutzung und 
dem Bodeneigentum und wurde im Lehensrecht angewendet (vgl. Nagel et al. 2014:3). 
Das gespaltene Eigentum manifestierte sich in verschiedenen Teilrechten, die in der Hand 
mehrerer Personen lagen. Die Unterscheidung zwischen ObereigentümerIn (als eigentliche 
EigentümerInnen) und UntereigentümerIn (als BodennutzerInnen) demonstrierte zugleich 
eine politische Machtbeziehung (vgl. Löhr, Hertweck 2019:125).

In Deutschland entwickelte sich das Erbbaurecht weiter und war ab dem 13. Jahrhundert als 
Rechtsinstrument der Gründerleihe bekannt. Dabei verblieb das Eigentum bei dem jeweiligen 
Stadtherrn als GründerIn. Gegen die Zahlung eines Jahreszinses hatten die Berechtigten ein 
vererbliches, aber veräußerbares Recht am Bauwerk (vgl. Nagel et al. 2014:3). Allerdings hatte 
dieser Jahreszins den Charakter einer Anerkennungsgebühr und war nicht darauf ausgerichtet, 
eine Bodenrente abzuschöpfen. Dabei war der Grundgedanke, die neugegründete Stadt für 
potenzielle ZuzüglerInnen und vor allem Kaufleute attraktiv zu machen (vgl. Löhr, Hertweck 
2019:126). 

Das Erbbaurecht war Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts ein Bestandteil 
der Vorschläge zur Reform der Bodenordnung in Deutschland. Dabei ist Adolf Damaschke als 
einer der Hauptprotagonisten des Deutschen Bundes für Bodenreform zu nennen (Ebd.:127). 
Die Reformvorschläge handelten von der Kommunalisierung des Bodens und der Förderung 
des Wohnungsbaus, insbesondere von der Möglichkeit der Schaffung von Eigenheimen auch 
für sozial schwächere Schichten der Bevölkerung. Dabei gelten die wesentlichen Ziele der 
ErbbauVO bis heute, sie wurden am 23. November 2007 in das Erbbaurechtsgesetz (ErbbauRG) 
überführt. Demnach ist privates Eigentum nicht ‚naturgegeben‘, sondern schließlich das 
Ergebnis einer gesellschaftlichen Entwicklung (vgl. Nagel et al. 2014:3). 

Die Legaldefinition des Erbbaurechts richtet sich nach § 1 Abs. 1 ErbbauRG. Demzufolge ist 
das Erbbaurecht ein vererbliches, veräußerliches und damit übertragbares Recht, auf oder 
unterhalb der Oberfläche des im Erbbaurecht stehenden Grundstücks ein Bauwerk zu haben 
(vgl. Novy-Huy et al. 2016:4). Die Erbbaurechtsgebenden sind somit immer EigentümerInnen 
des Grundstückes und die Erbbaurechtsnehmenden diejenigen, die das Grundstück nutzen, 
um in der Regel ein Gebäude darauf zu errichten (vgl. Nagel 2017: 2). 

Dazu sei das Erbbaurecht nicht mit der sogenannten Erbpacht zu verwechseln, denn es handelt 
sich nicht um Synonyme, sondern um verschiedene Rechtsinstitute. Dabei ist die Erbpacht ein 
dingliches Nutzungsrecht an einem landwirtschaftlichen Grundstück (vgl. Nagel 2014: 3).
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2.2	 Erbbaurechtsvertrag

Das Erbbaurecht als dingliches Recht an einem Grundstück entsteht in dem Moment, in 
dem es an erster Rangstelle in Abteilung II des Grundbuches für das Grundstück eingetragen 
worden ist und für das Erbbaurecht ein gesondertes Erbbaugrundbuch angelegt wurde. Dafür 
ist Voraussetzung, dass die Beteiligten des Vertrages sich über die Bestellung des Erbbaurechtes 
geeinigt haben und einen Antrag auf Einigung des Rechts beim Grundbuchamt stellen (vgl. 
§ 873 BGB; §§10, 11 und 14–17 ErbbauRG). Diese Einigung ist ein dinglicher Vertrag, der 
sogenannte Erbbaurechtsvertrag. Dabei liefert das ErbbauRG die Rechtsgrundlage für den 
Erbbaurechtsvertrag. Der Vertrag besteht bereits mit dem gesetzlichen Mindestmaß an 
Vertragsinhalt, der im § 1 ErbbauRG festgelegt wurde. Dazu regelt § 10, den nötigen Rang 
des Erbbaurechtes. Da dieser Mindestinhalt für die Beteiligten oft nicht ausreicht, bietet das 
ErbbauRG in §§ 2–8 an, die Inhalte der Verpflichtung zu Errichtung, Instandhaltung und 
Verwendung des Bauwerks zu vereinbaren. In § 27 Abs. 1 S. 2, § 32 Abs. 1 S. 2 werden ferner 
die Möglichkeiten genannt, den Inhalt des Erbbaurechts mit dinglicher Wirkung vertraglich zu 
regeln. Die Rechtsfolgen richten sich nach §§ 31 mit 33 und § 34 (vgl. Linde, Richter 2001:38-
40; vgl. Oefele, Winkler 2008: Rn. 4.1-4.4).

Mit der Einigung der Beteiligten im Vertrag werden die Art, der Inhalt und der Umfang des 
dinglichen Rechts eindeutig fixiert. Damit sind vertragliche Vereinbarungen als dinglich 
anzusehen, die über den Inhalt des Erbbaurechts hinausgehen – also Regelungen, die 
während der gesamten Laufzeit des Erbbaurechts und nach dessen Beendigung zwischen den 
jeweiligen Beteiligten gelten und auf die Sache selbst bezogen sind. Was laut ErbbauRG nicht 
vertragsmäßiger Inhalt der Erbbaurechtsvertrages ist und auch nicht zum dinglichen Inhalt 
gemacht wurde, bleibt im Falle der Wiederveräußerung an Dritte nicht bestehen (vgl. Linde, 
Richter 2001: 40-41; Vgl. Oefele, Winkler 2008: Rn 4.29-4.32).

Darüber hinaus können auch Vereinbarungen sowie der Erbbauzins – als selbständiges Element 
in § 9 als Entgelt, das in der Regel als wiederkehrende Leistung zu vollbringen ist und als 
Gegenleistung des Erbbauberechtigten verstanden wird – und die Beschränkung des Anspruchs 
auf Erhöhung des Erbbauzinses in § 9 a im Vertrag festgelegt werden (vgl. Linde, Richter 
2001:97-106). Dazu können weitere Vereinbarungen getroffen werden, die nur zwischen den 
VertragspartnerInnen gelten sollen und damit nicht zum dinglichen Inhalt des Erbbaurechtes 
gemacht werden (vgl. ebd.:38-40). „Allgemein gesagt können im Erbbaurechtsvertrag 
Zielsetzungen für die Art der Nutzung, der inhaltlichen Ausrichtung der Bewirtschaftung 
oder der baulichen Aktivitäten festgeschrieben werden. Diese Ziele gelten für die Dauer des 
Erbbaurechts und sind daher ein wesentliches Gestaltungselement des Vertrages.“ (Brahm, 
Schliesser 2014: 7). Schlussendlich bedarf ein solcher Vertrag der notariellen Beurkundung 
nach § 313 BGB, um sämtlichen Vereinbarungen Wirksamkeit zu geben (vgl. Linde, Richter 
2001:41).

Grundlagen des Erbbaurechtes
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2.2.1	 Eigentums-	und	Besitzverhätnisse	

Ein Grundstück und Bauwerk zusammen bilden eine Rechtseinheit. Durch das Erbbaurecht 
wird dieses Gebilde aufgebrochen. Eigentümerrechtlich werden nun die Zuordnung des 
Grundstückes sowie die des Bauwerkes unterschieden. Die Erbbaurechtsgebenden sind 
EigentümerInnen des Bodens, die Erbbaurechtsnehmenden besitzen das Bauwerk für die 
Dauer des Erbbaurechts mit allen Rechten und Pflichten der EigentümerInnen (vgl. Thiel 
2004:8).

Die rechtliche Zuordnung des Grundstückes stellt nach § 1 Abs. 1 ErbbauRG das Recht dar, 
auf einem fremden Grundstück ein Bauwerk zu errichten und zu unterhalten. Demnach sind 
die Erbbaurechtnehmenden sowohl EigentümerInnen als auch BesitzerInnen des Bauwerks. 
Die Erbbaurechtsgebenden werden mittelbare BesitzerInnen am Grundstück, wobei die 
Erbbaurechtsnehmenden mit dem Erbbaurecht ein grundstücksgleiches Recht erwerben. 
Dabei bedeutet grundstücksgleich in diesem Zusammenhang, dass das Erbbaurecht wie jedes 
Grundstücksrecht von den Erbbaurechtsnehmenden sowohl belastet als auch veräußert oder 
vererbt werden kann. Gemäß § 11 ErbbauRG finden die Gesetze über Grundstücke im BGB 
auf das Erbbaurecht Anwendung (vgl. Oefele, Winkler 2008: Rn 2.38,2.62,2.88,2.90).

Die bereits im ersten Abschnitt genannte Rechtseinheit wird im BGB geregelt (§§ 93, 946 
BGB). Die Begründung ist, dass ein Bauwerk einen Grundstücksbestandteil darstellt und 
damit zum Grundstückseigentum gehört, da es fest mit dem Grundstück verbunden ist. Dieser 
Aufbruch regelt im Erbbaurecht die rechtliche Zuordnung des Bauwerks, sodass das auf dem 
Erbbaugrundstück errichtete Bauwerk wesentlicher Bestandteil des Erbbaurechts selbst ist und 
die Erbbaurechtsnehmenden die EigentümerInnenstellung erhalten (vgl. Oefele, Winkler 2008: 
Rn 2.90, 289). Dabei wird der breit gefasste liegenschaftstechnische Anwendungsbereich durch 
die Begrifflichkeit Bauwerk deutlich: Schließlich wird ein Bauwerk als „[…] eine (unbewegliche) 
durch Verwendung von Arbeit und bodenfremdem Material in Verbindung mit dem Erdboden 
hergestellte Sache definiert. Bauwerke können hierbei Häuser, Tunnel, Brücken, Denkmäler 
oder Straßen sein und selbst Freizeiteinrichtungen wie Golfplätze darstellen.“ (Thiel 2004:7-8).

2.2.2	 Erbbauzins	und	Erbbauzinsanpassung

Bei der Vergabe von Erbbaurechten ist ein Entgelt in Form eines Erbbauzinses zu bezahlen. 
Die Legaldefinition des Erbbauzinses erfolgt in § 9 Abs. 1 ErbbauRG. Demnach ist dieser eine 
wiederkehrende Leistung für die Bestellung des Erbbaurechts. Die Zahlung des Erbbauzinses 
kann regelmäßig über die Vertragslaufzeit erfolgen oder es wird eine einmalige Zahlung als 
kapitalisierter Erbbauzins zwischen den Vertragsparteien vereinbart (vgl. Siemon 2016:13-17). 

Der Erbbauzins gilt als wesentlicher Bestandteil des Grundstücks (vgl. § 93 BGB) und ist nicht 
mehr vom Eigentum des Grundstücks zu trennen (vgl. § 1110 BGB). Demnach kann dieser 
nicht ohne das Erbbaugrundstück veräußert, gepfändet oder übertragen werden (vgl. Oefele, 
Winkler 2008: Rn 6.24-6.25). 

Zur Ermittlung des Erbbauzinsbetrages können unterschiedliche Bemessungsgrundlagen 
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herangezogen werden. Häufig dient der Bodenrichtwert bei Vertragsabschluss als Grundlage 
für die Zinsberechnung (vgl. Nagel 2014:2):

Erbbauzinsbetrag = Grundstücksfläche x Bodenrichtwert x Erbbauzinssatz

Nach einer aktuellen bundesweiten Befragung gaben rund 80 % der Erbbaurechtsgebenden 
an, den Erbbauzins anhand des Bodenrichtwertes zu bestimmen. Des Weiteren wird der 
Erbbauzins zur Nutzungsmöglichkeit in Relation gesetzt. Dabei liegt der durchschnittliche 
Erbbauzins für Wohnerbbaurechte bei 3,7 % (vgl. Barthauer et al. 2020:11). Dazu werden 
sogenannte Wertsicherungsklauseln in den Erbbaurechtsvertrag aufgenommen, um dem 
Grundstückseigentümer während der Vertragslaufzeit die Anpassung des Erbbauzinses 
entsprechend der Inflation zu ermöglichen und somit einen Wertverlust des Vertrages zu 
verhindern (vgl. Nagel 2015:28). Damit wird im Vertrag geregelt, wann und wie der Erbbauzins 
angepasst wird. Dafür wird in der Regel der jeweils aktuelle Verbraucherpreisindex genutzt, 
der regelmäßig vom Statistischen Bundesamt berechnet und veröffentlicht wird (vgl. ebd.:28-
29). Laut Jones Lang LaSalle stellen 88 % der Erbbaurechtsgebenden eine Anpassung an den 
Verbraucherpreisindex an. Zur Anpassung der Erbbauzinsen sind meist Fristen vereinbart: 46 
% der Befragten gaben an, eine vereinbarte Anpassung alle drei Jahre vorzunehmen, 32 % nur 
alle fünf Jahre (vgl. Barthauer et al. 2020:11-12).

Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Anpassungsmöglichkeit bei Wohnzwecken des 
Erbbaurechts eingeschränkt ist. Laut § 9a ErbbauRG ist die Erhöhung des Zinses unter 
Billigkeitsgesichtspunkten zu betrachten (vgl. Oefele, Winkler 2008: Rn 6.182). Dies beinhaltet, 
dass eine Steigerung des Erbbauzinsniveaus auf dem arithmetischen Mittel zwischen der 
Inflations- sowie der Bruttolohn- und Gehaltsentwicklung beruht. Dies ist insbesondere in 
Zeiten höherer Inflation sowie niedriger Lohnabschlüsse von Bedeutung und belastet dadurch 
die Rentabilität des Erbbaurechts (vgl. Thiel 2014:17).

2.2.3	 Vertragslaufzeiten	und	Verlängerung

Das Erbbaurecht kann endlich oder ewig vereinbart werden, damit ist eine Mindest- oder 
Höchstdauer des Erbbaurechtes im deutschen Gesetz nicht vorgeschrieben. Der Endtermin muss 
zwar bestimmbar sein, bedarf  aber keines exakten Datums. Die Dauer des Erbbaurechtsvertrages 
wird in das Grundbuch des Grundstücks eingetragen und das Erbbaurecht endet mit Zeitablauf  
ohne eine weitere Willenserklärung (vgl. Siemon 2016:19). In der Praxis wird ein Erbbaurecht meist 
mit einer festen Laufzeit vereinbart, die im Wohnungsbau 75 bis 100 Jahre beträgt (vgl. Barthauer 
et al. 2020:10). Demnach können die Sanierungszyklen der Wohnimmobilie eine Orientierung 
sein, die auf  etwa 30 bis 35 Jahre geschätzt werden (vgl. Pelzeter 2006:81). In der Bundesrepublik 
beträgt die durchschnittliche Vertragslaufzeit bei Wohnerbbaurechten derzeit 85 Jahre und deckt 
im besten Fall zwei vollständige Sanierungszyklen der Immobilie ab.  Das ist insofern von Vorteil, 
als am Ende des Erbbaurechtes kein Investitionsstau entsteht (vgl. Barthauer et al. 2020:11ff.).

Unterschiede in den Laufzeiten existieren nicht nur dahingehend, für welche Nutzung das 
Erbbaurecht bestellt wird, sondern auch, ob es sich um eine Neuvergabe oder ein bereits 
bestehendes Erbbaurecht handelt, das verlängert werden soll. In der Studie von Jones Lang 

Grundlagen des Erbbaurechtes
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LaSalle gaben 36 % der Befragten an, bei Neuvergabe eine Laufzeit von 99 Jahren oder länger 
zu vereinbaren, bei Verlängerungen nur 14 % (vgl. Barthauer et al. 2020:10-11). Demnach 
kann der Erbbaurechtsgebende gemäß § 27 Abs. 3 ErbbauRG dem Erbbaurechtsnehmenden 
eine Verlängerungsoption vor Ablauf  des Erbbaurechtes anbieten. Üblicherweise wird diese 
Möglichkeit zwischen den Beteiligten zu einem frühen Zeitpunkt geklärt: Rund 38 % gaben an, 
dies fünf  oder mehr Jahre vor Ablauf  des Vertrages zu tun (vgl. ebd.:10). Damit die Verlängerung 
geltend gemacht werden kann, muss der/die Erbbaurechtsnehmende einwilligen. Willigt er/sie 
ein, so bleibt das Erbbaurecht weiterhin bestehen, dies gilt auch hinsichtlich der bestehenden 
Lasten. Aufgrund der Inhaltsänderung des § 11 Abs. 1 ErbbauRG i. V. m. §§ 877, 873 BGB 
wird die dingliche Einigung im Grundbuch des Grundstücks eingetragen. Lehnt der/die 
Erbbaurechtsnehmende ab, erlischt das Erbbaurecht mit Ablauf  der Zeit (vgl. Oefele, Winkler 
2008: Rn 2.141-2.143).

Die Vertragslaufzeit des Erbbaurechtes gewährleistet einerseits, dass sich die Errichtung 
des Bauwerks in Anbetracht der Nutzungszeit und der finanziellen Investition für den/die 
Erbbaurechtsnehmende/n lohnt. Andererseits ist zu beachten, dass Banken Darlehensmittel zur 
Errichtung eines Gebäudes in der Regel nur dann zu günstigen Bedingungen zur Verfügung stellen, 
wenn eine langfristige Sicherheit geleistet wird. Demnach sind kurze Verträge mit weniger als 30 
Jahren Laufzeit möglich, jedoch durch die von dem/der Erbbaurechtsnehmenden zu tragenden 
Investitionskosten nicht sinnvoll und können sich daher auf  die Finanzierungskonditionen 
auswirken (vgl. Brahm, Schliesser 2014: 7).  

Dies bestätigt auch das Pfandbriefgesetz laut § 13 Abs. 2. Demnach ist die Beleihung zulässig, 
wenn die Tilgung der Grundschuld spätestens zehn Jahre vor Ablauf  des Erbbaurechtes getätigt 
wurde. Demnach gelten Erbbaurechte mit einer Laufzeit unter 20 Jahren bei den meisten 
Pfandbriefbanken als nicht finanzierbar und damit als schwer veräußerbar (Barthauer et al. 2020:7).

2.2.4	 Heimfall,	Erlöschung	und	Entschädigung	

Den Heimfall, der nicht mit dem regulären Vertragsende verwechselt werden darf, kann der/
die Erbbaurechtsgebende ausrufen, wenn der/die Erbbaurechtsnehmende seinen/ihren Vertrag 
nicht erfüllt. Das kann durch die Nichtzahlung von Erbbauzinsen oder durch einen Verstoß 
gegen die Zweckbestimmung des Vertrages eintreten. Nach § 2 Nr. 4 ErbbauRG ist der Heimfall 
die Verpflichtung für Erbbaurechtsnehmende, ihr Erbbaurecht unter Eintritt einer bestimmten 
Voraussetzung an die Erbbaurechtsgebenden zu übertragen (vgl. Siemon et al. 2016:11). In 
diesem Fall wird den EigentümerInnen das Erbbaurecht rückübertragen, sie müssen allerdings 
die im Vertrag genannte Entschädigung an die Erbbaurechtsnehmenden leisten. Demnach 
haben die Erbbaurechtsgebenden nach § 32 Abs. 1 ErbbauRG eine angemessene Vergütung 
für das Erbbaurecht zu gewähren, sofern vertraglich keine Ausschließung vereinbart wurde. 
Dabei werden die Höhe, die Art sowie der vollständige Ausschluss der Vergütung vertraglich 
geregelt. Diese kann von null bis zum vollen Verkehrswert reichen. Eine Entschädigung von 
zwei Dritteln des Verkehrswertes ist häufig anzutreffen (vgl. Novy-Huy et al. 2016:4). Beim 
Heimfall geht das Erbbaurecht mit allen auf  ihm ruhenden dinglichen Belastungen auf  die 
Erbbaurechtsgebenden über. Der Heimfall beendet das Erbbaurecht jedoch nicht. Vielmehr 
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stellt es die Verpflichtung der Erbbaurechtsnehmenden dar, das Erbbaurecht beim Eintreten 
bestimmter, im Erbbaurechtsvertrag geregelter Voraussetzungen auf  die Erbbaurechtsgebenden 
zu übertragen (vgl. Siemon et al. 2016:11)

Das Erlöschen durch Zeitablauf  gemäß § 27 ff. ErbbauRG ist der Regelfall der Beendigung. Hierfür 
müssen die Beteiligten nur abwarten, das Grundbuch wird ohne weiteres Zutun unrichtig. Nach 
Zeitablauf  haben die Erbbaurechtsgebenden den Erbbaurechtsnehmenden eine Entschädigung 
für das Bauwerk zu leisten. Die Höhe der Entschädigung beträgt bei Wohngebäuden nach § 32 Abs. 
2 ErbbauRG und soweit das Erbbaurecht zugunsten einkommensschwacher Bevölkerungskreise 
bestellt worden ist, zumindest ein Wert von zwei Dritteln des Verkehrswerts, das das Erbbaurecht 
zum Zeitpunkt des Heimfalls aufweist vgl. § 32 Abs. 2 Satz 3 ErbbauRG (vgl. Thiel 2004: 28-30).

2.2.5	 Nutzungs-	und	Zweckbindung

Ein Erbbaurecht wird zu einem bestimmten Zweck vergeben. Dieser kann weit gefasst und nur 
als wohnbauliche Nutzung deklariert sein, aber auch eng definiert werden. Je enger die Definition 
gefasst ist, desto eingeschränkter ist demnach die Handelbarkeit des Erbbaurechts (vgl. Novy-
Huy et al. 2016:3). 

Laut dem BGH-Urteil vom 8. Februar 2019 - V ZR 176/17 können Nutzungsbindungen über 
die Gesamtdauer des Erbbaurechts festgelegt werden. „Dauerhafte Nutzungsbeschränkungen 
lassen sich, wie der Bundesgerichtshof  angemerkt hat, nur über die Ausgabe eines Erbbaurechts 
erreichen.“ (Stresemann 2020:8) Derartige Bindungen beziehen sich im Mietwohnungsbereich auf  
Vorgaben zur Schaffung preisgünstigen Wohnraums, die Realisierung geförderten Wohnungsbaus 
oder die Umsetzung energetischer Standards (vgl.ebd.:8-9).

Allgemein können im Erbbaurechtsvertrag die Art der Nutzung, die Ziele für die Bewirtschaftung 
und die baulichen Aktivitäten festgeschrieben werden. Ein wesentliches Element des Erbbaurechts 
ist, dass der Zweck der Grundstücksvergabe eingehalten wird. Der Zweckparagraf  und die 
Heimfallregelung machen dies durchsetzungsfähig. Darüber hinaus ist es durch die deutlich 
konkreteren Vertragsregelungen eher möglich, angestrebte Stadtentwicklungsziele zu verfolgen, 
als dies etwa über Bebauungspläne ginge (vgl. Brahm, Schliesser 2014: 7). 

Grundlagen des Erbbaurechtes
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3.	AKTUELLE	BODEN-	UND		 	
 WOHNPOLITISCHE 
 HERAUSFORDERUNGEN 
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Im Bereich der Planungskultur ist Boden eine Fläche, der eine zukünftige Nutzung zugewiesen 
wird. Die planungsrechtliche Zuordnung entscheidet, wie die Art und das Maß der baulichen 
Nutzung dieser Fläche zukünftig auszusehen haben (vgl. Hengstermann 2019:24). Dabei ist 
hervorzuheben, dass Boden keine Ware ist und deswegen ein besonderes Gut darstellt. Schließlich 
ist „[…] Boden nicht vermehrbar, Bauboden nur unter hohen Kosten und durch Zurückdrängen 
anderer Bodennutzung verwendbar“ (Dieterich 1997:64).

Die Knappheit der Ressource Boden wird durch die wachsende Weltbevölkerung, den 
Klimawandel und hieraus resultierende Folgen wie Versiegelung, Erosion, Umweltverschmutzung 
und Überschwemmungen verstärkt. Wegen dieser Begrenztheit der natürlichen Ressourcen sollte 
das Streben nach einer effizienten Ressourcennutzung mit optimaler Bodenverteilung im Interesse 
aller Akteure sein (vgl. Hengstermann 2019:52). Dabei ist die effiziente Nutzung der Ressource 
Boden im allokativen Sinn als Maßstab einer guten Bodenpolitik anzusehen. Das bedeutet 
demnach, dass: „[…] keine vermeidbaren Verluste eintreten [und] alle erzielbaren Vorteile genutzt 
werden.“ (Davy 2006: 30; zit. n. Hengstermann 2019:52).

Probleme, die die ‚falsche‘ Verwendung von Boden aufzeigen, können zu Unterausnutzungen, 
Baulücken sowie zur ineffektiven und verlangsamten Umsetzung von Planungsprozessen führen. 
Demnach werden Grundstücke nicht den Planungszielen entsprechend genutzt und verwendet, 
sondern gehortet oder gezielt aus rein bodenspekulativen Gründen erworben. In Folge dessen 
sind ein künstlich erzeugter Baulandmangel und ein durch mangelnde Baulandmobilisierung erst 
entstehender hoher Flächenverbrauch Folgewirkungen, die in einem tendenziell hohen Boden- und 
Mietpreisniveau resultieren. Diese werden wiederum als Allokationsproblem des Bodenmarktes 
angesehen (vgl. Dransfeld, Kiehle 2017:4-5).

Ergänzend zur Bodennutzung ist seine Verteilung von Bedeutung. Im Sinne einer gerechten 
Bodenverteilung und des Ziels distributiver Bodenpolitik ist demnach in erster Linie die 
Verteilung von Nutzungs- und Verfügungsrechten gemeint. Allerdings ist die grundsätzliche 
Frage nach verteilungspolitischer Gerechtigkeit derzeit nicht abschließend zu beantworten. Das 
betrifft vor allem den Umgang mit planungsbedingten Bodenwertsteigerungen – insbesondere 
wenn dieser erstmalig entwickelt wurde. Der bereits genannte und als Folgewirkung allokativer 
Bodenproblematik beschriebene Baulandmangel, der die Bodenpreise steigen lässt, stellt 
wiederum negative Folgeerscheinungen für die Verteilung des Eigentums dar. Damit bleibt 
einigen Bedarfsgruppen der Zugang zum Bodenmarkt, zu Bodeneigentum und folglich auch zu 
Wohneigentum verwehrt, was als Distributionsproblem des Bodenmarktes angesehen werden 
kann (vgl. Dransfeld, Kiehle 2017:6-8).

Es kann festgestellt werden, dass die Problematik der Planung von Wohnraum sich bereits am 
Boden manifestiert. Demnach sind überbewertete Grundstücke nicht nur ein Allokations-, 
sondern auch ein Verteilungsproblem, und sie stehen dem Wunsch nach Wohneigentum im Wege 
(vgl. Dieterich 1997:68).

Aktuelle boden-und wohnpolitische Herausforderungen.

3.1	 Allokation	und	Distribution	von	Boden	
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3.2	 Boden,	Bodenpolitik	und	Erbbaurecht

Die im vorgegangenen Kapitel aufgezeigte Allokations- und Distributionsproblematik von 
Boden in der Planung stellt die Boden- und Liegenschaftspolitik vor bestehende sowie neue 
Herausforderungen. „[…], dass sich Angebot und Nachfrage beim Bauboden nicht decken, ist 
bereits lange ein ernstzunehmendes Problem: Wohnbauland ist in weiten Teilen Deutschlands zu 
knapp und zu teuer. Dazu kann der Bodenmarkt, der dafür sorgen soll, dass für jede akzeptable 
Nutzung jederzeit ein geeignetes Grundstück am richtigen Ort zu einem vernünftigen Preis 
zur Verfügung steht, das wiederum nicht leisten. Unser Bodenrecht bietet ihm nicht die dafür 
erforderlichen Rahmenbedingungen. Das zeigt, weshalb das Nutzen und die Verwendung des 
Bodens immer staatlicher Regelung bedurfte und bedarf.“ (Dieterich 1997:64). Demnach wird eine 
aktive Bodenpolitik benötigt, um die grundlegenden Mechanismen der Verteilung und Nutzung 
zu steuern (vgl. Hengstermann 2019:52). Dazu werden einige Instrumente und Maßnahmen 
zur Umsetzung und Unterstützung bodenpolitischer Ziele im weiteren Verlauf  dieser Arbeit 
besonders hervorgehoben. 

Im Sinne der Daseinsvorsorge kann die Einflussnahme und Wirkung auf  Flächen, Liegenschaften 
und damit auf  privaten und öffentlichen Grundbesitz als Ausdruck kommunaler Bodenpolitik 
betrachtet werden (vgl. Dransfeld, Kiehle 2017:4). Dazu zählen aktuelle Schlüsselfragen der 
Bodenpolitik wie die Gewährleistung der Zugänglichkeit zu Grund und Boden, die Erleichterung 
des Grunderwerbs für breite Schichten der Bevölkerung sowie die gerechte Verteilung der 
entstandenen Vorteile und Lasten (Bunzel et al. 2017a:1). 

Durch eine veränderte ökonomische Bedeutung des Bodens ist eine Entwicklung auf  dem 
Boden- und Immobilienmarkt zu erkennen. Demnach sind städtische Immobilienmärkte in den 
wachsenden Großstädten zu einem festen Bestandteil des Weltfinanzmarktes geworden, vor 
allem seit Beginn der Weltfinanzkrise 2007 (vgl. Bunzel et al. 2017:17). Die Folgen sind vielfältig, 
dennoch ist eine Tendenz bemerkbar: weg von lokalen, bekannten EigentümerInnen (als langfristig 
orientierte institutionelle AnlegerInnen) hin zu anonymen internationalen Kapitalsammelstellen, 
die ohne lokale Bezüge agieren. Im Mittelpunkt des Anlageinteresses steht hier die rasche 
Realisierung knappheitsbedingter hoher Wertsteigerungen, möglichst ohne das Tätigen von 
Investitionen (vgl. ebd.:17-18). Die daraus resultierende Preisspirale der Verknappung und die 
ökonomische Entwicklung des Bodens steigern die Preise für Bauland und die darauf  erstellten 
Wohnimmobilien. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, lag der durchschnittliche 
Kaufwert baureifer Grundstücke 2019 bei 189,78 Euro pro m2. Zehn Jahre zuvor waren es 
noch rund 122,00 Euro. Damit ist 2019 als Rekordhoch zu verzeichnen, was die Entwicklung 
der Baulandpreise angeht. Allerdings sind regionale Unterschiede zu erkennen, insbesondere 
zwischen ländlichen Räumen und wachsenden Kommunen (Destatis 2020). Demnach ist der 
Durchschnittspreis je m² Bauland seit dem Jahr 2000 um 46 % gestiegen (vgl. BBSR, BBR 2018:4). 
Wohnungs- und Baulandengpässe sorgen in wachsenden Städten und Regionen Deutschlands für 
stark steigende Immobilienpreise und Mieten. Zu den stark wachsenden Grundstückspreisen ist seit 
Beginn der Finanz- und Schuldenkrise von 2009 und 2010 eine Phase stark steigender Kaufpreise 
und wachsender Bautätigkeit auf  dem deutschen Wohnimmobilienmarkt zu beobachten. Auch 
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hier ist die Entwicklung für Großstädte besonders ausgeprägt. In diesen sind die Preise nach 
Berechnungen der Deutschen Bundesbank seit Beginn des Aufschwungs im Mittel um 60 % 
gewachsen. Die gesamtdeutsche Steigerung liegt je nach verwendetem Preisindex zwischen 20 % 
und 40 % (vgl. ebd.:8).

Die ExpertInnenkommission ‚Nachhaltige Baulandmobilisierung und Bodenpolitik‘ hat 
im September 2018 eine Untersuchung mit dem Ziel gestartet, diesen Entwicklungen 
entgegenzutreten. Im Mittelpunkt der Arbeit wurden die Diskussion rechtlicher Regelungen sowie 
Anreiz- und Förderinstrumente zur Ausweitung des Angebots an Bauland, zur Verbesserung 
der Rahmenbedingungen für den Neubau bezahlbarer Wohnungen sowie für eine sozial 
ausgewogene Bodenpolitik vorgeschlagen (BMI 2018:10-11). Dabei lautete die Empfehlung der 
Baulandkommission an Bund, Länder und Kommunen, die eigene Liegenschaftspolitik aktiv 
auszurichten sowie eine nachhaltige Baulandmobilisierung und Bodenpolitik zu ermöglichen (vgl. 
DV 2019a:4).

Inzwischen zeigen die Handlungsempfehlungen der ExpertInnenkommission Erfolge in den 
Kommunen. Demnach ist eine Stadtentwicklung umso erfolgreicher, je enger die breit angelegte 
liegenschaftsstrategische Ausrichtung mit den Zielen der Kommunen verzahnt wird. Dabei ist 
durch eine steigende Anzahl von Baulandstrategien und Baulandbeschlüssen in den Kommunen 
zu erkennen, dass diese den Schlüssel für eine erfolgreiche Steuerung von Stadtentwicklung 
insbesondere in der Eigentümerfunktion sehen (vgl. Dransfeld, Hemprich 2017). Unter 
kommunaler Liegenschaftspolitik können folglich die kommunalen Maßnahmen, Verfahren 
und Instrumente verstanden werden, die geeignet sind, die Implementierung notwendiger 
Pläne durch die Schaffung von Grundstücksverfügbarkeit und Grundstücksmobilisierung zu 
unterstützen (vgl. Dransfeld, Kiehle 2017:4). Um den aktuellen Herausforderungen zu begegnen, 
wird eine „[…] Wiedergewinnung der bodenpolitischen Handlungsfähigkeit der Kommunen 
[…] angestrebt.“ (Bunzel et al. 2017:10) Dabei wird das liegenschaftspolitische Instrument 
des Erbbaurechtes derzeit in mehreren Städten diskutiert und bereits in einigen Kommunen 
eingesetzt. Die Mitglieder der Baulandkommission sehen im Erbbaurecht ein ergänzendes 
Instrument zur Bereitstellung von Bauland für den bezahlbaren Wohnungsbau, das als Element 
wohnungspolitischer Handlungskonzepte und bodenpolitischer Grundsatzbeschlüsse eingesetzt 
sowie durch gute Vertragsgestaltung gestärkt werden sollte (vgl. Senner 2019:201)

Damit ermöglichen Erbbaurechte zyklisch wiederkehrende Steuerungsmöglichkeiten, die 
insbesondere in verdichteten Stadträumen relevant sein können. Im Mietwohnungsbau sollte die 
Ausgabe von Erbbaurechten möglichst mit Konzeptvergaben verknüpft werden, um qualitative 
Kriterien abzusichern. Darüber hinaus lassen sich in den Bedingungen zur Flächenvergabe 
Sozialmerkmale benennen, etwa ein Anteil sozial gebundener Wohnungen für den darauf  
geplanten Neubau. Diese werden durch den Erbbaurechtsvertrag rechtssicher gestaltet und 
abgesichert. Schließlich kann die Kommune durch die Kopplung mit der Konzeptvergabe, die 
die Vergabe der Flächen nicht nach dem Höchstpreis, sondern nach der Qualität des vorgelegten 
InvestorInnenkonzepts vorsieht, steuernd auf  die Art des geplanten Neubaus einwirken. Unter 
den Bedingungen angespannter kommunaler Haushalte und strenger Haushaltsregeln bei 
Verschuldung lässt sich ein Abweichen vom Höchstpreisprinzip allerdings häufig nicht umsetzen 
(Abstiens et al. 2017:18).
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Zudem kann sich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Verkauf  und der Einräumung von 
Erbbaurechten langfristig auch kommunalfiskalisch lohnen. Bei einem Zwischenerwerb und der 
anschließenden Veräußerung dienen unmittelbar realisierte Wertzuwächse dazu, die Kommune bei 
der Schaffung sozialer Infrastruktur zu entlasten. Im Hinblick auf  die Erbbaurechtsgrundstücke 
verbleibt der Wert des Grundstücks hingegen bei der Gemeinde. Hinzu kommen die regelmäßigen 
Erbbauzinseinnahmen, die einen Zugewinn darstellen (vgl. DV 2019b:38-39).

Der deutliche Nachfrageüberhang, der sich vorwiegend auf  Ballungsgebiete und wachsende 
Großstädte konzentriert, hat sowohl bei Immobilien als auch bei Mieten zu einem deutlichen 
Preisanstieg geführt. Vor diesem Hintergrund wurden einige wohnungspolitische Maßnahmen 
erneut diskutiert und stärker fokussiert (Bunzel et al. 2017:8ff.)

Ausgehend von einer deutschlandweit anhaltenden Wohnraumfrage, die bei genauerer Betrachtung 
jedoch differenziert zu beurteilen ist, verbleiben die Mietkostenentwicklung und die damit 
verbundene Mietkostenbelastungsquote in wachsenden Regionen und Ballungsräumen im Anstieg. 
Dabei ergaben sich insbesondere in den letzten Jahren Mietsteigerungen für Neuvertragsmieten 
gegenüber dem Vorjahr von 3 % (2014), 5,5 % (2016) und 3,5 % (2018) (vgl. Thomsen et al. 2019:4-
5). Dazu entwickelten sich die Bestandsmieten seit 2009 analog zum Verbraucherpreisindex. Wird 
eine Belastungsquote (als Verhältnis zwischen Miete und Nettoeinkommen) von etwa 30 % als 
marktüblich eingeschätzt, ist bundesweit eine ansteigende Entwicklung zu erkennen (vgl. ebd.: 5). 

Im Wohnungsmarkt von 2019 war die anhaltende Angebotsknappheit an Wohnraum ein 
bedeutsames Merkmal. Demnach lag der Anteil fertiggestellter Wohnungen deutlich unter der 
Nachfrage. Aus dem aggregierten Fehlbestand kann die Wohnraumnachfrage in Großstädten bis 
zum Jahr 2020 nur zu 65 % gedeckt werden, während die Bautätigkeit in ländlichen Regionen 
teilweise über dem Bedarf  liegt. Die in den letzten zehn Jahren gestiegene Bautätigkeit reicht 
demnach nicht aus, um den ebenfalls gewachsenen hohen Bedarf  zu decken (vgl. ebd.:6ff.).

Bei der immobiliengestützten Vermögensverteilung ist eine zusätzliche Marktentwicklung zu 
beobachten. Damit sind die Preise für deutsche Wohnimmobilien seit 2010 um knapp 60 % 
gestiegen. In den sieben größten Städten Deutschlands lag die Preissteigerung bei über 90 %. 
Damit ist eine deutliche Erhöhung der Vermögenskonzentration verbunden, deren Folge unter 
anderem eine für einige Bevölkerungsgruppen erschwerte Zugangsmöglichkeit zu Wohneigentum 
ist. (vgl. ebd.: 5).

Die Ursachen dieser Entwicklungen sind facettenreich, hier sollen jedoch nur einige Beispiele genannt 
werden. Eine davon ist der demografische Wandel, der sich in einer regional unterschiedlichen 
Altersstruktur widerspiegelt, allerdings auch darin, dass sich der Wohnflächenkonsum mit 
steigendem Alter erhöht (vgl. ebd.: 7-8). Zudem wird eine Veränderung der Wohnraumtypen 
beobachtet: Bereits im Jahr 2018 waren 42 % der Haushalte Einzelhaushalte (Destatis 2019a). 
Auch die Binnenwanderung trägt zur Verknappung und Verteuerung bei, die tendenziell von 
Ost nach West und von ländliche in städtische Räume stattfand bzw. noch immer stattfindet. 
Daher verzeichnet eine steigende Anzahl an Städten wieder Bevölkerungszuwächse (vgl. Klöppel 

3.3	 Wohnraum,	Wohnungspolitik	und	Erbbaurechte
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et al. 2017:4). Zusätzlich muss die Bedeutung des Baulands als Ressource hervorgehoben werden, 
die insbesondere in den Großstädten das Angebot von Wohnraum begrenzt. Die derzeitige 
Verknappung schlägt sich auch in der bundesweiten Verteuerung des Baulands nieder: um 50 % 
zwischen 2010 und 2019. In den größten Städten kam es bundesweit innerhalb von fünf  Jahren 
zu Preisverdopplungen (vgl. DV 2019a:3ff.). 

Laut Bundesministerium des Innern für Bauen und Heimat ist ausreichend bezahlbarer Wohnraum 
eine zentrale soziale Frage der heutigen Zeit (vgl. DV 2019a:2).  Daher hat die Bundesregierung 
seit März 2018 neue Maßnahmen eingeleitet, um den Wohnungsbau zu intensivieren und die 
Bezahlbarkeit des Wohnens zu sichern. Im Zuge der Wohnraumoffensive wurde unter anderem 
auf  das Instrument Erbbaurecht und die Optionen hingewiesen, die im Rahmen durch die 
Vergabe öffentlicher Grundstücke möglich sind, um Wohnraum bereitzustellen (DV 2019a :11).

Durch die Wohnraumoffensive wurde nicht nur die verstärkte Nutzung öffentlicher 
Liegenschaften für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus empfohlen. Dazu wurde die Vergabe und 
damit die Rechtsgrundlage vereinfacht, bundeseigene Grundstücke über die Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben (BImA) vergünstigt an Kommunen zu vergeben. In diesem Zusammenhang 
wurde mit dem Erbbaurecht von Bund, Ländern und Gemeinden auf  die Vergabe öffentlicher 
Grundstücke (unter anderem mit Konzeptausschreibung) für den Wohnungsbau hingewiesen: 
„Das Recht kennt unter anderem mit dem vor 100 Jahren Gesetz gewordenen Erbbaurecht oder 
dem langfristigen Eigentumserwerb im Wege des Mietkaufs Lösungen, um Menschen mit geringem 
Vermögen, denen eine Kreditfinanzierung häufig verwehrt ist, alternative Wege ins Privateigentum 
zu ebnen. Diese fristen bislang ein Schattendasein, auch weil in Zeiten anhaltenden Niedrigzinses 
der kreditfinanzierte Bau oder Kauf  des Eigenheims gradliniger und nicht viel teurer ist. Solche 
Institute zu stärken, könnte bei richtiger Ausgestaltung zur Entkrampfung des Wohnungsmarktes 
beitragen.“ (Deutscher Bundestag 2019: 1).

In deutschen Großstädten erfährt das Erbbaurecht derzeit eine ‚politische Renaissance‘ (vgl. 
DV 2019b:17).  Deutschlandweit sind nur ca. 3 % der Grundstücke im Erbbaurecht vergeben 
(vgl. Thiel 2018:1189). Aktuell ist ein Trend zu beobachten, dass Erbbaurecht sich zunehmend 
in den städtischen Wohnungsbaustrategien oder in bodenpolitischen Beschlüssen wiederfindet 
(Barthauer et al. 2020: 4). In der GEWOS-Studie von 2018/2019, in der rund 49 Städte zum 
Einsatz des Erbbaurechtes befragt wurden, wurde dessen Hauptmerkmal als kommunales 
Steuerungsinstrument benannt, damit die Kommune ihren Einfluss auf  die Bodennutzung 
behält. Außerdem wurde es als Mobilisierungsinstrument bezeichnet, um langfristig bezahlbaren 
Wohnungsbau bereitstellen zu können (vgl. DV 2019b:43-44).  

Dabei sind die traditionellen Erbbaurechtsgebenden Kirchen, Versicherungen, Körperschaften 
des öffentlichen Rechts, staatliche Eigentümer, Stiftungen und solche, die aufgrund ihrer Historie 
erhebliche Flächenressourcen besitzen (vgl. Thiel 2004:12). In der GEWOS-Studie von 2018 
stellte eine große Spannweite bei der Verbreitung und somit auch der Bedeutung und Anwendung 
des Erbbaurechts im Wohnungsbau deutscher Städte fest. Es wurden räumliche Schwerpunkte 
ausdifferenziert. Städte wie Wolfsburg und Lübeck sind mit über 8.700 vergebenen Erbbaurechten 
besonders hervorzuheben. Dabei wurde das Instrument in der Vergangenheit vor allem im 
Eigenheimsektor eingesetzt. Derzeit ist die Diskussion sowie deren Anwendung vorrangig in der 
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Vergabe im Mehrfamilienhaussegment vorzufinden. Das Gros der Erbbaurechte besteht nicht 
für Wohnnutzungen und wenn, dann für Eigenheime statt Mietshäuser (vgl. DV 2019b:16ff.). 
Ein Indiz dieser Entwicklungen könnten die hervorgerufenen „erhebliche(n) Bedenken“ sein, 
nach denen Kommunen, kommunale Unternehmen und Stiftungen in die Lage versetzt werden 
sollen, Grundstücke nach inhaltlichen Konzepten zu vergeben. Dabei sind diese Strategien bei 
Erbbaurechtskonstruktionen im Eigenheimmodell mittlerweile ausgeräumt (Thiel 2018:1189-
1190). Nur wenige größere Städte (darunter Hamburg und Lübeck) haben aktuell und gemessen 
an den letzten fünf  Jahren vermehrt Erbbaurechte im Wohnungsbau bestellt. Dabei spielt das 
Mehrfamilienhaussegment aber eine untergeordnete Rolle (vgl. DV 2019b:17).

Innerhalb der Städte gibt es bei der Vergabe von Grundstücken Unterschiede in den 
Erbbaurechtsmodellen und in den Ansätzen der städtischen Liegenschaftspolitik. Teilweise ist die 
Vergabe von Erbbaurechtsgrundstücken mit wohnungspolitischen Auflagen oder Vorkaufsrechten 
zugunsten der Stadt verbunden (Barthauer et al. 2020: 4-5).



4.	ZWISCHENFAZIT	
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Im vorherigen Kapitel wurden die fachlichen und rechtlichen Grundlagen für diese Forschungs-
arbeit erläutert und zusammengefasst. Zunächst wurde das Erbbaurecht als ein vererbliches, ver-
äußerliches und damit übertragbares Recht definiert, auf  oder unterhalb der Oberfläche des im 
Erbbaurecht stehenden Grundstücks ein Bauwerk zu erbauen. Des Weiteren wurden in Kapitel 
2 die Vertragsstellgrößen genannt, die von Bedeutung sind, um steuernd auf  die Wohnraumver-
sorgung einwirken zu können. Im Erbbaurechtsvertrag können individuelle Vereinbarungen über 
die Art der Nutzung und die inhaltliche Ausrichtung des Erbbaurechtes festgeschrieben werden. 
Weitere Regelungen die für die Steuerung und Attraktivität des Erbbaurechtes von Bedeutung 
sind: Die Höhe des Erbbauzinses, die zwischen den Vertragsparteien festzulegen ist; Die Laufzei-
ten, die in der Bundesrepublik durchschnittliche Vertragslaufzeit bei Wohnerbbaurechten beträgt 
85 Jahre und deckt zwei vollständige Sanierungszyklen der Immobilie ab; Die Entschädigung, die 
Höhe und die Art der Vergütung werden vertraglich geregelt, häufig wird zu 2/3 Entschädigt und 
die Zweck- und Nutzungsbindung. Ein Erbbaurecht wird zu einem bestimmten Zweck vergeben. 
Dazu ist es laut dem BGH-Urteil vom 8. Februar 2019 möglich, Nutzungsbindungen für die ge-
samte Laufzeit des Erbbaurechtes festzulegen. 

Darüber hinaus existieren unterschiedliche Berechnungsgrundlagen für die Wertigkeit des Erb-
baurechtes. Häufig wird vom Bodenrichtwert ausgegangen. Dabei wird die Wertigkeit (Erbbau-
zinsbetrag) in Abhängigkeit von der Grundstücksfläche, des Bodenrichtwertes und des festgeleg-
ten Erbbauzinses errechnet. 

Im Kapitel 3 folgten die aktuellen wohn- und bodenpolitischen Herausforderungen, in die das 
Erbbaurecht als liegenschaftspolitisches Instrument eingebettet wird. Zunächst wird Boden als 
ein Gut und damit als eine begrenzt zur Verfügung stehende Ressource verstanden und einbezo-
gen. Eine Verwendung dieser Ressource sowie eine Verteilung der daraus entstandenen Vorteile 
sind Ausdruck einer aktiven Bodenpolitik. Aktuelle Herausforderungen in wachsenden Regionen 
sind Baulandmangel und die daraus folgenden steigenden Bodenpreise, die eine breite Wohn-
raumversorgung verhindern.  Demnach wird eine Stadtentwicklung angestrebt, die eine aktive 
Bodenpolitik aufweist und mit der Zielstellung: ‚Schaffung von Wohnraum‘ verbunden wird. 

Im Zuge der im Jahr 2018 breit aufgestellten Wohnraumoffensive wurde die verstärkte Nutzung 
öffentlicher Liegenschaften für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus empfohlen. In diesem Zu-
sammenhang wurde mit dem Erbbaurecht von Bund, Ländern und Gemeinden auf  die Verga-
be öffentlicher Grundstücke (unter anderem mit Konzeptausschreibung) für den Wohnungsbau 
hingewiesen. Dabei wurde das Instrument in der Vergangenheit im Wohnungsbau vor allem im 
Eigenheimsektor eingesetzt. Bei der Vergabe von Grundstücken bestehen Unterschiede in den 
Erbbaurechtsmodellen sowie in den Ansätzen der städtischen Liegenschaftspolitik. 



5. FORSCHUNGSAUFBAU  
 UND METHODIK 
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Im folgenden Kapitel wird unter dem Begriff  des Forschungsaufbaus zunächst ein Überblick 
über die verwendeten Methoden und die mit der Forschungsarbeit verfolgten Ziele gegeben. Dar-
aufhin wird die Vorgehensweise zur Auswahl der Fallbeispiele beschrieben. Anschließend werden 
die verschiedenen Methoden zur Datenerhebung und -auswertung erläutert. 
Ziel der Arbeit ist es, mittels des Erbbaurechtes Möglichkeiten der Wohnraumversorgung aufzu-
zeigen, um schlussendlich beantworten zu können, welchen Beitrag das Erbbaurecht zur Wohn-
raumversorgung leisten kann (zur ausführlichen Zielbeschreibung siehe Kapitel 1.1). 
Die Empirie dieser Arbeit richtet sich nach dem Prinzip der qualitativen Forschung, die vor al-
lem aus der Rekonstruktion, der verbalen Beschreibung und Interpretation der Forschungsgegen-
stände Kausalzusammenhänge identifiziert. Die Komplexität der Sachverhalte wird dabei erst im 
Auswertungsprozess schrittweise reduziert (vgl. Gläser u. Laudel 2010: 24). In Anlehnung an die 
Theorie des logischen Schließens ist die vorliegende Arbeit induktiv aufgebaut. Die Fallbeispiele 
wurden zunächst offen und breit im Hinblick auf  die gestellten Forschungsfragen des Erbbau-
rechtes untersucht, um im abschließenden Fazit Fallbeispiel-übergreifende Schlüsse zu ziehen. 
Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde der Einsatz des Erbbaurechtes in fünf  Fallbei-
spielen empirisch untersucht, davon in drei Kommunen und in zwei Stiftungen als Erbbaurechts-
gebende sowie in den dazugehörigen fünf  Erbbaurechtnehmenden. 
Die Generierung der Daten erfolgte zu Beginn mittels Teilnahme an Fachveranstaltungen, Do-
kumentenanalyse und ExpertInneninterviews. Dabei wurden die ausgewählten Fallbeispiele hin-
sichtlich ihrer Einbindung des Erbbaurechtes in den aktuellen boden- und wohnungspolitischen 
Zielsetzungen, die vertraglichen sowie rechtlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten und die Bewer-
tungspraxis untersucht. Darüber hinaus wurden qualitative ExpertInneninterviews geführt, um 
die Analyse zu untermauern und mit Informationen zu ergänzen, die durch die Dokumentenana-
lyse nicht hinreichend beantwortet werden konnten. Es wurde mit VertreterInnen der Stadtver-
waltung der ausgewählten Kommunen, mit VertreterInnen der Stiftungen sowie mit den jeweils 
dazugehörigen Erbbaurechtsnehmenden gesprochen. In diesen Gesprächen wurden vertiefende 
und ergänzende Informationen gesammelt, insbesondere Daten zum Bewertungsaspekt in der 
praktischen Anwendung der Erbbaurechte. Dabei wurde bei der Analyse der Fallbeispiele jedes 
für sich dargestellt, um den Fall in seiner Ganzheit und Komplexität zu erhalten sowie zu genauen, 
Ergebnissen zu gelangen (vgl. Mayring 2016: 42). 
In der Datenauswertung wurden die Ergebnisse der Dokumentenanalyse sowie der ExpertInnen-
interviews zunächst stufenweise generalisiert. Dabei erfolgte die Generalisierung erst für jedes 
Fallbeispiel, indem die Daten mittels des aufgestellten Kodierleitfadens systematisiert wurden. Im 
Idealfall konnten damit bereits ein umfassendes Bild des Einsatzgebietes von Erbbaurechten in 
der Wohnraumversorgung gezeichnet sowie Querbezüge zwischen den Prozessen, Akteuren und 
Instrumenten und der Umsetzung in den jeweiligen Fallbeispielen aufgezeigt werden. 
Anschließend wurden die Ergebnisse fallübergreifend generalisiert, Probleme und Mehrwerte 
im erhobenen Material gesucht und allgemeine Schlussfolgerungen gezogen. Hier wurden die 
leitenden Forschungsfragen mithilfe der Gesamtheit der analysierten Fallbeispiele beantwortet. 
Als zulässige Generalisierungsverfahren in der qualitativen Forschung wurde in der Arbeit v. a. 

5.1	Forschungsaufbau
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auf  die argumentative Verallgemeinerung (Suche nach Kausalzusammenhängen), die Suche nach 
typischem Material und die Identifizierung von Trends zurückgegriffen (vgl. Mayring 2007: 1-5).

Als Hinführung in die Thematik bildeten die Kongresse und Fachtagungen eine entscheidende 
Grundlage. Insgesamt wurden im Rahmen der Arbeit drei Veranstaltungen besucht, die jeweils 
1–2 Tage beanspruchten, eine Einführung in die aktuelle Debatte um Einsatzmöglichkeiten der 
Erbbaurechte gaben sowie auf  Schwierigkeiten und Probleme abzielten. Die erste Fachtagung 
wurde vom Erbbaurechtsverband mit dem Thema ‚Erbbaurechten günstig bauen, wohnen und 
wirtschaften‘ in Frankfurt am Main ausgerichtet. Die zweite Fachtagung wurde vom Bundesmi-
nisterium des Innern, für Heimat und Bau und dem Deutschen Verband für Wohnungswesen, 
Städtebau und Raumordnung e. V. am in Köln abgehalten. Hier wurde das Erbbaurecht besonders 
als Instrument einer aktiven Boden- und Liegenschaftspolitik und zur Schaffung sozial ausgewo-
gener Wohnungsangebote hervorgehoben. Zuletzt fand der 7. Erbbaurechtskongress statt, bei 
dem das Thema bezahlbares Wohnen im Mittelpunkt stand. Dort waren Mitglieder des Erbbau-
rechtsverbandes als Erbbaurechtsgebende anwesend. 
Alle Veranstaltungen brachten ein breites Spektrum von Marktakteuren zusammen: Kommu-
nen, Wohnungsunternehmen, Stiftungen, ProjektentwicklerInnen und Banken. Dabei war auf  
den Veranstaltungen und Kongressen fast ausschließlich die Seite der Erbbaurechtsgebenden ver-
treten. Mit den Veranstaltungen wurden die Ergebnisse aus der Perspektive zentraler Akteure 
reflektiert sowie vertieft und sie brachten einen Überblick über die aktuellen Spannungsfelder. 
Diese Veranstaltungen dienten jedoch nicht nur dazu, einen Einstieg in das Thema zu gewinnen, 
sondern sollten auch potenzielle InterviewpartnerInnen generieren. 
Auf  der Grundlage der Informationen aus den teilgenommenen Veranstaltungen und vertiefender 
Dokumentenrecherche konnten Fallbeispiele der Erbbaurechtsgebenden herausgefiltert werden. 

Die Kriterien zur Auswahl der Fallbeispiele zielten folglich auf  einen möglichst breit gefächerten 
Erkenntnisgewinn ab. Dabei sollte die Auswahl im Vorfeld auf  Städte und Stiftungen fallen, um 
ein differenziertes Bild der Einsatzmöglichkeiten von Erbbaurechten abzubilden. Dazu wurden 
insbesondere Beispiele ausgewählt, die bereits Erfahrungen in der praktischen Anwendung (Erb-
baurechte im Wohnungsbau) aufweisen können und in denen die zuständigen Ansprechpartner 
für Interviews zur Verfügung standen. 

Dabei sollte zusätzlich die Seite der Erbbaurechtsnehmenden abgebildet werden. Die Auswahl 
verlief durch direkte Empfehlungen der Erbbaurechtsgebenden und damit im Schneeball-
Prinzip. Im ersten Verlauf wurden durch die Erbbaurechtsgebenden weitere Ansprechperso-
nen akquiriert, die zur Beantwortung der Forschungsfragen hilfreich erschienen (Przyborski/
Wohlrab-Sahr 2014: 184f).

5.2	Auswahl	der	Fallbeispiele
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5.3	Forschungsmethodik

Die Generierung der Daten erfolgte zum einen mittels Dokumentenanalyse. Deren Ziel war es, 
zugrunde liegende Konzepte und Maßnahmen zu erkennen, die Einsatzmöglichkeiten des Inst-
rumentes sowohl in der Theorie als auch in der Praxis betreffend. Soweit zugänglich, wurden für 
jedes Fallbeispiel bodenpolitische Beschlüsse aus Rats- und Baulandbeschlüssen, Baulandstrategi-
en, Netzwerken, Initiativen, dazu wohnraumpolitische Beschlüsse aus integrierten Stadtentwick-
lungskonzepten, wohnungspolitische Programme oder Konzepte, Ratsbeschlüsse und Immobi-
lienmarktberichte sowie ggf. weitere Planungsdokumente wie städtebauliche Rahmenpläne oder 
Verträge untersucht. 
Im Kontext der Stiftungen wurden vor allem Dokumente und veröffentlichte Broschüren über 
die Einsatzgebiete und Strategien des Erbbaurechtes analysiert. Bei den Erbbaurechtsnehmen-
den lag der Fokus auf  der Analyse der Wohnraumversorgung und demnach dem Einsatzgebiet 
von Erbbaurechten in der Praxis sowie deren Bewertung. Dabei wurde erkennbar, dass relevante 
Informationen zur Anwendungspraxis in den ausgewählten Fallbeispielen zur Wohnraumversor-
gung (bspw. zu Herausforderungen und Problemen in der Vertragsgestaltung etc.) nicht immer 
in den Dokumenten festgeschrieben wurden. Auch fehlte in der Literatur häufig der Bezug zur 
anderen Seite der VertragspartnerInnen: der Erbbaurechtsnehmenden. In diesem Fall wurde zum 
anderen auf  weitere Analysemethoden wie die im folgenden Kapitel beschriebenen ExpertInnen-
interviews zurückgegriffen. 

Als Analysemethoden wurden qualitative ExpertInneninterviews mit VertreterInnen der Ver-
waltungen der drei ausgewählten Kommunen, den VertreterInnen der Stiftungen und in einem 
zweiten Anlauf  mit den dazugehörigen Erbbaurechtsnehmenden geführt. Die Interviews dienten 
einerseits dem Ziel, weitere Informationen zu den analysierten Fallbeispielen zu sammeln und 
bspw. das formelle vertraglich-rechtliche Vorgehen abzufragen. Vor allem dienten die Interviews 
dem Sammeln von Erfahrungswerten in der Anwendungspraxis der Kommunalverwaltungen, 
Stiftungen und jeweiligen Erbbaurechtsnehmenden, um somit den Dialog zu eröffnen und einen 
Ausblick zu generieren. In Bezug auf  die Bewertungspraxis von Erbbaurechten im Wohnungsbau 
– insbesondere von beiden Vertragsseiten – konnte im Vorfeld nicht auf  genügend Quellen- und 
Datenmaterial zurückgegriffen werden, weshalb sich Interviews als notwendig erwiesen (vgl. Kai-
ser 2014: 127). 
Zur Datenerhebung wurden nichtstandardisierte leitfadengestützte ExpertInneninterviews als 
Methode der qualitativen Sozialforschung ausgewählt (vgl. Gläser, Laudel 2010: 107). Die Me-
thodik eignet sich dazu, strukturiert und gleichwohl flexibel die notwendigen Daten zur Beant-
wortung der Forschungsfragen erheben zu können. Der entwickelte Interviewleitfaden unterteilte 
sich entsprechend der Zielsetzung in die Themenbereiche der boden- und wohnpolitischen Ein-
bettung und die jeweilige strategische Zielsetzung, die formelle Abwicklung (wie rechtliche und 
vertragliche Inhalte) sowie die Bewertung der Probleme und Potenziale in der Anwendungspraxis. 
Die Interviews und Leitfäden wurden mithilfe des Werks „Die Qualität qualitativer Daten“ (Helf-
ferich 2005) vorbereitet und orientierten sich auch an dessen formalen Qualitätsanforderungen. 

ExpertInneninterviews 
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Für den ersten Teil der Interviews wurde ein einheitlicher Leitfaden für alle Kommunen und 
Stiftungen als Erbbaurechtsgebende entwickelt (Leitfadeninterviews s. Anhang). 

Da das Thema der Erbbaurechte in den meisten Verwaltungen hauptsächlich bei den Liegen-
schaftsämtern angesiedelt ist, sich diese Arbeit allerdings auch der Wohnungspolitik und damit der 
Wohnraumversorgung annähern möchte, wurden die Interviews mit VertreterInnen aus jedem 
von zwei Ressorts durchgeführt. Lediglich in Leipzig fand das Interview mit nur einer Vertre-
tung vom Amt für Wohnen statt, weitere fachliche Informationen wurden telefonisch beim Lie-
genschaftsamt erfragt. Im zweiten Teil wurden die Interviews mit den Erbbaurechtsnehmenden 
geführt. Dabei wurde ebenfalls ein einheitlicher Leitfaden entwickelt (s. Anhang). Pro Erbbau-
rechtsnehmendem wurden zunächst offene Sachfragen gestellt. Daraufhin wurden identifizierte 
Probleme und Herausforderungen sowie die Mehrwerte und Potenziale des Erbbaurechtes dis-
kutiert.

Die Interviews wurden zur Dokumentation aufgezeichnet und anschließend transkribiert. Als 
Protokolltechnik wurde das wörtliche Protokoll (Transkript) verwendet. Die angewendeten Tran-
skriptionsregeln wurden auf  der Grundlage bestehender Regeln von Kuckartz angepasst (vgl. 
Kuckartz 2014: 136–137) und sind im Anhang einzusehen. Die Daten wurden anonymisiert, um 
Rückschlüsse auf  konkrete Personen zu verhindern. Die Transkripte wurden den Interviewpart-
nerInnen nochmals zur Überprüfung vorgelegt, dabei gespiegelte Anmerkungen wurden in die 
Transkripte eingearbeitet. Die Auswertung der Ergebnisse der Interviews erfolgte anhand Kuck-
artz’ Vorschlag zur qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. ebd.), bei der ein Kategoriensystem zur sys-
tematischen Analyse dient. Dabei wird „mittels Kategorien und Subkategorien eine inhaltliche 
Strukturierung der Daten erzeugt“ (ebd.: 101). Die Kategorienbildung erfolgte nach Mayring so-
wohl deduktiv aus den in der Einleitung vorgestellten Forschungsfragen als auch induktiv aus den 
Transkripten (vgl. Mayring 2016: 65). Erkannte Sinneinheiten im transkribierten Interviewtext 
wurden unter diese Kategorien subsumiert (kodiert). 

Im Anhang ist das entwickelte Kategoriensystem einschließlich des Kodierungsleitfadens einzu-
sehen. Die vollständigen Transkripte samt der Kodierung entsprechender Textstellen sind im di-
gitalen Anhang beigefügt. Ergebnisse aus den Interviews wurden als direkte oder indirekte Zitate 
in die Arbeit übernommen. Übergeordnete Aussagen wurden vor allem in den kommunen- und 
den themenbezogenen Fazits verwendet.

Dokumentation und 
Auswertung 
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Abbildung 1. Schema der Datengenerierung. Eigene Darstellung 
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Bis zum Jahr 2030 dürfte die Bevölkerungszahl im Verbandsgebiet um schätzungsweise bis zu 200 
000 EinwohnerInnen auf  2,4 Millionen ansteigen (plus 8,5 %) (Metropolregion Frankfurt 2019: 
8ff.). Auch das Bevölkerungswachstum der Stadt Frankfurt am Main steigt. Bis zum Jahr 2030 
wird die Stadt voraussichtlich auf  mehr als 810 000 EinwohnerInnen anwachsen. Das stellt Frank-
furt vor neue Herausforderungen. Demnach besteht bis 2030 ein Wohnungsbedarf  von 90 000 
Wohnungen, bis 2040 ein Bedarf  von 106 000 Wohnungen (vgl. Stadtplanungsamt Frankfurt am 
Main 2019:3-4). Von dem deshalb weiterhin angespannten Wohnungsmarkt sind von der zuneh-
menden Wohnungsknappheit insbesondere einkommensschwache Haushalte betroffen, die auf  
preisgünstigen Wohnraum angewiesen sind. Für die Versorgung dieser Haushalte sind vor allem 
die öffentlich geförderten Wohnungen von Bedeutung (vgl. Amt für Wohnungswesen Frankfurt 
am Main 2018: 51).
Dazu bleibt die effektive Fertigstellungsrate von Wohnungen deutlich unter dem Bedarf. Dieser 
Mangel wirkt sich negativ auf  die Bezahlbarkeit von Wohnraum aus. Aufgrund ihres Einkommens 
haben derzeit 41 % der Haushalte in Frankfurt am Main nach dem Hessischen Wohnraumför-
dergesetz (HWoFG) Anspruch auf  eine öffentlich geförderte Wohnung (vgl. Stadt Frankfurt am 
Main 2018:19). Die Wohnraumversorgungsquote (als Verhältnis von Wohnungen zu Haushalten) 
liegt nach Angaben aus dem Jahr 2017 bei 94,4 %. Von einem ausgeglichenen Wohnungsmarkt 
kann jedoch erst bei einer Wohnraumversorgungsquote von 103 % ausgegangen werden (vgl. 
Stadtplanungsamt Frankfurt am Main 2019:4). 

Der Frankfurter Immobilienmarkt zeigte 2017 (wie im Vorjahr) weitere Umsatz- und Preisstei-
gerungen. Vor allem die Preise von Wohnimmobilien stiegen aufgrund eines weiterhin starken 
Bevölkerungswachstums, der Angebotsknappheit und des niedrigen Zinsniveaus. Dabei liegt die 
Preissteigerung bei Eigentumswohnungen wesentlich höher als bei den Wohnungsmieten. Die 
hohen Verkaufspreise von Eigentumswohnungen führen zu einer starken Bodenwertsteigerung. 
Hieraus resultierte von 2016 bis 2018 eine Erhöhung der Bodenrichtwerte von 30 % bis 50 %, in 
guten Innenstadtlagen von 80 % bis 100 %. Ein Ende der Preisentwicklung ist noch nicht abseh-
bar (vgl. Gutachterausschuss für Immobilienwerte Frankfurt am Main 2020).

Der Gutachterausschuss für Immobilienwerte für den Bereich der Stadt Frankfurt am Main analy-
sierte am 10.12.2019 die Entwicklung der Bodenpreise in den Jahren 2018 und 2019. Der Anstieg 
der Bodenrichtwerte in den Geschosswohnungsbaugebieten setzte sich weiterhin fort, sodass eine 
erneute Bodenwertsteigerung von 40 % bis 50 % zu verzeichnen war. In Eigenheimgebieten stie-
gen die Bodenpreise bei den einfacheren Lagen um 20 %, in den mittleren Lagen um 40 %, in den 
gehobenen und sehr guten Lagen um rund 30 % (vgl. Gutachterausschuss für Immobilienwerte 
Frankfurt am Main 2020; vgl. ebd.2019: 2ff.)

6.1	 Die	Stadt	Frankfurt	am	Main

Ausgangslage  
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Ausgehend von der aktuellen wohn- und bodenpolitischen Situation wurden liegenschaftspoliti-
sche Instrumente in Politik und Verwaltung diskutiert, darunter das Erbbaurecht, das per Stadt-
ratsbeschluss genehmigt wurde. Das Erbbaurecht wird in Frankfurt nun ausschließlich in städti-
scher Vergabe eingesetzt und wurde in Kombination mit der Konzeptvergabe bewilligt (vgl. Stadt 
Frankfurt am Main 2019a: 1). „Gegenwärtig liegt ein Grundsatzbeschluss vor, der Verkäufe von 
städtischen Grundstücken, wenn eine Bebauung möglich ist, nur noch im Erbbaurecht vorsieht.“ 
(D. 2020: 11). Derzeit verwaltet die Stadt Frankfurt am Main ca. 6000 Erbbaurechte (vgl. Stadt 
Frankfurt am Main 2020a:1). „[…] wir haben in Frankfurt einen sehr starken Erbbaurechtsmarkt, 
ich glaube bundesweit vermutlich einen der stärksten“ (C. 2020: 84).

Als Zielvorstellungen wurden die langfristige Steuerungsmöglichkeit und die Grundstücksbevor-
ratung in den Vordergrund gestellt. Sie werden eingesetzt, „[…] um sozusagen langfristig die Steu-
erungsmöglichkeit auf  diesen Grundstücken zu haben, […] und das Ziel ist, aktiv Bodenpolitik zu 
betreiben und eben Flächen im städtischen Besitz zu halten. Es wurde im letzten Jahr ein weiterer 
Stadtratsbeschluss gefällt, zu den Erbbaurechten, der auch eine Reduzierung des Zinssatzes für 
geförderten Wohnungsbau vorsieht. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass es das vorrangige Ziel 
der Stadt Frankfurt ist, Grundstücke im Erbbaurecht, um geförderten Wohnungsbau zu fördern.“ 
(D. 2020:12–22).
Dabei ist die vorrangige Strategie, Grundstücke zunächst wieder in den Bestand der Stadt zu füh-
ren – vor allem in Stadtgebieten, in der diese auf  wenig Bestand zurückgreifen kann. „[…] man 
muss dazu sagen, dass die Stadt Frankfurt gar nicht über so viele Grundstücke mehr verfügt und 
[wir] deshalb […] erstmal wieder Flächen in städtisches Eigentum überführen müssten, um dann 
auch im größeren Maßstab Erbbaurechte vergeben zu können.“ Bei der Vergabe „(…) gibt’s so 
eine Dreistufigkeit, wenn wir in einem Gebiet genug Flächen haben, dann ist es klar: Dann findet 
die Konzeptvergabe auf  städtischer Fläche statt und wird im Erbbaurecht vergeben. Wenn wir 
nicht genug Flächen in dem Gebiet haben, dann soll die Stadt versuchen Flächen anzukaufen und 
dann im Erbbaurecht über eine Konzeptvergabe vergeben; und das Dritte wäre, dass wir eine 
Konzeptvergabe mit einem Privaten durchführen, aber da eben nicht als Erbbaurecht [...] (es sei 
denn, ein Privater würde das auch mal machen). Aber man muss eben versuchen, tatsächlich im 
Fall von Frankfurt überhaupt Flächenbevorratung zu betreiben und dann diese Flächen abzuge-
ben.“ (D. 2020:118–128). 
Dabei wird der städtische Liegenschaftsfonds in die Vergabe eingebunden, der als Stadtentwick-
lungsgesellschaft und Verwaltung des Liegenschaftsfonds gegründet wurde. Dessen Aufgaben 
sind, städtebauliche Missstände aufzudecken, Liegenschaften zu mobilisieren und aufzukaufen. 
Die Konversions-Grundstücksentwicklungs GmbH (KEG) wurde vom Magistrat der Stadt Frank-
furt am Main bis zum Jahr 2030 mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung zur Behebung städ-
tebaulicher Defizite und [zur] Durchführung von Projekten für gemeinschaftliche Wohnformen 
betraut (KEG Frankfurt am Main 2020).

Der am 7. Mai 2020 aufgestellte Baulandbeschluss verknüpft das Erbbaurecht in Kombination 
mit der Konzeptvergabe an die Bodenvergabe (vgl. Stadt Frankfurt am Main 2019a:1ff.). Dabei 
„[…] sichert der Baulandbeschluss das Rahmengerüst für die Mobilisierung von Bauland für die 
sozialgerechte Stadtentwicklung bei der Neubegründung oder der Änderung von Planungsrecht 

Wohnungs- und 
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Einbettung 



37Erbbaurechte in der Anwendungspraxis. 

für die Entwicklung neuer Wohnbauflächen. Darunter fallen insbesondere die Bereitstellung von 
Flächen für die soziale Infrastruktur, für geförderten und bezahlbaren Wohnungsbau, für ge-
meinschaftliches und genossenschaftliches Wohnen sowie für Mietwohnungsbau und preisredu-
ziertes Wohneigentum. (vgl. Stadt Frankfurt am Main 2020: 3; D.2020:28-43). Konkret regelt der 
Baulandbeschluss die Deckung des steigenden Bedarfs an preiswertem Wohnraum, daher muss 
die Stadt auch Wohnbauprojekte auf  privaten Flächen mit einbeziehen. Dabei operiert der Bau-
landbeschluss in drei Umsetzungsleitlinien: mithilfe städtebaulicher Verträge, mit Konzeptverga-
be und mittels Baulandbereitstellung durch Umlegung (vgl. Stadt Frankfurt am Main 2020: 3-4).
Es wurden einheitliche und verbindliche Quoten für Wohnraum bei geplanten Wohnbauprojek-
ten festgelegt, um im Gegenzug Baurechte mit den entsprechenden Baumöglichkeiten zu erhal-
ten. Dabei soll bei allen Wohnbauprojekten, für die neues Planungsrecht geschaffen wird, in allen 
Stadtteilen und Stadtteillagen ein Zusammenspiel aus festgelegten Quoten eingehalten werden. 
Die Quoten betreffen den geförderten Wohnungsbau mit 30 %. Diese Wohnungen sind miet-
preis- und belegungsgebunden und unterscheiden sich im Wesentlichen hinsichtlich der Einkom-
mensgrenzen, der Einstiegsmiete und der Förderhöhe. Die Laufzeit der Bindungen beträgt gene-
rell 30 Jahre (vgl. ebd.). 
Der frei finanzierte Mietwohnungsbau (Quote: 15 %) soll von Privatpersonen oder Gesellschaften 
errichtet werden, die ihren Immobilienbestand halten, also vermieten oder verpachten wollen. 
Des Weiteren gehen die preisreduzierten Eigentumswohnungen mit 10 % ein. Die gegenwärtig 
angebotenen Neubau-Eigentumswohnungen sind für Haushalte mit mittleren Einkommen kaum 
erschwinglich. Eine finanzielle Unterstützung im Rahmen des „Frankfurter Programms zur För-
derung von neuem Wohnraum für selbst genutztes Wohneigentum“ ist aus diesem Grund kaum 
mehr darstellbar. Schlussendlich wird der gemeinschaftliche und genossenschaftliche Wohnungs-
bau mit einer Quote von 15 % berücksichtigt (vgl. ebd.). Dabei verläuft die Vergabe von Wohn-
baugrundstücken für gemeinschaftliches und genossenschaftliches Wohnen nach dem Konzept-
verfahren und orientiert sich an den „Städtischen Richtlinien für die Vergabe von Grundstücken 
an gemeinschaftliche Wohninitiativen“. Es handelt sich um Vergaben im Konzeptverfahren zum 
Festpreis anhand transparenter Bewertungs- und Auswahlkriterien (vgl. Stadt Frankfurt am Main 
2015). Je nach Besonderheit der zu vergebenden Liegenschaft wurden daher durch den Beirat de-
tailliertere Kriterien zur Vergabe der Liegenschaft festgelegt. Besondere Berücksichtigung sollen 
dabei Kriterien mit sozialen Aspekten finden, z. B. gemeinschaftlich nutzbare Flächen, die unter 
anderem durch das Wohnprojekt Einfluss auf  das Quartier nehmen sollen. Des Weiteren sind 
bauliche Aspekte wie zukunftsfähige Energiekonzepte, nutzerorientierte architektonische Gestal-
tung und eine urbane Parzellierung von Bedeutung (vgl. ebd.). Dabei zielt die Konzeptvergabe 
darauf  ab, preisgedämpften Mietwohnungsbau zu errichten: „[…] wenn eben ein öffentlich ge-
förderter Wohnungsbau gemacht wird, dass der Erbbauzinssatz vereinbart wird wie üblich, dass 
man aber sagt, für diese Bindungsphase von 20 bis 30 Jahren wird entsprechend weniger bezahlt, 
so wird das in anderen Bereichen – vor allem in denen, wo GUG (gemeinschaftlicher und genos-
senschaftlicher Wohnungsbau) gemacht wird – vereinbart. Man möchte schon bei den Neubauge-
bieten im Grunde genommen diese Verteilung aufrechterhalten. Diese 30 % öffentlich und 15 % 
GUG, dass man die auf  jeden Fall hinbekommt.“ (C.2020:41-48).
Erbbaurechte wurden bereits in der Vergangenheit bestellt. Allerdings wurde in dieser Zeit auf  
die Wohnraumversorgung der Einfamilien- und Reihenhäuser gesetzt, wobei der aktuelle Einsatz 
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vor allem auf  das Mehrfamilienhaussegment abzielt (vgl. DV 2019b:24). „Große Siedlungen wur-
den früher im Erbbaurecht vergeben, um Wohnen schnell möglich zu machen […].“ Das waren 
mehrheitlich Einfamilienhäuser. „Das waren in früheren Jahren primär ganze Bezirke, wo Einfa-
milienhäuser auf  Erbbaurechten standen, und jetzt [herrscht] eben [...] im Mehrfamilienbereich 
[und] auch im Wohnungseigentumsmarkt der ursprüngliche Gedanke, den man beim Eigenheim 
hatte: Wir wollen minderbemittelte Bevölkerungsschichten zum Eigentum verhelfen. Aber dieser 
Gedanke ist nun nicht mehr von höchster Priorität.“ (C. 2020: 86-88). Dennoch existiert der An-
satz, Familien Wohneigentum mit Preisnachlässen zu ermöglichen, durch eine Reduzierung des 
Erbbauzinses, die bis heute besteht (Stadtverordnetenbeschluss § 7228: 2016). „Für jedes Kind, 
für das man Familienbeihilfe bekommt, bekommt man eine Reduzierung auf  den Erbbausatz von 
20 %. Maximal gibt es eine Reduzierung um 80 %.“ (D.2020:51-52). Unabhängig davon wurde der 
Zins für diese Art der Wohnraumversorgung gesenkt, um öffentlich geförderten Wohnungsbau 
zu ermöglichen. „Das ist etwas, was sich ziemlich durchgesetzt hat und was dazu geführt hat, dass 
der Erbbauzins leistbar ist. Ansonsten gibt es noch die Stellschrauben, zu sagen, für den Anteil 
des geförderten Wohnungsbaus gibt es eine Reduzierung des Zinssatzes von 2,5 % auf  2 %. Das 
ist der Beschluss, der von der Stadtversammlung im letzten Jahr getroffen wurde – berechnet sich 
anteilig für die Wohnfläche, die im öffentlich geförderten Wohnungsbau entsteht [...]“ (D. 2020 
:45–54). 
Bei der Bestellung von Erbbaurechten stehen weitere Akteure im Vordergrund: „Wohnbauge-
nossenschaften, die operieren damit auch schon lange. Dann haben wir eben die Wohnprojekte, 
die auch von diesem Instrument profitieren, und dann gibt es natürlich immer noch die Reihen-
häuser, die Einfamilienhäuser, die schon lange auf  Erbbaurechtsgrundstücken stehen. Da muss 
man natürlich einschränkend dazu sagen, dass in Frankfurt so gut wie kein Einfamilienhaus oder 
Reihenhaus mehr gebaut wird und dass das als Zielgruppe abnimmt.“ (D. 2020:63–67). Ferner ist 
die städtische Holding ein bedeutender Akteur. „Wir haben eine städtische Holding. Die hat große 
Bestände, die baut auch zum Teil in München [...].“ (C. 2020: 149–150).

Vor allem in der Vergangenheit wurde die Möglichkeit der Kapitalisierung der Erbbauzinsen an-
geboten. „[…] eine Einmalzahlung vorzunehmen, das wäre natürlich nochmal eine Steuerungs-
möglichkeit, um den Grundgedanken des Erbbaurechtes zu entsprechen, aber das wird seit den 
letzten Jahren nicht mehr durchgängig angeboten.“ (D. 2020: 67–69).
Die Vertragslaufzeiten belaufen sich auf  bis zu 99 Jahre. „In Frankfurt wird durchgängig für 99 
Jahre bestellt, im bundesweiten Vergleich ist das sehr lange […].“ (D.2020: 62).
Weitere Stellschrauben im Vertrag für den Wohnungsbau betreffen die Nutzungsbindungen. 
Durch entsprechende Vertragsgestaltung der Erbbaurechte können auch Mietpreisbegrenzungen 
oder eine Nutzung durch öffentlich geförderten Wohnungsbau langfristig festgeschrieben wer-
den. „Dazu kann man natürlich im Erbbaurechtsvertrag gewisse Einschränkungen vornehmen, 
indem ich sage, dass diese Bindung nicht nur im städtebaulichen Vertrag gemacht wird, sondern 
das baue ich auch in den Erbbaurechtsvertrag hinein.“ (C. 2020: 48–50). Dabei bezieht sich die 
Bindung im öffentlich geförderten Wohnungsbau derzeit auf  30 Jahre. Allerdings bleibt die Frage 
offen, ob und inwiefern die Bindungen verlängert werden können. „(…) es gibt ja auch irgendwel-
che Rechtsprechungen, die Bindungen, die zeitlich unbegrenzt sind, nicht erlauben. Aber es ist ja 
die Frage, ob ich das nicht über den Erbbaurechtsvertrag, über die 30 Jahre hinausführen könnte. 
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Aber ob das die Stadt so betreibt, weiß ich nicht. 30 Jahre sind derzeit in Frankfurt das, was man 
gewählt hat“. (C.2020: 55–59)
Sollte ein Erbbaurecht an private InvestorInnen ausgegeben werden, würde ein Aufteilungsver-
bot im Erbbaurechtsvertrag festgehalten werden. Dadurch wird eine Aufteilung in Untererbbau-
rechte ausgeschlossen. „[…] in Frankfurt ist das auch nicht mehr möglich, dass keine Aufteilung 
mehr möglich ist in Einzeleigentum. Das heißt, auf  einem Erbbaurechtsgrundstück kann nur 
ein Mietobjekt entstehen und kein real geteiltes Wohneigentum. Da können Einfamilienhäuser 
auf  einem Grundstück entstehen und Reihenhäuser, aber eben nicht eine Eigentumswohnung. 
Da hat die Kommune tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass das langfristig für die Verwaltung 
zu komplex ist.“ (D. 2020: 176–179). Demnach wird insbesondere der Mietwohnungsbau durch 
das Instrument in Betracht gezogen. „Man kann auf  jeden Fall als Stadt sagen, dass auf  unseren 
städtischen Grundstücken Mietwohnungsbau entsteht. Das sehen wir als unsere Aufgabe.“ (D. 
2020: 184–186).
Damit werden die Steuerungsmöglichkeiten durch das Erbbaurecht als besonders vielfältig einge-
schätzt, indem es mit der Konzeptvergabe verknüpft wird und qualitative Kriterien sichergestellt 
werden. Es werden „schon in der Grundstücksvergabe tatsächlich qualitative Kriterien definiert, 
nach denen man das Grundstück vergibt und das, was man sozusagen im Rahmen einer Konzept-
vergabe ausschreibt an Anforderungen an ein Wohnprojekt oder Wohnhabenvorgaben, dann über 
einen Erbbaurechtsvertrag absichert.“ (D. 2020:95-98) Dabei werden in den Frankfurter Erbbau-
rechtsverträgen „zum Beispiel öffentlichkeitswirksame Nutzungen und gewerbliche Nutzungen 
im Erdgeschoss und Dinge, die auch möglicherweise das Planungsrecht vorgibt, auch über den 
Erbbaurechtsvertrag abgesichert. Es gibt aber generell über den Erbbaurechtsvertrag sehr gute 
Steuerungsmöglichkeiten, auch was Miethöhen anbelangt. Da kann man relativ kreativ sein. Wir 
haben da eigentlich immer Auflagen vorgegeben, was die Erdgeschossnutzung anbelangt, die 
öffentlichkeitswirksamen Nutzungen anbelangt, und das ist eben im Erbbaurechtsvertrag abgesi-
chert.“ (D. 2020: 100-103). 

Es wurden unterschiedliche Herausforderungen und Probleme in der praktischen Anwendung 
ersichtlich. Die im Vorfeld dargelegten Steuerungsmöglichkeiten, die in den Verträgen festgehal-
ten werden, müssen von Seiten der Kommune zu bestimmten Zeitpunkten kontrolliert werden. 
„Das ist nur auf  der anderen Seite der Kommune ein erheblicher Aufwand, das zu prüfen. [...] das 
Sehen wir auch bei unseren Konzeptvergaben für gemeinschaftliche Wohnprojekte für Genossen-
schaften.“ (D. 2020: 104-106) Einen ebenso hohen Verwaltungsaufwand stellen die Teilerbbau-
rechte dar, die derzeit mehrfach auslaufen und deren Verlängerungsfrage sowie Konditionen noch 
nicht geklärt wurden (vgl. DV 2019b:24), schließlich ist es „[...] in Frankfurt [...] auch nicht mehr 
möglich, [eine] Aufteilung [...] in Einzeleigentum, [...] auf  einem Erbbaurechtsgrundstück kann 
nur ein Mietobjekt entstehen und kein real geteiltes Wohneigentum.“ (D.2020:174-178).

Besonders wurden die hohen Bodenwertsteigerungen sowie die damit verbundenen Erbbau-
rechtskonditionen aufgegriffen. „Wir haben in Frankfurt das Problem, dass unsere Bodenwerte 
massiv nach oben gegangen sind und [wir] besonders in Innenstadtlagen so hohe Bodenwerte 
haben, dass es sich faktisch nicht rechnet und man nicht kostengünstig mit Erbbaurechten bauen 
kann.“ (D. 2020:75-77). Dabei wird zum einen der auf  die Laufzeit bezogene Bodenpreis bezahlt, 
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dazu werden die Baukosten hinzugerechnet. Damit steigen die Preise in der Gesamtkonstellation. 
„2,5 % machen natürlich bei einem sehr hohen Bodenwert schon 7 bis 8 Euro auf  den m2 Wohn-
fläche aus, im Einzelfall ggf. auch weniger. Nur, wenn ich bereits 7 bis 8 Euro bereits als Erbbau-
rechtspreis nehme, wie will ich denn dann preisgünstiges Wohnen hier zur Verfügung stellen? Der 
Mensch muss das Ding ja noch erstellen.“ (C. 2020: 20-24).
Politische Uneinigkeit herrscht in der Absprache, inwieweit Projekte vermehrt in der Konzept-
vergabe finanziell unterstützt werden können. Was „den Projekten finanziell entgegenkommen 
könnte, [...] das ist ein attraktives Projekt, sodass das Projekt günstigere Konditionen bekommt 
als ursprünglich üblich. Da sind die Parteien unterschiedlicher Auffassung und wir haben hier 
in Frankfurt eine Koalition zwischen CDU, Grünen und SPD.“ (C. 2020:147–149). Bleibt die 
Berechnungsgrundlage der Bodenrichtwert, müssen die Anpassungsgrundlagen der Konditionen 
abgewogen werden. „[…] dann muss man schauen, ob man über eine Reduzierung des Erbbau-
zinses oder über eine Deckelung der Wohnkosten die Höhe der Erbbaurechtszahlung begrenzt.“ 
(D. 2020: 118-120).
Die Anpassung der Zinskonditionen ist eine Stellschraube, die im weiteren Verlauf  der kommen-
den Kommunalwahlen diskutiert werden soll. „[…] wir überlegen, unseren Zinssatz zu senken: 
auf  einen Zinssatz [von] bspw. 1,5 % oder 1,75 %. Wir halten [es] für vertretbar, dass der Anteil 
der Miete oder des Bodens höchsten 3 Euro [...] an der Miete ausmacht, und deckeln das Ganze. 
Das ist aber eine Diskussion, die gerade erst beginnt. Wir haben nächstes Jahr Kommunalwahlen. 
Das wird vermutlich ein wichtiges Thema für die nächste Koalition sein, so kurzfristig bekom-
men wir das vermutlich nicht gelöst.“ (D. 2020: 85-89). Generell kommt die Herausforderung der 
preisgünstigen Kapitalmarkzinslage hinzu: „wenn ich erwerben würde, könnte ich preiswerter 
finanzieren, als wenn ich ein Erbbaurecht nehmen würde.“ (C. 2020: 92–93) Demnach „ist [es] 
natürlich im Moment – wenn man es sich durchrechnet – eigentlich attraktiver, Grundstücke zu 
kaufen.“ (D. 2020: 142) 
Darüber hinaus besteht das Problem, dass die Stadt in einigen Gebieten über wenig Grundstücke 
verfügt. […] dann haben wir Herausforderungen, dass wir eigentlich erst mal wieder Flächen in 
städtisches Eigentum überführen müssten, um dann auch im größeren Maßstab Erbbaurechte 
vergeben zu können.“ (D. 2020: 122-123)

Dazu stellt der Erbbaurechtsvertrag als Vertragswerk für InteressentInnen und Erbbaurechtsneh-
mende insgesamt eine Herausforderung dar: insofern, „[…] so ein Vertragswerk einem Laien zu 
erläutern“ (D. 2020: 193-194). 
Es wurde die Möglichkeit der laufenden Einnahmen genannt, die im Verlauf  der Bestellung ge-
neriert werden. „Im Moment ist es aber auch rein wirtschaftlich gesehen eine Einnahmequelle, 
wenn man Erbbaurechte bestellt und nicht Grundstücke veräußert. Weil: Man hat dann einfach 
konstant Einnahmen, die auch noch höher sind, als wenn man das Grundstück verkauft. Das ist 
natürlich aus dieser Haushaltsperspektive für die Kommune sehr hilfreich.“ (D. 2020: 211–215)
Ferner wurde das Instrument als wertvoll eingeschätzt, um besonders Projektgruppen anzuspre-
chen oder jene zu entlasten, die am Anfang des Projektes nicht die gesamten finanziellen Kosten 
aufbringen können: „[…] dass man am Anfang einer Projektlaufzeit die Kosten des Grundstücks 
am Anfang nicht aufbringen muss.“ (D. 2020:139–141). 
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Dazu wurde der Nutzungszweck im Vertrag als weiteres Mittel hervorgehoben, um städtebauliche 
Themen für die Laufzeit des Erbbaurechtes festzulegen und zu steuern. So können „[…] über ei-
nen Erbbaurechtsvertrag nochmal Themen [fokussiert werden], die mir als Stadt wichtig sind, die 
für eine Stadtqualität und baukulturelle Qualität wichtig sind – wie kann ich die im Vertrag absi-
chern. Da bietet das Instrument eine großartige Möglichkeit, eben Themen auch abzusichern und 
langfristig abzusichern – eben im Sinne einer integrierten Stadtentwicklung.“ (D. 2020: 161–165).

6.2	 Die	Wohnbaugenossenschaft	Frankfurt	am	Main	eG.

Die Wohnbaugenossenschaft bestellt Erbbaurechte und ist unter anderem Erbbaurechtsnehmen-
der der Stadt Frankfurt am Main. 
Im Allgemeinen wird eine Genossenschaft definiert als Zusammenschluss natürlicher und juristi-
scher Personen mit der Absicht, gemeinsame Interessen zu verfolgen und umzusetzen, sodass die 
wirtschaftliche und soziale Situation der Mitglieder verbessert wird (vgl. Klemisch,Vogt 2012: 12). 
Es existiert ein Vorstand, der von den Mitgliedern aus ihrer Mitte gewählt wird. Dem Aufsichts-
rat obliegt wiederum die Kontrolle der Geschäftsführung. Einmal im Jahr entscheiden die Mit-
glieder- oder die Vertreterversammlung über die Grundsätze der Geschäftspolitik. Damit haben 
die BewohnerInnen ein Mitspracherecht bei der Unternehmenspolitik. Auf  diesem Verständnis 
basieren die Grundprinzipien der Wohnbaugenossenschaft Frankfurt am Main eG. Die WBG 
als Genossenschaft sieht es als einen sogenannten genossenschaftlichen Förderauftrag an, ihre 
AnteilseignerInnen und Mitglieder wirtschaftlich zu unterstützen, um eine moderne Wohnraum-
bewirtschaftung in einem attraktiven, sicheren nachbarschaftlichen Umfeld sicherzustellen (vgl. 
Wohnbaugenossenschaft Frankfurt am Main 2020).

Die am 03.11.1950 zunächst unter dem Namen ‚Baugenossenschaft der Ostdeutschen Lands-
mannschaften eGmbH‘ gegründete Wohnbaugenossenschaft umfasst aktuell einen Bestand von 
640 Wohnungen (Stand: November 2020) (vgl. ebd.). Mit einer Durchschnittsmiete von rund 7,20 
Euro pro m2 (Stand November 2020) liegen die WBG deutlich unter dem Frankfurter Preisni-
veau. Deswegen sind die Liegenschaften nahezu voll ausgelastet. Ziel der Genossenschaft ist es 
außerdem, sicheren, preiswerten Wohnraum zu schaffen (Kooperation Frankfurt 2020).

Als Problem wurde vor allem die Bemessungsgrundlage des vollen Bodenrichtwerts herausge-
stellt. „[…] jetzt ist es so, dass der volle Bodenrichtwertpreis genommen wird und 2,5 % Erb-
pachtzins [...]. Das ist meiner Meinung nach immer noch zu hoch.“ (E. 2020:39–40) Bei den 
derzeitigen Konditionen lassen insbesondere die hohen Bodenpreissteigerungen das Erbbaurecht 
unbezahlbar werden. „Jetzt, seit 2018, sind die Preise so exorbitant gestiegen oder nach oben 
geschossen, weil der Immobilienmarkt so immens nach oben gegangen ist, was sich dann auf  
die Bodenrichtwerte auswirkt und dann eben auf  den Erbpachtzins, sodass die neueren Projekte 
Erbpacht nicht mehr marktgängig sind. Wenn man mit Erbpacht zu tun hat, da muss sich der 
Bodenrichtwert reduzieren, anders ist es gar nicht mehr möglich.“ (E. 2020: 59–63)
Die Stadt Frankfurt orientiert sich bei der Bemessung des Bodenrichtwertes an den Preisen der 
freien Wirtschaft und zeichnet damit die Bauland-Preissteigerungen nach. Dazu steht das niedrige 
Kapitalmarktzinsniveau derzeit nicht im Verhältnis zu den Erbbauzinsen. „Der Bodenrichtwert, 
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der [ist] wirklich in den letzten 5 Jahren um das Dreifache gestiegen [...]. Die Bodenrichtwertprei-
se der Stadt Frankfurt, die werden ja ermittelt durch die tatsächlichen Kaufpreise. Das heißt, die 
Stadt übernimmt die Preise der freien Wirtschaft und überträgt die Preise auf  ihre Projekte, indem 
sie das als Ansatz nimmt. Und auch der Erbpachtzins ist viel höher als der Kapitalmarktzins, wir 
haben im Moment unter 1 % Zinsen. […] Jetzt kann man sich sehr günstig Geld leihen, als es 
bei der Stadt abzustottern, und dann hat man noch nicht mal das Grundstück.“ (E. 2020: 51–55).

Dazu stehen die Erbbaurechtsgebenden in vertraglicher Abstimmungspflicht den -nehmenden 
gegenüber. „Als Erbbaurechtsnehmer hat man ja eigentlich eher einen Nachteil, weil das Grund-
stück nicht im eigenen Besitz ist und abhängig ist vom Erbbaurechtsgeber, weil man sich alles 
genehmigen lassen muss, also die Baupläne und so, und das generiert schon eine gewisse Abhän-
gigkeit.“ (E. 2020: 15–16). Auch in der Ausgestaltung der sogenannten öffentlichkeitswirksamen 
Nutzung werden die Erbbaurechtsnehmenden verpflichtet, diese umzusetzen und zu kontrollie-
ren. „Ja, wir haben so diverse Dinge da drinstehen, weil wir ja in einem gemeinschaftlichen Wohn-
projekt [sind]. Und man soll eine Stadtrendite, also der Stadt eine Rendite wiedergeben, und da 
haben wir verschiedene Sachen im Vertrag stehen und das müssen wir jährlich nachweisen, dass 
wir das machen. Beispielsweise einen kleinen Weihnachtsmarkt auf  dem Gelände oder sowas wie 
ein Nachbarschaftstreffen. […] [Auch der erstellte] Gemeinschaftsraum für die Bewohner und 
auch für das Quartier, und dann wollen sie auch sehen, wie der Gemeinschaftsraum genutzt wird. 
Ja, das ist schon eine Art Kontrolle.“ (E. 2020: 113–127).
Zusätzlich zur Abstimmungspflicht und der städtischen Kontrolle wird das Erbbaurecht alle 3 
bis 5 Jahre im Hinblick auf  die Verzinsung angepasst, was Unsicherheit gegenüber den Erbbau-
rechtsnehmenden schafft. „Ja, also, wenn ich wählen könnte, dann würde ich das Grundstück 
kaufen, dann wäre ich flexibel damit, dann habe ich einmal den Kaufpreis bezahlt und weiß auch, 
was mich erwartet. Bei Erbpacht gibt’s immer noch die Anpassung nach Index, das ist ja auch eine 
Unsicherheit.“ (E. 2020: 24–25).
Ferner wird die Bauweise festgeschrieben, die die Erbbauberechtigten in der Ausgestaltung ein-
grenzt. „Dazu wird verlangt, dass [ein] Passivhaus oder sich an einem sehr hohen energetischen 
Standard beim Gebäude orientiert wird, was generell ein super Gedanke ist, aber natürlich auch 
eine weitere Verpflichtung, die man eingeht. Man ist als Grundstückseigentümer nicht flexibel, 
sondern man hat da diese Auflagen.“ (E. 2020: 128-131).
Als Mehrwert wurden die vertraglichen Inhalte und Abstimmungsverpflichtungen genannt, mit 
denen eine Aufwertung des Quartiers beobachtet werden kann. „Dennoch sind einige Verpflich-
tungen wie die soziale Rendite manchmal auch nicht so schlecht, weil wir es vielleicht ohne diese 
Verpflichtung sicherlich nicht gemacht hätten, und es kann schon eine Art Aufwertung für das 
Quartier mit sich bringen.“ (E. 2020: 159-161).
Dazu stellt das Instrument insofern einen Mehrwert dar, als die Stadt die Eigentümerposition 
über die städtischen Liegenschaften behält: „[…] wenn die Stadt ihre Grundstücke nicht mehr aus 
der Hand gibt, dann wird das Tafelsilber nicht mehr verscheuert und gewährt Steuerungsmöglich-
keiten.“ (E. 2020: 167-169).
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6.3	 Die	Stadt	Hamburg

Der angespannte Wohnungsmarkt und die Entwicklung der Bodenpreise haben komplexe Grün-
de. Neben der begrenzten Verfügbarkeit von Grund und Boden gehören hierzu auch der Zuzug 
nach Hamburg und die damit steigende Nachfrage nach Wohnraum, insbesondere innerstädti-
schen, um einige Auslöser der hohen Nachfrage nach Wohnraum in Hamburg zu begründen (vgl. 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 2018:2ff.). 

Es ist eine anhaltende Zunahme der in Hamburg lebenden Bevölkerung zu verzeichnen. Dem-
nach ist das Wanderungssaldo durchgehend positiv, dass bis 2035 ein Anstieg der Gesamtbevöl-
kerung auf  fast zwei Millionen Menschen prognostiziert wird. Damit hätte die Stadt Hamburg 
mit einem Plus von 9,1 % das zweitgrößte Bevölkerungswachstum im Vergleich zu den anderen 
Bundesländern (vgl. Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 2019:10).

Im Betrachtungszeitraum von 2000 bis 2017 war eine dynamische Entwicklung auf  dem unge-
bundenen Mietwohnungsmarkt zu verzeichnen. Es waren deutliche Mietanstiege erkennbar, die 
im Durchschnitt oberhalb des Anstiegs der Verbraucherpreise lagen. Während die Verbraucher-
preise sich um insgesamt 28 % erhöhten, stiegen die Mietspiegel um rund 45 %. Dabei fiel der 
Preisanstieg bei den Neuvertragsmieten mit 54 % noch höher aus (vgl. Bürgerschaft der Freien 
und Hansestadt Hamburg 2019: 4; Fraktion die Linke 2019:19). 

Zudem hat sich der Hamburger Immobilienmarkt dynamisch entwickelt. Angetrieben wurde die-
se Entwicklung unter anderem durch das seitdem anhaltende Zinstief  am Kapitalmarkt, das von 
der Finanzkrise ab 2007 ausging. Nach einer Stagnation ist festzustellen, dass die Immobilien-
preise seit 2009 stark gestiegen sind. Dabei wurden im Zeitraum von 2009 bis 2018 durchschnitt-
liche jährliche Preisanstiege von 8,1 % für Eigentumswohnungen, 7,0 % für Einfamilienhäuser 
und 8,6 % für Mehrfamilienhäuser beobachtet. Demgegenüber betrug das Wachstum des Ver-
braucherpreisindexes in Deutschland 1,3 % (Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg 
2019:4). Darüber hinaus lag in der Stadt Hamburg im Jahr 2018 die durchschnittliche Mietbelas-
tung bei 30,4 % (Anteil der Bruttokaltmiete am Haushaltsnettoeinkommen) (vgl. Statistik Nord 
2018:1). 

Das bereits 2011 initiierte „Bündnis für das Wohnen“ stellt eine Maßnahme dar, die mit der 
Wohnraumoffensive begann, um in die derzeitige Situation auf dem Wohnungsmarkt einzu-
greifen. Mit dieser hat sich die Stadt in Kooperation mit Verbänden der Wohnungswirtschaft 
sowie der SAGA (Siedlungs- und Aktiengesellschaft Altona) zusammengetan, um konkrete 
Ziele und Maßnahmen im Wohnungsneubau festzulegen sowie die Wohnraumversorgung der 
Bevölkerung in Hamburg aktiv weiterzuentwickeln. Als zentrales Element einer kooperativen 
Wohnungspolitik gilt das vorrangig festgeschriebene Ziel, „[…] Wohnraum für Haushalte 
mit niedrigen und mittleren Einkommen zu schaffen und unterschiedliche Zielgruppen mit 
Wohnraum zu versorgen.“ (Bündnis für das Wohnen 2016: 6). 
Die Hamburger Bodenpolitikmaßnahmen für eine sozial gerechte Bodenpolitik beziehen sich 
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sowohl auf eigene als auch auf private Liegenschaften. Dabei spielt die SAGA als ein wesent-
licher Akteur unter den städtischen Wohnungsbaugesellschaften eine zentrale Rolle. Mit ca. 
134 000 Wohnungen verfügt die SAGA über etwa 20 % des Hamburger Mietwohnungsbestan-
des (vgl. ebd.:4). Zusätzlich ist der Landesbetrieb Immobilien und Grundvermögen (LIG) ein 
bedeutender Akteur, um die städtische Bodenvorratspolitik voranzutreiben. Dabei werden 
Grundstücke gebündelt und verwaltet, allerdings entscheidet in Hamburg die Kommission für 
Bodenordnung über die Grundstücksgeschäfte der Stadt. Der LIG hat verstärkt Flächen ange-
kauft und dadurch Entwicklungsperspektiven für die Zukunft geschaffen. Diese Strategie soll 
weiterhin verfolgt werden, wobei neben Flächen mit kurz- und mittelfristigen auch solche mit 
langfristigen Entwicklungsperspektiven im Fokus stehen werden (vgl. ebd.: 6).

Die Stadt Hamburg wendet in ihrer Bodenpolitik verschiedene Instrumente an, die von einem 
kooperativen Ansatz geprägt sind (vgl. ebd.: 7). In der 2019 beschlossenen Bodenpolitikdruck-
sache wird ein breites Spektrum der Instrumente aufgezeigt, die in Hamburg zur Durchset-
zung von wohnungs- sowie bodenpolitischen Zielen Anwendung finden. Unter diesen wird 
das Erbbaurecht als liegenschaftspolitisches Instrument aufgenommen. Deshalb forderte die 
Hamburgische Bürgerschaft am 16.01.2019 den Senat auf, ein Konzept zur stärkeren Nutzung 
von Erbbaurechten zu entwickeln. Derzeit werden 4.400 Grundstücke bestellt, das beträgt 4,3 
% der städtischen Fläche. Die Mehrheit sind Altverträge (vgl. DV 2019b:21).

Die Hansestadt Hamburg verfolgt das Ziel, langfristige städtebauliche und wohnungspolitische 
Entwicklungen über die Verfügbarkeit von Flächen zu steuern. Vor allem soziale Bindungen 
und Miethöhen werden durch die Verträge festgesetzt, um auch Kleingenossenschaften sowie 
soziale Träger mit geringem Startkapital für Projektentwicklungen zu fördern (vgl. ebd.). „[…] 
wir haben in Hamburg erst Ende 2019 in der Bürgerschaft eine Drucksache zur sozialen Bo-
denpolitik verabschieden lassen bzw. das hat die Bürgerschaft beschlossen, in der Grundsätze 
der sozialen Bodenpolitik in Hamburg festgelegt wurden [...] [, in der] unter anderem das Erb-
baurecht nochmal ganz klar festgeschrieben wurde. Der Hintergrund ist der sehr angespannte 
Wohnungsmarkt in Hamburg, die sehr geringe Flächenanzahl der verfügbaren Flächen, gene-
rell aber natürlich auch städtischen Flächen. Wir haben immer weniger Fläche, über die wir 
verfügen können und das ist der Grund, sowohl begrenzend auf die Bodenpreise einzuwirken, 
wie [sic] auch der Wunsch, die Verfügungsgewalt über die Flächen dauerhaft zu erhalten“ (M. 
2020:15–21)

Zusätzlich zum Erbbaurecht vergibt Hamburg seine städtischen Grundstücke für den Ge-
schosswohnungsbau über das Konzeptausschreibungsverfahren. Dabei nimmt die Stadt 
Einfluss auf die Arten der Wohnraumversorgung sowie auf städtebauliche, soziale und ener-
getische Aspekte eines Bauvorhabens. Bei diesen Verfahren liegt die Gewichtung auf konzep-
tionellen, wohnungspolitischen, städtebaulichen sowie energetischen Kriterien, die zu 70 % in 
die Bewertung des eingereichten Angebotes einfließen. Der gebotene Grundstückspreis wird 
lediglich mit 30 % gewertet. Die Konzeptausschreibungen enthalten Vorgaben aus den The-
menfeldern Wohnungspolitik, Städtebau inklusive Freiraumplanung, Energie und Umwelt. 
Auf der Basis dieser Vorgaben entwickeln die Bietenden ein Konzept für das zu vergebende 
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Grundstück und geben ein entsprechendes Preisgebot ab (vgl. Bürgerschaft der Freien und 
Hansestadt Hamburg 2019:12). 
Dabei sind die derzeit relevanten mit dem Erbbaurecht bedienten Segmente „der öffentlich 
geförderte Wohnungsbau und der preisreduzierte Wohnungsbau in Hamburg. Es existiert das 
Modell des sogenannten 8-Euro-Wohnens. Das heißt, es wird vereinbart, dass die Anfangs-
Nettokaltmiete 8 Euro ist, was dann eben je nach Lage mehr oder weniger deutlich unterhalb 
des Marktwertes liegt und was entsprechend in den Verträgen vorgegeben wird. Also geförder-
ter Wohnungsbau und preisreduzierter Wohnungsbau, das sind die Hauptanwendungsgebie-
te.“ (M. 2020: 31–36).
In der Vergangenheit wurden vor allem Erbbaurechte für Eigenheime und Reihenhäuser be-
stellt, damit Familien ein ‚Eigenheim auf Dauer‘ ermöglicht werden konnte. „Also, da müssen 
Sie ein wenig gucken, welchen Zeitraum betrachten wir. […] die Freie Hansestadt Hamburg 
[hat] in den letzten Jahren so gut wie keine neuen Erbbaurechte geschaffen, nur im Ausnah-
mefall. Es gibt alte Erbbaurechte, die sind schon einige Jahrzehnte alt. Wir haben es im Bereich 
der Mehrfamilienhäuser, wir haben es aber auch zur Förderung von Familien im Eigenheim, 
also Reihenhäusern oder Einzelhäusern eingesetzt.“ (B. 2020:56–60). Dazu besitzen vor allem 
Genossenschaften Erbbaurechte. „Im Geschosswohnungsbau waren das früher die Genossen-
schaften, bei den Altverträgen, und halt die Einzelbürger, die Einzelerbbaurechte hatten, um 
ein Reihenhaus zu bauen. Aktuell wollen wir es für alle Investor[Innen]gruppen machen. Also 
zukünftig werden wir die Grundstücke ausschreiben und wir schauen, wer sich bewirbt. Da 
gibt es keine Einschränkung. Also, die meisten großen Genossenschaften haben auch Erbbau-
rechte mit der Stadt.“ (B. 2020:135–141).
In der Vergabe wird ein Mischmodell angewendet. Das bedeutet, dass Grundstücke in stadt-
entwicklungspolitisch bedeutsamen Lagen im Erbbaurecht vergeben werden, während Lie-
genschaften in Randlagen weiterhin verkauft werden. „Das ist sozusagen der Spruch, den Sie 
vermutlich gelesen haben in der Drucksache: Je dichter oder je Innenstadt-näher, desto eher 
machen wir Erbbaurecht. Am Ende machen wir, auch wenn es noch nicht konkret feststeht, 
für jedes große Entwicklungsgebiet eine Entscheidung, ob es [als] Verkauf oder Erbbaurecht 
vergeben werden wird.“ (B. 2020: 89–92).

Dabei betont die Drucksache, die Konditionen zur Gestaltung von Erbbaurechten stärker an-
zupassen, damit die Wirtschaftlichkeit sowohl für Wohnungsunternehmen als auch für Woh-
nungsgenossenschaften gewahrt ist und Erbbaurechtsverträge mit langfristigen Festlegungen 
eine sichere Planung ermöglichen. Erreicht wird das, indem der Erbbauzins regelmäßig an 
die Kapitalmarktverhältnisse angepasst wird. Der Erbbauzins für (Wohn-)Grundstücke wurde 
bei einer Laufzeit von 75 Jahren auf 1,7 % des vollen Bodenwertes festgelegt. Dazu wurde eine 
regelmäßige Anpassung an den Verbraucherpreisindex beschlossen, sodass er aktuell bei 1,5 
% liegt. Ferner wurde für Wohnimmobilien beschlossen, die Entschädigung des Verkehrswer-
tes auf 100 % zu fixieren. „Also, wir haben bereits jetzt in Hamburg sehr niedrige Zinsen, die 
im Übrigen immer angepasst werden. Wir sind jetzt bei 1,5 %. Mein letzter Stand [ist], in der 
Drucksache steht noch 1,75 %. Das hat damit zu tun, dass die Zinsen nochmal gefallen sind. 
Der zuständige Landesbetrieb berücksichtigt auch bestimmte Bindungen in der Ermittlung, 
weil die Auswirkungen auf den Bodenwert haben. Es gibt auch die Möglichkeit, […] zu wäh-
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len, ob Sie es in einer Einmalzahlung machen oder als laufenden Erbbauzins. Und das wiede-
rum ist interessant je nachdem, mit welchen Investoren Sie eigentlich zu tun haben.“ (B. 2020: 
108–115) Außerdem wird eine Anpassung nach dem Verbraucherpreisindex festgelegt. „Das 
macht der LIG relativ regelmäßig [...]: Also, wir machen eine Anpassung auf den Gesamtbe-
trag, auf die Entwicklung der Lebenserhaltungskosten, und das passiert alle paar Jahre.“ (B. 
2020: 129-130).
Über Konzeptausschreibungen werden langfristige Bindungen mit bis zu 40 Jahren und sozi-
alpolitische Zielsetzungen festgeschrieben sowie über Vertragsstrafen abgesichert. „Konkret 
aus der Wohnungspolitik betrachtet, ist das Erbbaurecht deshalb interessant, weil Sie deutlich 
einfacher bestimmte Bedingungen festschreiben können, auch für länger: Und zwar können 
Sie im Erbbaurecht die soziale Bindung für die gesamte Laufzeit festlegen.“ (B. 2020: 22–26) 
Auch nach dem Vertragsende besteht die Möglichkeit der Verlängerung, dabei sind aktuell vor 
allem die Verhandlungen über die Altverträge von Belang. „Die können verlängert werden, in 
der Regel werden diese auch verlängert, wenn die auslaufen.“ (M. 2020:119) „[…] das sind alles 
Einzelverhandlungen, weil: Sie können das nicht pauschal bestimmen, denn jeder hat andere 
Flächen oder andere Auflagen gehabt. Das wird im Einzelfall verhandelt.“ (B. 2020: 283-284)

Der Erbbauzins wird auf der Grundlage des Bodenwertes berechnet. Für den öffentlich geför-
derten Wohnungsbau existiert ein Beschluss, der den Bodenwert auf 600 Euro pro m2 Wohn-
fläche deckelt. „Die Regel ist [sic] aber die 600 Euro pro m2 Wohnfläche: Das ist dann der 
Bodenwert, auf den der Erbbauzins erhoben wird. Beim 8-Euro-Wohnen wird der Bodenwert 
gutachterlich festgestellt. Das funktioniert so, dass der Gutachter von dem unbelasteten Bo-
denrichtwert ausgeht und dann den Barwert der sogenannten Mindermiete abzieht, also die 
kapitalisierte Differenz zwischen der Soll-Miete (8 Euro pro m2) und der Marktmiete, die ich 
an einem freien Markt erhalten könnte. Die Mindermiete wird also über die gesamte Laufzeit 
der Mietbindung kapitalisiert und vom Marktwert abgezogen, sodass man dann den belasteten 
Bodenwert erhält, und auf diesen belasteten Bodenwert wird dann der Erbbauzins erhoben.“ 
(M.2020: 41–50). 
Dabei wird nicht von einem geminderten Bodenwert ausgegangen, sondern lediglich der Wert 
des Erbbaurechtes wird im Gegensatz zum Volleigentum herabgesetzt. „Wir haben ein soge-
nanntes gleitendes System eingeführt vor einigen Jahren. Wir gehen von einem Barwert von 
75 % des Bodenwertes aus für ein Erbbaurecht, wenn statt eines laufenden Erbbauzinses ein 
Einmalentgelt bezahlt wird. Anders gesagt: Das Erbbaurecht ist 25 % weniger wert als das Voll-
eigentum.“ (M.2020: 63–66). Demnach hat dieser Anpassungsmechanismus zur Folge, dass 
der Erbbauzinssatz sinkt, wenn der Kapitalmarktzins sinkt. Dabei wird von folgender Frage-
stellung ausgegangen: „Welchen laufenden Erbbauzins muss ich annehmen, um bei dem der-
zeitigen Zinsniveau auf einen Barwert von 75 % zu kommen? Diese 75 % gelten beim Woh-
nerbbaurecht bei einer Laufzeit von 75 Jahren.“ (M.2020: 73–75).  

Auch bei der Entschädigungssumme wurden die Zahlen zugunsten der Erbbaurechtsnehmen-
den angepasst. „Dass wir da jetzt 100 % geben, ist [...] ein großer Schritt, um das Erbbaurecht 
attraktiver und vergleichbarer zum Volleigentum auszugestalten.“ (M.2020: 159–161).  
Durch die vertraglichen und rechtlichen Festlegungen werden wohnungspolitische Bindungen 
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erreicht, die die Ziele und Maßnahmen der Erbbaurechtsgebenden sichern. „Der wesentliche 
Bestandteil, über den man das steuert, ist die Nutzungsbindung. Das heißt, man vereinbart, 
welche Maßnahme der Erbbauberechtigte auf dem Grundstück umsetzten darf. Und [...] da 
wird natürlich die Zweckbestimmung für den Boden festgelegt. Da kann auch festgelegt wer-
den, welche Art von Wohnungen, wie lange diese als Mietwohnungen vorgehalten werden 
müssen und wann (und ob überhaupt) diese in Eigentumswohnungen umgewandelt werden 
dürfen – was bei Erbbaurechten ja auch nochmal ein spezielles Problem ist –, wie hoch die 
Miete sein darf, in welcher Staffelung die Miete erhöht werden und welche Höhe sie maximal 
erreichen darf und so weiter.“ (M.2020: 14–21).  

Aktuelle Herausforderungen betreffen derzeit den Umgang mit dem Auslaufen vieler Altver-
träge und wie und unter welchen Konditionen diese verlängert werden können. „Die laufen 
jetzt alle aus, [...] also das ist unser aktuelles Problem, aber das ist weniger ein generelles Prob-
lem mit dem Instrument, sondern eher, wie kann man diese Bindungen eigentlich verlängern.“ 
(B. 2020: 239-240) 
Dabei wurden in der Anwendung mit einigen InvestorInnen Probleme bezüglich der Wirt-
schaftlichkeit festgestellt: „[…] weil es für die aus ihrer Sicht nicht rentierlich ist, weil sie sagen, 
sie bezahlen den Kaufpreis sowieso nur gestreckt bzw. mit Abschlag. Ich kann das tatsächlich 
nachvollziehen […]. Im Erbbaurecht zahlen sie irgendwann den Grundstückspreis ganz, dann 
sind das spannende Rechnungen, wenn Sie sich die Investitionszyklen anschauen.“ (B. 2020: 
145-148) 
Des Weiteren wird das Problem des Investitionsstaus beim Ablauf der Verträge beobachtet. 
„Sie haben die Investitionszyklen im Wohnungsbau und wenn diese auslaufen und sie wissen 
nicht, wie lange, also Sie haben dann nur noch einen kurzen Zeitraum im Erbbaurecht, dann 
lohnt es sich nicht mehr zu investieren. […] wir haben es auf 100 % hochgesetzt, als Entgegen-
kommen an die Wohnungswirtschaft, aber das ist nicht der Regelfall. Das haben wir gemacht, 
um diesen Investitionsstau zu verhindern.“ (B. 2020: 163-165). 
Dazu wurden die Abhängigkeit zur Stadt und die festgesetzten Bestimmungen, an die sich die 
Erbbaurechtsgebenden zu halten haben, als Probleme identifiziert. „[...] die haben keine Lust, 
in der Abhängigkeit mit der Stadt zu sein.“ (B. 2020: 189). 
Eine weitere Herausforderung betrifft die anwachsenden Bodenpreise und den damit anstei-
genden Wert für Erbbaurechte. Hier wird die Frage nach der Bemessungsgrundlage relevant. 
„So, wie klassischerweise die Erbbaurechtszinsen berechnet werden, ist das eigentlich ange-
messen? […] Es wird ja immer ganz stark auf den eigentlichen Grundstückspreis abgezielt 
und unsere Genossenschaften sagen, dass sie es nicht angemessen finden. Wir sind aber durch 
gewissen Sachen gebunden.“ (B. 2020: 151-154).

In Folge der Beleihung für Kapital werden auch in Verbindung mit den Banken Abschläge für 
Erbbaurechte gemacht. „Die Banken machen doch erhebliche Abschläge in der Beleihungspra-
xis. Das heißt, dass es manchmal... und gerade für kleine Unternehmen könnte es ein Problem 
sein, dass sie ein Objekt, also einen Neubau gar nicht über das Grundstück selbst finanzieren, 
also beleihen können, weil die Bank es nicht als ausreichende Sicherheit anerkennt.“ (B. 2020: 
156-158).

Bewertung in der 
Anwendungspraxis
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Dazu wurde ein hoher Aufwand in der Verwaltungspraxis genannt: „Sie müssen die ganzen 
Dinge […] rechtssicher gestalten. Das ist nicht ganz einfach. Wir haben einen relativ hohen 
Verwaltungsaufwand, das darf man nicht unterschätzen. Also diese Verfügungsbefugnisse, die 
die Stadt behält, die haben natürlich auf der anderen Seite auch Lasten, die man dann auch 
‚handlen‘ muss.“ (B. 2020: 175-177). Der Verwaltungsaufwand wurde insbesondere im Zusam-
menhang mit Baugruppen und der Bildung in Eigentumswohnungen hervorgehoben: „[...] auf 
Erbbaurechtsgrundstücken Eigentumswohnungen zu errichten, allerdings ist das in der Praxis 
ziemlich kompliziert. Also, die Situation ist dann nicht so wie bei einem Eigentumsgrundstück, 
dass die einzelnen Wohnungseigentümer gleichzeitig Grundeigentümer sind (je nach Anteil, 
den sie erworben haben), sondern ich habe einen Grundeigentümer und ganz viele Erbbaube-
rechtigte und das ist natürlich sowohl für den Erbbauberechtigten als auch für den Grundei-
gentümer einfach kompliziert, weil sich der Grundeigentümer statt mit einem Erbbauberech-
tigten mit vielleicht 100 Erbbauberechtigten auseinandersetzen muss.“ (M.2020: 174–178).  

Werden die Erbbauzinsen nicht kapitalisiert und in einer Einmalzahlung getätigt, besteht das 
Problem der Liquidität der Stadt. Auch wenn diese die Auszahlung über einen Zeitraum erhält, 
bleiben die höheren finanziellen Einnahmen zum Kaufzeitpunkt aus. „[…] dann haben Sie na-
türlich deutlich geringere Einnahmen, ggf. nicht direkt, sondern gestreckt. (B. 2020: 181-182).
Als Mehrwert des Instruments wurden vor allem die bleibende Eigentümerstellung und die 
dazugehörigen Bestimmungsmöglichkeiten genannt. „[…] Wenn Sie nur das Erbbaurecht ver-
geben, bleibt ja das Eigentum bei Ihnen, also beim Staat, und damit haben Sie sehr weitgehende 
Möglichkeiten zu bestimmen, was und wie das Eigentum genutzt wird. Wenn Sie das Eigentum 
verkaufen, haben Sie das nicht. Das ist der rechtliche Unterschied.“ (B. 2020: 36-40). 

Dazu können durch das Erbbaurecht mehrfach längere soziale Bindungen festgelegt werden 
als bei anderen Instrumenten. „[…] weshalb wir Interesse am Erbbaurecht haben, ist, weil es 
uns ermöglicht, dauerhaft soziale Bindungen festzulegen. Also, ‚dauerhaft‘ ist natürlich immer 
begrenzt auf die Dauer des Erbbaurechtes. Aber dadurch, dass die Fläche danach an die Stadt 
zurückfällt, ist es im Prinzip unbegrenzt, weil wir weiterhin als Stadt bestimmen können, was 
nach dem Auslaufen des Erbbaurechtes damit passiert.“ (B. 2020: 40-44).

Weiterhin wurde der Einsatz besonders hervorgehoben im Zusammenhang, InvestorInnen in 
der Anfangsphase finanziell zu entlasten. „Es ist gefragt bei kleinen Genossenschaften und bei 
Baugemeinschaften, weil die große Finanzierungsprobleme haben und es dadurch für diese 
günstiger wird. In dem Sektor habe ich es schon gehört, also in dem Segment gibt es sehr große 
Befürworter, aber das ist natürlich nur ein kleiner Bereich.“ (B. 2020: 195-198). Dadurch wird 
die Steuerungsmöglichkeit gegeben, die Art der Wohnraumversorgung zu beeinflussen und 
Akteure mit Wohnungen zu versorgen, denen ein Zugang zu bezahlbarem Wohnraum schwer 
möglich ist. „Und für mich ist der Punkt, dass man bei Erbbaurechten […] wirklich sicher-
stellen kann, dass diese Wohnungen (wenn wir denn Wohnungen schaffen im Geschosswoh-
nungsbau, und dafür kann ich einfach langfristig sorgen), dass es eben Wohnungen gibt, die 
für bestimmte Bevölkerungsgruppen zur Verfügung stehen.“  (B. 2020: 254-268).
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Als finanzieller Vorteil für die Stadt wurden die stetigen Einnahmen, die Wiederverwendbar-
keit sowie die Neuausrichtung des Nutzungszweckes bei Vertragsablauf angeführt. „Zum einen 
hat man mit einem laufenden Erbbauzins für eine lange Zeit gesicherte und stetige Einnahmen 
und […] mehrfache Verwendbarkeit über die Jahrhunderte hinweg. […] dazu habe ich als 
Stadt den Vorteil, dass ich nach 75 Jahren wieder auf das Grundstück zugreifen kann. Ich kann 
städtebauliche Pläne umsetzten […]. Das habe ich natürlich nicht, wenn ich das Grundstück 
verkaufe.“ (M.2020: 138–148).  

6.4	 Die	Genossenschaft	Schanze	eG.

Die Genossenschaft weist mehrere Erbbaurechte vor allem aus den achtziger Jahren auf  und ist 
Erbbaurechtsnehmende der Hansestadt Hamburg. Die Genossenschaft Schanze (oder in Kurz-
form: die Schanze) wurde im August 1987 im zentral gelegenen Schanzenviertel gegründet. Sie 
versammelt unterschiedliche Hausprojekte unter sich. Das sind vor allem Wohnungsbestände, 
die vom Abriss bedroht waren. Damit verantwortet die Schanze etwa 316 Wohneinheiten, zehn 
Ateliers für Künstler und zwei Gewerbeeinheiten. Ein wesentlicher Teil der Gebäude steht auf  
Erbbaurechtsgrundstücken der Hansestadt Hamburg (vgl. Wohnungsbaugenossenschaft Schanze 
e.G. 2020) „Es gibt elf  Projekte, die mit Erbbaurechten [versehen] sind. Diese sind aus den acht-
ziger Jahren, da wurden die abgeschlossen. Alle wurden mit der Stadt abgeschlossen und es sind 
überwiegend Mehrfamilienhäuser.“ (i. 2020:11–12).
Dabei agiert die Schanze als Dachorganisation für die Projekte, die ihr notwendiges Eigenkapital 
selbst finanzieren. Unterstützt werden die Projekte durch die Fördermitglieder. Demnach sind 
rund 70 % des Wohnungsbestandes an Hausprojekte mit einem Gesamtnutzungsvertrag vermie-
tet, die restlichen 30 % des Wohnungsbestandes sind Einzelvermietungen. Dennoch ist die Schan-
ze ein selbstständig agierendes genossenschaftliches Unternehmen und funktioniert im Rahmen 
des Genossenschaftsgesetzes mit den Strukturen der Selbstverwaltung (vgl. Bura 2014:13-14). 

In Zusammenarbeit mit der Schanze organisieren sich die Wohnprojekte zwecks Selbstverwaltung 
in einem Verein oder einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Sie legen einen Selbstverwal-
tungsvertrag mit der Schanze fest. Damit überträgt die Schanze die Gesamtverantwortung für ihr 
Gebäude auf  die Wohngruppe, allerdings verbleibt die Genossenschaft Schanze Eigentümerin 
des Grundstücks. Die Projektgruppe bestimmt die Gruppenmitglieder selbst, trägt die gesamten 
Kosten, die sich aus der Finanzierung und Nutzung ergeben, übernimmt Instandhaltung sowie 
die Instandsetzung von Gebäuden und Wohnungen und leistet eine monatliche Zahlung an die 
Schanze (vgl. ebd.). Das ist das Modell der lokalen Selbstverwaltung in einer Dachgenossenschaft, 
das seit 25 Jahren in der Schanze angewandt wird. funktioniert.“ (vgl.ebd.:14-15).

Insgesamt 11 der 30 Wohnprojekte der Schanze wurden im Erbbaurecht von der Stadt verge-
ben. Dabei war die Möglichkeit, Erbbaurechte zu bestellen, von der politischen Phase Hamburgs 
abhängig: „bei den Projekten waren wir auch immer abhängig von der politischen Situation und 
Anfang der 2000er war es gar nicht möglich, ein Grundstück zu kaufen. Daher funktionierte nur 
das Modell der Erbbaurechte. Es ging los bei der Schanze mit der Hausbesetzter-Szene und [dem] 
Aufkauf  aus privaten Händen, dann kam die Phase der Erbbaurechte und danach kam die Phase, 
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dass die Stadt keine Erbbaurechte mehr vergeben hat. Da musste man wieder ankaufen. Und jetzt 
ist sie wieder dabei, nicht mehr [...] alles zu verkaufen, sondern versucht, Erbbaurechte zu ermög-
lichen.“ (i. 2020: 70–77). Insbesondere in der Phase, als Erbbaurechte vergeben wurden, geschah 
dies im Hinblick auf  den öffentlich geförderten Wohnungsbau. „[…] wir haben den öffentlich 
geförderten Wohnungsbau und es gab eine Phase, in der die Erbbaurechte im Kontext dazu stan-
den. Wir hatten damals den Grundstückskostenrichtsatz in Hamburg und zu der Zeit wurden die 
Erbbaurechte abgeschlossen.“ (i.  2020: 25–30).

Zur Anwendung der bestellten Erbbaurechte wurde ersichtlich, dass wenig bis keine Einfluss-
möglichkeiten der Vertragsgestaltung bestand. In den Verträgen wurden von Seiten der Stadt Fest-
legungen getroffen, die bei Nichteinhaltung entsprechend bestraft wurden. „[…] es gibt Texte, die 
die Stadt vorbereitet hat, die waren dann so, wie sie sind. Man musste vielleicht an verschiedenen 
Stellen nachjustieren, [...] aber [...] das waren halt die Texte. Da sind auch Strafen, wenn man das 
nicht richtig umsetzt auf  dem Grundstück. Aber das ist ja das normale Prozedere, wie die Stadt 
mit einem umgeht. Auf  der einen Seite hörten sich die Verträge im Verhältnis zu anderen Kauf-
verträgen am Anfang ein wenig brutal an, weil die Stadt da so viel reinreagiert.“ (i. 2020: 58-62).
Ferner stellt der Umgang mit auslaufenden Erbbaurechten eine Unsicherheit dar. „Bei den alten 
Erbbaurechten ist vor allem aktuell die Frage, was ist, wenn die auslaufen? Also, das weiß man 
eben nicht.“ (i. 2020: 67-68).
Als Mehrwert wurde die Möglichkeit der kostengünstigen Projekterstellung durch das Erbbau-
recht genannt, vor allem durch den Grundstückskostenrichtsatz im Kontext der öffentlichen För-
derung. „Mit dem Erbbaurecht kann man die Projekte wesentlich günstiger umsetzen, das ist ja 
auch Ziel des Ganzem.“ (i. 2020: 84–86). 

Bewertung in der 
Anwendungspraxis
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6.5	 Die	Stadt	Leipzig	

Die Hauptstadt des Freistaates Sachsens verzeichnet derzeit einen leichten Zugewinn in der Be-
völkerungsentwicklung und eine anhaltende Nachfrage nach Wohnraum, vor allem im preisgüns-
tigen Segment. Das sich unter anderem aus der dynamischen Entwicklung in der Bevölkerungs-
entwicklung herleiten lässt. Vor allem nach dem starken Zuzug in den Jahren von 2012 bis 2017 
kann in der Stadt Leipzig eine Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung verzeichnet werden. 
Mittelfristig ist ein leichter EinwohnerInnenzuwachs mit einem jährlichen Bevölkerungsplus von 
knapp 2 % zu erwarten (vgl. Stadt Leipzig 2018a: 12-13). 

Die Mietpreisentwicklung in Leipzig ist insgesamt sowohl durch Anstiege als auch durch räumli-
che und segmentbezogene Ausdifferenzierungen gekennzeichnet. Die durchschnittlichen Netto-
kaltmieten im Bestand (Kommunale Bürgerumfrage) stiegen zwischen 2013 und 2017 um knapp 
10,6 % auf  5,62 Euro pro m² (vgl. Stadt Leipzig 2018:5ff.). Deutlich stärker stiegen die Ange-
botsmieten. Zwischen 2013 und 2017 erhöhte sich der durchschnittliche Angebotsmietpreis von 
5,27 Euro pro m² auf  6,59 Euro pro m², was einem Anstieg von 25 % entspricht. Der Mehrfa-
milienhausneubau gewinnt zunehmend an Bedeutung. Unabhängig vom Marktsegment ist dies, 
gemessen an den formulierten künftigen Wohnungsbedarfen, als nicht ausreichend einzustufen. 
Entsprechend lag die Angebotsmiete für ab 2005 errichtete Wohnungen 2017 bei 10,00 Euro pro 
m2. Dies entspricht einer Steigerung von ca. 65 % gegenüber 2013 (vgl. ebd.:5-6).  

Dazu hat sich der Immobilien- und Grundstücksmarkt stark belebt. Die Verkäufe von (un)sanier-
ten Mehrfamilienhäusern waren zum Vorjahr weiterhin rückläufig, aber die durchschnittlichen 
Kaufpreise erhöhten sich um 17 % bei sanierten bzw. 57 % bei unsanierten Häusern. Ebenfalls 
gestiegen sind die Kaufpreise für Eigentumswohnungen. Die Durchschnittspreise für Grundstü-
cken des individuellen Wohnungsbaus wuchsen zwischen 2012 und 2017 um 60 % (vgl. ebd.).   

Ausgehend von der dargestellten Situation wurden Maßnahmen eingeführt, um auf  die steigende 
Nachfrage nach Wohnraum zu antworten. Seit dem Beschluss vom 22.08.2018 besteht in der 
Stadt Leipzig die Basis, um künftig ausschließlich im Geschosswohnungsbau Grundstücke per 
Konzeptvergabe und im Erbbaurecht zu vergeben. Dies ermöglicht den Ankauf  von Wohnge-
bäuden und -flächen sowie die Vorbereitung eines Verfahrens für den Wiederverkauf  oder die 
Vergabe von Erbbaurecht nach Konzept, sodass kommunale Liegenschaften für den Geschoss-
wohnungsbau nur noch im Erbbaurecht bereitgestellt werden (vgl. Stadt Leipzig 2020:17); vgl. 
DV 2019b:22).
Die dem Beschluss zugrunde liegenden Dokumente beziehen sich auf  das „Integrierte Stadtent-
wicklungskonzept Leipzig 2030“, das „Wohnungspolitische Konzept“ sowie den „Stadtentwick-
lungsplan Wohnungsbau und Stadterneuerung“ (Teilplan Wohnungsbau) (vgl. DV 2019b:22). Sie 
benennen die wohnungspolitischen Ziele der Stadt Leipzig in Verbindung mit der Bestellung von 
Erbbaurechten. Demnach sollen insbesondere die kommunalen Liegenschaften genutzt werden, 
um geeignete Grundstücke zur gezielten Unterstützung bezahlbaren und selbstbestimmten Woh-
nens zu entwickeln (vgl. Stadt Leipzig 2015 :39-41; vgl. Stadt Leipzig 2018a:4ff.) Des Weiteren soll 
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dazu beigetragen werden, in Wohngebieten eine Vielfalt hinsichtlich der Wohn- und Eigentums-
formen sowie der Preissegmente zu ermöglichen. Dadurch sollen besondere Nachfragegruppen 
unterstützt und ein Beitrag zum Erhalt sowie zur Schaffung sozial- und nutzungsstrukturell ge-
mischter Stadtteile geleistet werden. Dabei gilt es, die grundlegende Leitlinie gemäß dem woh-
nungspolitischen Konzept einzuhalten. Demnach soll Wohnen in Leipzig für alle vielfältig, be-
zahlbar und wirtschaftlich tragfähig bleiben (vgl. Stadt Leipzig 2015:34 ff.).
Um das strategische Flächenmanagement voranzutreiben, werden unterschiedliche AkteurInnen 
in der Umsetzung integriert. Mit etwa 10,5 % des Gesamtwohnungsbestands gehört die Leipziger 
Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB) zu den wesentlichen AkteurInnen, die die Stadt in 
sozial- und stadtentwicklungspolitischen Zielen unterstützen. Die LWB ist auch an der Vergabe 
von Erbbaurechten mit Konzept beteiligt. Ein weiterer in der Vergabe von Erbbaurechten zwi-
schen Stadt, LWB und Erbbaurechtsnehmenden in der Konzeptvergabe agierender Akteur ist das 
Netzwerk Leipziger Freiheit. Gemeinsam mit Beteiligten aus Zivilgesellschaft, Wohnungs- und 
Bauwirtschaft wurde das Netzwerk gegründet und funktioniert als kommunales Instrument der 
Wohnungs- sowie Stadtentwicklungspolitik. Es steht für die Unterstützung bezahlbaren, gemein-
samen Bauens und Wohnens in Leipzig ein (vgl. Stadt Leipzig 2019:7).
Die bereits genannte Neuausrichtung der Stadt Leipzig – bezüglich des strategischen Liegen-
schaftsmanagements und damit von der vorrangigen Grundstücksverwertung hin zur Flächenbe-
vorratung und zum Bestandsmanagement – soll strategische Entwicklungsflächen durch Erwerb 
sicherstellen (vgl. Stadt Leipzig 2020:6-7). „Da heißt es, dass wir nicht mehr unser Tafelsilber 
verkaufen dürfen und damit im Besitz der Stadt bleiben und dann eben auch wieder zurückgeben 
an die Stadt nach der Nutzung. Und da wurde das Thema Erbbaurecht stark diskutiert.“ (A. 2020: 
152–154) Mit insgesamt 178 Erbbaurechten im Bereich Wohnen (vgl. Stadt Leipzig 2020:17); 
kann die Stadt Leipzig zu den Städten gezählt werden, die über einen verhältnismäßig geringen 
Bestand an Erbbaurechten verfügen. „Das Thema Erbbaurecht [...] [ist] eben was Neues in Leip-
zig“ (A.2020: 25).
Um die Bezahlbarkeit und Vielfalt des Wohnungsangebots zu erhöhen, sollen durch den strate-
gischen Flächen- und Gebäudeerwerb und die Veräußerung städtischer Flächen nach Konzept 
(einschließlich Erbbaurecht) kooperative Bauprojekte sowie sozialer Wohnungsbau unterstützt 
werden. In diesem Schritt wurden Kriterien festgelegt, um das Verfahren für die zweckgebun-
dene Bereitstellung von städtischen Grundstücken im Erbbaurecht für preisgebundenen Woh-
nungsbau an das Konzeptverfahren zu koppeln (vgl. DV 2019b:22). Seit November 2018 wurden 
drei städtische Grundstücke im Markt bereitgestellt und acht Konzepte wurden eingereicht. „[…] 
ansonsten ist bei uns noch vieles in der Mache.“ (A. 2020: 99-100). Dabei wurde insbesondere 
auf  die architektonische und städtebauliche Qualität der Konzepte geachtet und darauf, ob es 
Angebote für besondere Bedarfsgruppen und Angebotsmiete gibt. Dabei soll die Schaffung miet-
preis- und belegungsgebundenen Wohnraums unterstützt werden, die zur Wohnraumversorgung 
einkommensschwacher Haushalte beiträgt. „Mit dem Konzeptverfahren haben wir eigentlich ein 
gutes Verfahren entwickelt, auch dafür gibt es einen Stadtratsbeschluss. Es gibt zwei verschiedene 
Konzeptvergabeverfahren. Das eine ist für sozialen Wohnungsbau, da ist die Maßgabe [zu] 100 % 
gefördert. Und das andere, die laufen jetzt an im Mai, sind die Verfahren für kooperatives Bauen, 
also für Selbstnutzer, für besondere Wohnformen und Genossenschaften, das sind eher kleinere 
Grundstücke. Ich glaube, mindestens acht Wohnungen, also eher für Baugruppen interessant. […] 
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Und über diese Verfahren werden geeignete Bauherren ausgewählt und dann wird mit denen ein 
Erbbaurechtsvertrag verhandelt.“ (A. 2020: 164-170–165).
Das Verfahren beinhaltet ein aufgestelltes Kriterien-Set, um die Angebote ohne Preiswettbewerb 
vergleichen und bewerten zu können. Dabei werden Aussagen zur beabsichtigten Nutzung er-
wartet und im Konzept sollen die thematischen Abschnitte mit unterschiedlicher Gewichtung 
untergliedert werden. Die Kriterien enthalten Themen zur Vielfalt des Wohnungsangebotes, zum 
Erhalt und zur Entwicklung sozial- und nutzungsstrukturell gemischter Stadtteile, zur Aktivierung 
und Stabilisierung von Nachbarschaften, die besondere Berücksichtigung von Senioren, Men-
schen mit Behinderungen oder Menschen mit Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt, die 
wirtschaftliche Tragfähigkeit und Bezahlbarkeit, das ökologische Konzept und gruppenbezogene 
Kriterien (Stadt Leipzig 2019:14). „Also, wir sind auch sehr gespannt, was das Konzeptverfahren 
für die Baugruppen mit sich bringt. Also, da starten wir hoffentlich bald und da sind wir sehr 
gespannt, [...] [es existiert] eine gewisse Art von Kultur und Tradition der Hausprojekte und auch 
das ist eben etwas, was wir quasi mit diesen Konzeptverfahren stärken wollen: [...] wir wollen ei-
gentlich genau für solche Wohnprojekte auch im Neubau die Möglichkeit geben, Grundstücke zu 
erlangen und damit Projekte umzusetzen.“ (A. 2020: 217–220).
Aufgrund der wenigen Konzeptvergaben im Erbbaurecht existieren derzeit nur wenige Anwen-
dungsbeispiele, dennoch ist eine Konzentration auf  Kleingenossenschaften, Baugruppen und die 
Kombination mit dem Mietshäuser Syndikat zu beobachten. „[…] im Bereich Wohnen haben wir 
nicht viele Beispiele […] [von] Baugruppen, die hier in Leipzig Erbbaurechte genommen haben. 
Entweder von der Stadt oder von der LWB. Ja, das sind so die üblichen Erbbaurechtsnehmer.“ 
(A. 2020:83–90).

Der Erbbauzins orientiert sich an den Grundsätzen der Gemeindeordnung des Freistaates Sach-
sen, wonach ein marktüblicher Erbbauzinssatz in Höhe des vollen Verkehrswertes des Grund-
stücks zu vereinbaren ist. Demnach beträgt der marktübliche Satz 4,0 % des Grundstückswertes. 
„Wir sind da gerade dran und entwickeln gerade auch mit dem Gutachterausschuss der Stadt Leip-
zig und dem Liegenschaftsamt ein Verfahren, wie wir den Erbbauzins neu berechnen. Der soll im 
Herbst bestätigt werden. Der wird irgendwo zwischen 1,5 % und 3 % liegen.“ (A. 2020:139–141) 
Dazu ist bei der Schaffung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraum für zu Wohnzwecken vermie-
tete Flächen zu beachten, dass der von den MieterInnen zu zahlende Mietzins die ortsübliche 
Vergleichsmiete nach dem jeweils gültigen Mietspiegel der Stadt Leipzig nicht überschreiten darf. 
Die Anpassung des Erbbauzinses verläuft ab Vertragsabschluss nach Ablauf  von jeweils drei Jah-
ren zum Beginn eines Kalenderjahres und in demselben Verhältnis, wie sich der vom Statistischen 
Bundesamt festgestellte Verbraucherpreisindex (VPI) für Deutschland im gleichen Zeitraum än-
dert (vgl. DV 2019b:22).
Dazu werden die Ideen des Projektes und der Stadt als gemeinsame Übereinstimmung des In-
haltes des Projektes durch eine Präambel im Vertrag definiert. „Wir versuchen den Charakter des 
Projekts in der Präambel festzuhalten, das heißt, im weichen Teil des Vertrages. Das ist kein ver-
pflichtender Regelungsteil.“ (L 2020: 31–33). Die Verwendung des Bauwerks ist vertraglicher und 
rechtlicher Gegenstand des Vertrages. Unter anderem werden die Angaben festgeschrieben, wie 
viel Wohnraum und wie viel Gewerbenutzung erlaubt sind. Angegeben wurde, dass mindestens 
60 % der zu vermietenden Flächen im zu errichtenden Bauwerk zu Wohnzwecken zu nutzen sind 
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und maximal 40 % der zu vermietenden gewerblich genutzt werden dürfen. „[...] die Konzeptin-
halte [sollten] so spezifisch wie möglich drinstehen, also bspw. [...] soll ein Gemeinschaftsraum er-
schaffen werden oder die Gruppe verpflichtet sich im Erdgeschoss einer gewerblichen Nutzung.“ 
(L 2020: 26–30). 
Das Erbbaurecht beginnt mit dem Tag der Eintragung im Grundbuch und endet nach einer Ver-
tragslaufzeit von 99 Jahren. Im Falle des Auslaufens von Erbbaurechten wird den Erbbauberech-
tigten eine Verlängerung angeboten. Damit soll eine Entschädigung durch die Stadt als Erbbau-
rechtsgebende möglichst vermieden werden. Bei Beendigung des Erbbaurechts durch Zeitablauf  
oder Heimfall wird den Erbbaurechtsnehmenden eine Entschädigung durch die Erbbaurechtsge-
benden gezahlt, in Höhe von zwei Dritteln des Verkehrswertes, den das zum Erbbaurecht gehö-
rende Bauwerk zum Zeitpunkt des Erlöschens des Erbbaurechtes aufweist (vgl. DV 2019b:22). 

Auch die Absicherung gegen spekulative Mechanismen ist vertraglich eingetragen. „Egal mit wel-
cher Rechts- oder Organisationsform die Verträge gemacht werden, die Weiterveräußerung ist nur 
an selbstnutzende Personen möglich. Man darf  verkaufen, aber es darf  nicht passieren, dass die 
Person, die es errichtet, gar nicht einzieht und [es] danach am Markt platziert, mit Renditeerwar-
tung. Und das steht im Erbbaurechtsvertrag drin.“ (L 2020: 69-71).

Hier wird deutlich, dass die Verträge an die unterschiedlichen Gruppenkonstellationen angepasst 
werden – und damit an deren Bedarfe. „[…] wir schauen, ob diese kompatibel sind zu den unter-
schiedlichen Gruppenkonstellationen, und dass es sich die Waage hält, was festgeschrieben wird 
an Konzeptinhalten. Also die Gruppe bekommt den Zuschlag mit der besten Konzeptqualität.“ 
(L. 2020: 14-16). Durch die vertraglichen Inhalte werden die Steuerungsmöglichkeiten erlangt. 
„[…] man kann natürlich über das Erbbaurecht ganz anders steuern, als wenn ich verkaufe oder 
ich bestimmte Maßgaben sozusagen in Bebauungsplänen festlege. Sondern in dem Moment, in 
dem die Kommune als Grundstückseigentümer agiert, dann kann sie natürlich über den gesamten 
Ablauf, über die Laufzeit in den Erbbaurechtsverträgen bestimmen, welche Sachen festgelegt 
werden. Dass bspw. nicht gewinnbringend weiterverkauft werden darf.“ (A. 2020: 67-68).

Ein aktuelles Problem in der Anwendung bezieht sich vor allem auf  die von der Landesordnung 
festgelegte Grundbestimmung über den genannten Erbbauzins. Dazu fehlt es an Orientierungs-
möglichkeit in der Zinsbestimmung, um eine marktübliche Verzinsung anbieten zu können. „[…] 
das Problem ist, dass es über Jahrzehnte keinen Erbbaurechtsmarkt in Leipzig gab. Und das ist 
auch ziemlich schwierig, den marktüblichen Zins festzulegen. Der, also die 4 % wurden [...] Ende 
der Neunziger irgendwann bei der Altschuldenhilfe der Wohnungsbauunternehmen in Sachsen 
festgelegt.“ (A. 2020: 126-128). Ferner wird das Problem des auf  4 % gebundenen Zinssatzes 
verschärft, indem die Preise für Bauland und damit auch die Wertigkeit der Erbbaurechte im 
Allgemeinen sich erhöhen. Weil „über Jahrzehnte keine Erbbaurechte vergeben wurden im Woh-
nungsbau, wurde der Zinssatz nie angepasst. Und jetzt sind wir in der Situation, wo die Boden-
preise massiv steigen und gleichzeitig [...] die Zinsen bei den Banken auf  ein niedriges Niveau 
heruntergegangen sind. Und wir sind immer noch an diese 4 % gebunden und diese sind nicht 
mehr marktüblich.“ (A. 2020: 134-137).
Das Interesse am neuen Verfahren und den vorgegebenen Kriterien war bei den Projektentwick-
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lerInnen verhalten. „Zugegebenermaßen war der Anlauf  auch nicht so gut. [...] das Thema Erb-
baurecht […], also unter den ErbbaurechtsnehmerInnen wird es sehr skeptisch angesehen. Die 
sagen alle, wir würden lieber tauschen.“ (A. 2020: 95-99). Die Herausforderung ist vor allem, die 
bestehenden Interessen mit dem Erbbaurecht zu vereinen. „Bauträger sind schwierig, weil die 
verkaufen wollen, und das passt mit dem Erbbaurecht nicht gut zusammen.“(A. 2020: 76-79).

Demnach stellen die genannten unterschiedlichen Interessen von beiden Seiten und die Balance 
zwischen spezifischen Vertragsinhalten und ‚schlanken‘ Verträgen, die nur mit dem Nötigsten 
ausgestattet werden, eine zentrale Herausforderung dar. Es bleibt also die Frage, „was schreibe ich 
in den Erbbaurechtsvertrag rein, was ja dazu führt, dass diese Gruppe den Zuschlag bekommen 
hat, und was schreibe ich ganz bewusst nicht rein, damit ich einen Erbbaurechtsvertrag [...] erstel-
le, der nicht zu spezifisch ist?“ (L. 2020: 15-17). Dabei stellt die Beleihungspraxis der Banken ein 
Problem dar, wenn die Verträge zu detailliert und komplex ausgestaltet sind. „Der [Erbbaurechts-
vertrag] auch noch von der Bank beliehen wird oder zu einigermaßen gängigen Konditionen.Und 
je spezifischer der Erbbaurechtsvertrag ist, desto schwieriger und umso unwahrscheinlicher ist es, 
dass es einen Wiedereinkäufer gibt.“ (L. 2020: 18-19) „[…] denn es gibt sehr wenig Erbbaurechts-
erfahrungen bei den Banken. Und wenn es [sich] dann noch um spezielle Situationen handelt, 
führt es dazu, dass sie es entweder gar nicht beleihen oder nur geltend machen mit bestimmten 
Risikoaufschlägen.“ (L. 2020: 45-47).

Durch die unterschiedlichen Rechtsformen der Erbbaurechtsnehmenden und die explizite Ein-
bindung der Baugemeinschaften in dem Konzeptverfahren und der Ausgabe im Erbbaurecht ist 
die Herausforderung derzeit, die Verträge rechtssicher und möglichst für beide Seiten zu gestal-
ten. „Sie [müssen] einen Erbbaurechtsvertrag aufsetzten […], der dann auch funktioniert in allen 
möglichen Rechtsformen. Also GmbH, GbR, Genossenschaft und Vereine, all die Fälle müssen 
funktionieren, weil die Gruppen frei sind, ihre juristische Person zu bestimmen. Und deswegen 
ist die Herkulesaufgabe, einen Erbbaurechtsvertrag aufzustellen, der all das ermöglicht. Das eine 
Verfahren, da hat die Gruppe als GbR den Vertrag abgeschlossen mit der LWB, aber die eigent-
liche Aufgabe steht erst noch an. In dem Moment, in dem das Gebäude errichtet wird nach 
Wohnungseigentumsgesetz, wird das Eigentum aufgeteilt in Untererbbaurechtsverträge. Und das 
funktioniert theoretisch, aber praktisch haben wir es noch nicht gemacht. Das ist bei einer Genos-
senschaft viel einfacher, da wird nicht aufgeteilt und es gibt einen Erbbaurechtsvertrag und [der] 
bleibt in der Hand der juristischen Person, die es gebaut hat.“ (L. 2020: 48-57).

Als Mehrwert des Instrumentes wurde besonders die inhaltliche Ausgestaltung der Verträge und 
die damit verbundene Umsetzungsmöglichkeit der Stadt hervorgehoben. „[…] das Erbbaurecht 
ermöglicht uns, bestimmte Festsetzungen über solche Gesetzgebungen hinaus in die Verträge 
reinzubringen – und eben klar formuliert und mit Sanktionsmöglichkeiten. Das ist eben das Span-
nende am Erbbaurecht und eben kann man auch Private sehr gut mit einbinden.“ (A. 2020:226-
229).
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6.6	 Die	Baugemeinschaft	(A)Enders	Wohnen	und	das			 	
	 Wohnprojekt	Klinge	10	
Die Baugemeinschaft ‚(A)Enders Wohnen‘ bekam im Januar 2018 den Zuschlag für ein Konzept, 
das auf  lange Sicht generationenübergreifendes, barrierefreies und umweltbewusstes Wohnen si-
cherstellt. Das Grundstück in der Endersstraße bot der Gruppe hierfür die Voraussetzungen 
an, um Selbstnutzung, Sozialwohnungen und Clusterwohnen zu planen. Insgesamt werden 15 
Wohnungen mit verschiedenen Raumzuschnitten entstehen (vgl. Stadt Leipzig 2019:52). Damit 
wurden im Konzept Wohnraum unterschiedliche Bedarfe antizipiert: „[…] Familien, Paare ohne 
Kinder, Alleinstehende, Senioren und Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen finden 
hier ihren Platz.“ (ebd.). Zusätzlich finanziert die Baugruppe einen Gruppenraum im Cluster als 
Rückzugsort und eine Sozialwohnung. Außerdem werden Mietwohnungen im Haus umgesetzt. 
Demnach steht der geplante Gruppenraum über Kursangebote auch BesucherInnen aus dem 
Viertel offen (ebd.:53).
Der Erbbaurechtsvertrag wurde mit der LWB geschlossen. Vor allem die Konzeptqualität und die 
inhaltliche Ausrichtung überzeugte die Jury. „[…] weshalb wir vermutlich das Projekt gewonnen 
haben, [ist, dass wir] Elemente in unserem Projekt drin haben, die eher wie eine Genossenschaft 
funktionieren.“ (J. 2020:25-26). Das Projekt ‚(A)Enders Wohnen‘ entschied sich in der Planungs- 
und Bauphase für den rechtlichen Rahmen einer GbR. Dabei verfolgt der Zusammenschluss der 
Gesellschaft die in der Baugruppe gesetzten Ziele. Nach Vertragsabschluss werden die Anteile in 
das Grundbuch eingetragen und sie stehen auch jeweils als Ansprechpartner im Erbbaurechtsver-
trag. Für die Nutzungsphase ist der Wechsel des privatrechtlichen Rahmens zu einer Wohnungs-
eigentümergemeinschaft gemäß Wohnungseigentumsgesetz (WEG) geplant (vgl. Stadt Leipzig 
2019:52). 

Wie das der Baugemeinschaft ‚(A)Enders Wohnen‘ wurde das Grundstück der Klingenstraße 
10 im Rahmen eines Konzeptvergabeverfahrens der Stadt Leipzig und der kommunalen Woh-
nungsbaugenossenschaft LWB ausgewählt und der Projektgruppe im Jahr 2019 zugesprochen 
(vgl. Stadt Leipzig 2019:53ff.).
Das Wohnprojekt besteht aus zehn Personen, die Ende 2020 gemeinschaftlich und selbstverwaltet 
einen Neubau in Kooperation mit dem Mietshäuser Syndikat in Leipzig-Plagwitz errichten wer-
den. Die Mitglieder wollen solidarisch sowie altersgemischt wohnen und somit ihre Fertigkeiten 
und Talente für ein „lebendiges Haus in einer lebendigen Nachbarschaft“ (vgl. Hausprojekt Klin-
ge 10 2019). einbringen. „Bei uns ist das Thema Gemeinschaft und individuelle Ansprüche sowie 
Interessen unter einen Hut zu bekommen.“(ebd.). Um das Konzept auszuarbeiten und vorzustel-
len, wurden der Projektgruppe sechs Monate Zeit gegeben. Das Konzept sieht im Erdgeschoss 
multifunktionale Räume vor, die allen Menschen offenstehen, nicht nur den BewohnerInnen des 
Projektes. Dafür sind die Räumlichkeiten für Veranstaltungen wie Workshops, Lesungen oder 
Konzerte konzipiert und dienen der Vernetzung von Initiativen und Vereinen der Nachbarschaft. 
Zusätzlich stellt der Garten des Haues einen Ort der Begegnung dar und steht auch den Men-
schen der Nachbarschaft zur Verfügung. Ein zweiter Raum im Erdgeschoss ist zur Nutzung als 
Gewerbeeinheit vorgesehen. Diese Fläche wird an Organisationen oder Gewerbetreibende ver-
mietet, die ebenfalls sozial-integrative bzw. gemeinnützige Ziele verfolgen und dadurch mit dem 

Ausgangslage  

Erbbaurechte in der Anwendungspraxis. 



57

Konzept des Hauses übereinstimmen. Um ihren Beitrag zu einer ‚solidarischen Wohnungspolitik‘ 
zu leisten, ist die Klinge 10 dem Mietshäuser Syndikat beigetreten (vgl. Stadt Leipzig 2019:53ff.; 
ebd.).
Es gibt es von Seiten der Erbbaurechtsgebenden wenig Erfahrung mit Baugruppen, was Uneinig-
keit über Absprachen und letztlich die Verzögerung des Bauvorhabens verursacht. „Wir merken, 
dass wir eine Art Pilotprojekt sind für die Stadt. Es zieht sich ein großer Rattenschwanz mit, an 
Genehmigungen etc. Wir haben schließlich immer noch nicht angefangen zu bauen. Es gab Pro-
bleme, weil keiner damit Erfahrung gemacht hat, mit Baugruppen.“ (J. 2020:42–45).
Auch die vertragliche Ausgestaltung mit dem Aufführen aller EigentümerInnen und den dazuge-
hörigen Absprachen führt zu Problemen in der Anwendung [des Erbbaurechtes] – insbesondere 
wenn Verträge verändert werden müssen. „Bei der LWB ist es nur nervig mit den ganzen Betei-
ligten mit den 13 Parteien. Dann kommt jemand rein oder geht aus der Gruppe, dann müssen die 
Verträge geändert werden.“ (J. 2020:45–47).
Externe Uneinigkeiten und Interessen der Erbbaurechtsgebenden gegenüber der Baugemein-
schaft stellen eine Herausforderung in der Bewältigung der Vorbereitungsphase mit der anschlie-
ßenden Bauphase dar.  „[...] [es] handelt sich um organisatorische Probleme; zudem merkt man, 
dass es unterschiedliche Interessen gibt in diesem Bauprojekt. Die Stadtplanung hatte bspw. eine 
Vorstellung [davon], wo auf  dem Grundstück das Haus stehen soll und wir haben eine Fläche [...]. 
Auf  einmal hieß es, da liege Denkmalschutz drauf  auf  dem Grundstück, obwohl [...] den Papieren 
der LWB nichts dergleichen zu entnehmen war. Das Grundstück ist unbebaut. Flächendenkmal 
[...] – es gab solche Arten von Überraschungen und die eine Behörde weiß nicht, was sie uns zu-
gesagt hat.“ (J. 2020:47–52).

Die juristischen Probleme sind zum Teil noch nicht gelöst, betreffen aber die vertragliche Auf-
teilung der Gruppenräume und deren finanzielle Ausgestaltung. „Dazu kamen interne Gruppen-
herausforderungen, mit unserer Clusteridee im Haus eine gute Lösung zu finden. Da sind wir 
juristisch gerade dran, wie man das klärt. Bspw. mit der gemeinsamen Wohnfläche: Wer zahlt 
welches Geld, wer bezahlt Pacht, wem gehört das auf  dem Papier usw. In einer normalen WEG 
gehört jedem auf  dem Papier etwas. Die Sozialwohnung, Clusterflächen – wem gehört das, wer 
bezahlt die Errichtung […]. Es ist [sic] nicht nur die Ämter und die Verträge, sondern auch die 
interne Kommunikation in der Gruppe wichtig und eine Herausforderung. Einig zu sein, wie man 
das juristisch macht.“ (J. 2020: 52-60).

Ein weiteres Problem war die Beleihung bei den Banken. Es gab wenige aufgeschlossene Ban-
ken, um die Baugemeinschaft mittels Erbbaurechtsvertrag zu finanzieren. Schlussendlich wurde 
eine Lösung gefunden, dennoch mussten alle EigentümerInnen derselben Bank und den gleichen 
Konditionen zustimmen. „[…] am Ende [wollte] jede Bank das komplette Haus als Paket machen 
[...] und nicht einzelnen Wohnungen.“ (J. 2020: 72–73). Auch das Wohnprojekt Klinge 10 hatte 
Probleme, eine Finanzierung von Seiten der Bank aufzustellen. Das lag nicht ausschließlich am 
Erbbaurechtsmodell, sondern vielmehr an der weiteren Verknüpfung mit dem Mietshäuser Syndi-
kat und der LWB. „[…] bei der Volks- und Raiffeisenbank war [denen] das Konstrukt mit GmbH 
und Mietshaus Syndikat [...] zu crazy. Also, es lag nicht zwingend an dem Erbbaupachtvertrag.“ 
(K. 2020: 62-63).
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Beim Wohnprojekt Klinge 10 bestand in der Gruppe die Herausforderung, das Vertragswerk zu 
erfassen – insbesondere wenn mit solchen Gesetzestexten keine Vorerfahrung besteht. Es war 
demzufolge das „Vertragswerk, was unheimlich schwierig war zu erfassen, weil es nur so strotzt 
vor juristischem Fachjargon. Formulierungen, mit dem man sich als normaler Mensch im norma-
len Alltag nicht [...] auseinandersetzt. Und das war eine Herausforderung, diesen Wälzer vor die 
Nase gehalten zu bekommen und man versteht nur die Hälfte davon.“ (K. 2020:17–20).

Beide Projekte betonten den finanziellen Mehrwert, den das Erbbaurecht durch die Liquidität 
der Projekte mit sich bringt. „Wir als Gruppe [...] [fanden] das Erbbaurecht sehr interessant, weil 
wir nicht in der Lage waren, das Grundstück auf  einmal zu bezahlen.“ (J.2020:16–17). „wir sind 
überhaupt in der Lage, mit einem uns zur Verfügung gestellten Grundstück ein Projekt drauf  
entwickeln [zu] können.“ (K.2020:11–13).

Erbbaurechte in der Anwendungspraxis. 

6.7	 Die	Stiftung	Edith	Maryon

Die 1990 gründete Stiftung entzieht Grund, Boden und Liegenschaften der Spekulation und stellt 
günstigen Wohn- oder Gewerberaum sicher, um damit soziale und kulturelle Projekte zu unter-
stützen. Benannt wurde die Stiftung nach Edith Maryon (1872–1924). Die englische Bildhauerin 
engagierte sich schon vor einem Jahrhundert für ein soziales Wohnbauprojekt in ihrem Wohnort 
Dornbach in der Schweiz (vgl. Stiftung Edith Maryon 2020).

In Deutschland ist einerseits die Stiftung Edith Maryon selbst, andererseits auch ihre hundert-
prozentige Tochtergesellschaft Terra Libra Immobilien GmbH im Sinne der Stiftungsziele aktiv. 
Die 2015 in Berlin gegründete Terra Libra Immobilien GmbH ist eine Tochtergesellschaft der 
Stiftung Edith Maryon und ist somit das deutsche Pendant zu der Schweizer Stiftung (vgl. ebd.). 
Die Stiftung erwirbt Grundstücke und vergibt diese langfristig und sozial verträglich im Erbbau-
recht. Vorzugsweise erlangt die Stiftung das Grundeigentum durch Schenkungen oder andere 
schenkungsähnliche Geschäfte, Terra Libra hingegen durch reine Erwerbsgeschäfte (vgl. BBSR 
2019:34-35). 
13 der 21 Projekte in Deutschland sind dem Bereich Wohnen, Gemeinschaftswohnen oder Woh-
nen und Arbeiten zuzurechnen (vgl. Stiftung Edith Maryon, 2020). Dabei sind die geografischen 
Schwerpunkte der deutschen Projekte vor allem in Berlin und Leipzig zu finden. Die Stiftung 
Edith Maryon ist Erbbaurechtgeberin für mehrere Mietshäuser-Syndikats-Projekte (vgl. Beispiel 
Seume 14, Kapitel 6.8).

Zu den Zielen der Stiftung gehört es, möglichst preisgünstigen Wohnraum sowie soziokulturelle 
Nutzungen auch in zentralen Lagen bereitzustellen. Dabei unterstützt die Stiftung Gruppen und 
Projekte, die sich für eine soziale und ökologische Entwicklung einsetzen. Dazu ist der sparsame 
Umgang mit Grund und Boden, die biologisch-dynamische Landwirtschaft und das ökologische 
Bauen in Verbindung mit den geförderten Projekten umzusetzen (vgl. ebd.). Es besteht demnach 
das „Ziel, günstigen Wohnraum zu erschaffen. Es ist logischerweise auch eine Kapitalanlage. Aber 
das ist nicht unsere erste Intention. Je nach Projekt sind die Konzepte im Bereich Wohnen, soziale 
und kulturelle Ziele angesiedelt. Wie sie das ausgestalten, ist Sache bei den [sic] Projektpartnern.“ 
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(F. 2020: 16–18). Häufig werden Verträge in der Konstellation mit der Mietshäuser Syndikat 
GmbH, Wohnungsgenossenschaften oder Vereinen beschlossen, wobei der Boden Eigentum der 
Stiftung bleibt (vgl. Stiftung Edith Maryon 2020). 
Es existiert kein Auswahlverfahren, schließlich müssen die Ideen, Ziele und die grundsätzliche 
Finanzierung seitens des Projektes und der Stiftung übereinstimmen. „Also, wir haben keine 
grundsätzlichen Ausschlusskriterien […], keine harten. Aber grundsätzlich würde ich sagen, Be-
standsorientierung. Und dann haben wir eben viele aus dem Genossenschafts- und Mietshäuser-
syndikatssektor. Was bei uns jetzt nicht so die Rolle spielt, sind die typischen Baugruppen, weil wir 
[es] eigentlich ablehnen, Wohneigentum zu formen.“ (F. 2020: 29–31). 

In der Ausgestaltung wird mit einer Präambel gearbeitet, um die Ziele der beiden Vertragsparteien 
und den Charakter des Erbbaurechtes festzuhalten. „Die Projektpartner können auch ihre Ziele 
im Vertrag sichern, denn die haben irgendwann mal auch einen Generationswechsel und dann 
sind Leute am Ruder, die die Gründung gar nicht mehr erlebt haben.“ (F. 2020: 48-49). Dazu wird 
der Nutzungszweck des Erbbaurechtes festgeschrieben, dabei wird der Zweck möglichst spezi-
fisch abgesichert. „wie hoch der Anteil Wohnen sein soll oder, dass im Erdgeschoss eine soziale 
Nutzung oder öffentliche Nutzung integriert werden soll. Wir schreiben auch rein, dass möglichst 
biologische und baubiologische Baustoffe verwendet werden sollen, [...].“ (F. 2020: 57-59).

Dazu wird explizit auf  den Ausschluss möglicher Spekulationen der Erbbaurechtsnehmenden 
geachtet. Vertragliche Absicherungs- und Sanktionsmöglichkeiten werden vereinbart. „Dann ha-
ben wir Formulierungen, die auch eine Spekulation durch den Erbbaurechtsnehmer ausschließen 
sollen, [...] Es gibt auch Sanktionsmöglichkeiten im Vertrag, wenn Regelungen im Vertrag nicht 
eingehalten werden (wie Heimfall) und dann käme das Haus zurück zur Stiftung. Der Projektpart-
ner würde eine Entschädigung erhalten, wäre aber raus aus dem Vertrag. Eine andere Möglichkeit 
wäre, über die Anhebung der Erbbauzinsen zu sanktionieren.“ (F. 2020: 67-68).

Die Zinsgestaltung variiert je nach Projekt und hängt zudem davon ab, welche finanziellen Mittel 
die Erbbaurechtsnehmenden aufwenden konnten. Dabei liegt der Zins häufig zwischen 3,5 % und 
4 %. Die Zinsen „sind von Fall zu Fall unterschiedlich und werden mit den Projektpartnern aus-
gehandelt. Manchmal gibt es eine Staffelung des Zinses, weil eine Sanierung zu machen ist. Und 
dann brauchen die Projektpartner mehr Geld als später und da können wir am Anfang, also die 
ersten 2 bis 4 Jahre, einen tieferen Erbbauzins vereinbaren und später auf  3,5 % bis 4 % kommen. 
[…].“ (F. 2020: 77-78). Dabei ist der Bodenrichtwert die Bemessungsgrundlage zur Bestimmung 
des Wertes des Erbbaurechtes. „[…] bei Wohnprojekten bewegen wir uns [bei] plus/minus 3 % 
vom Bodenrichtwert. Wie gesagt, das kann niedriger anfangen und [ein] bisschen mehr werden, 
aber so ‚plus/minus‘ kann man das sagen. Wir erwarten von den Projektpartnern und/oder von 
den Voreigentümern einen finanziellen Beitrag. Je günstiger wir an das Grundstück gelangen, 
desto günstiger wird es dann auch für die Gruppe.“ (F. 2020: 88-91). 
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Die genannten, mit den Erbbaurechten beobachteten Probleme betreffen vor allem die Absiche-
rung gegen Spekulation. Dabei werden die Verträge vor allem in Deutschland zusätzlich mit dem 
Mietshäuser Syndikat verknüpft, um die Eigentumsbildung auszuschließen. „Die Genossenschaft 
oder Mietshäuser Syndikat GmbH, die vermieten die Wohnungen nur und machen kein Eigen-
tum. Wenn sie Eigentumswohnungen bilden, dann gehört jedem Einzelnen eine Wohnung und 
dann ist [sic] Spekulation Tor und Türen geöffnet, weil man die Wohnungen im Einzelnen ver-
kaufen kann.“ (F. 2020: 28–41). 

Dabei sind die Zinsen und die Bodenrichtwertpreise Probleme, weshalb das Erbbaurecht insbe-
sondere im Vergleich zum Volleigentum eher uninteressant ist. „Für viele Leute ist es ein Grund, 
sich nicht mehr für das Erbbaurecht zu interessieren. Auch verständlich, daher ist es auch sicher 
nötig, dass die Erbbauzinsen tiefer werden als teilweise noch üblich.“ (F. 2020: 119).  Dazu wird 
generell die im Vergleich zwischen Volleigentum und Erbbaurecht vollständige Vereinnahmung 
der Bodenrente der EigentümerInnen als Problem dargestellt. „Weil [...] [das im] Vergleich mit 
dem Volleigentum [...] [so] ausgestattet ist, zieht das Erbbaurecht immer den Kürzeren. Dass der 
Volleigentümer die gesamte Bodenrente für sich vereinnahmt, ist zwar heute so, aber das dürfte 
eigentlich auch nicht sein.“ (F. 2020:144–147).

Dazu ist die Liquidität für den Erbbaurechtsnehmenden insbesondere in der Anfangsphase ein 
bedeutsamer Mehrwert. „Effektiv ist es [so], dass man mit Erbbaurechten günstiger an Land 
kommt [...], weil man kein Eigenkapital benötigt für den Landkauf  und nur mietet. Dadurch wird 
Eigentum ermöglicht [für] die Menschen oder Nutzung, die anders nicht möglich wäre[n]. Die 
Kernidee des Erbbaurechtes ist gut.“ (F. 2020: 134–136).
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6.8	 Das	Hausprojekt	Seume	14

Das Hausprojekt Seume 14 GmbH ist Erbbaurechtsnehmende der Terra Libra Immobilien 
GmbH, der Tochtergesellschaft der Stiftung Edith Maryon. 2016 gründete die Mieterschaft durch 
Eigeninitiative eine GmbH und schloss sich dem Mietshäuser Syndikat an. Dabei übernahm 
dieses das Haus, die Terra Libra Immobilien GmbH übernahm das Grundstück und gab dem 
Hausprojekt ein Erbbaurecht, das den Wohnraum auf  dem Grundstück für die BewohnerInnen 
der Seume sicherte. 
Die gemischte Mieterschaft bewohnt 30 Wohnungen in unterschiedlichen Raumaufteilungen. Da-
bei sind verschiedene Nutzungsformen von Familien, Singles bis zu Wohngemeinschaften ver-
treten. Die Liegenschaft sollte an eine/n InvestorIn verkauft werden, daraufhin hatte sich die 
Bewohnerschaft kurzfristig zusammengeschlossen, um weiterhin dort wohnen zu können (vgl. 
Seume 14 2020). Um das Eigenkapital aufzubringen und einen Bankkredit zu bekommen, hat sich 
das Projekt aus Spenden und Kleinkrediten finanziert. Dazu kaufte die Edith-Maryon-Stiftung 
das Grundstück, dem Mietshäuser Syndikat gehört das Gebäude. Durch diese Kooperation ist die 
Liegenschaft doppelt vor Spekulation geschützt (vgl. ebd.).

In der Anfangsphase war vor allem die Organisation der Finanzierung problematisch. „Wir hatten 
sechs Monate Zeit, alles zu organisieren […]. Bei den Banken waren wir kein richtiger ernstzu-
nehmender Akteur, […] wir hatten echt Probleme, die Finanzierung in der Kürze der Zeit auf  die 
Reihe zu bekommen.“ (H.2020:29–35). 
Es bleibt das Problem der dauerhaften finanziellen Absicherung. Falls die Seume GmbH das 
Erbbaurecht finanziell nicht mehr tragen kann, hat das Projekt wenig Absicherung und muss eine 
erneute Bankfinanzierung erhalten. „Wenn wir die GmbH in die Insolvenz treiben und die Bank 
das Gebäude weiterverkaufen möchte, funktioniert es schlecht. Der Boden ist auch weg für die 
Bank, der gehört der Stiftung. Wir hatten arge Probleme, einen Bankkredit zu bekommen, weil 
das nicht jede Bank mitmacht. […] ein Haus kannst du schlecht ohne den Boden verkaufen.“ 
(H.2020:55–57).
Im Unterschied zu den EigentümerInnen ist die Mietergemeinschaft außerdem nicht längerfristig 
an der Bodenwertsteigerung beteiligt. „[…] warum macht man den Aufwand, wenn einem das 
Grundstück nicht gehört? Auch an der Wertsteigerung haben wir keinen Benefit“ (H.2020:60–61).
Der durch die Stiftung vorgegebene Zins ist im Vergleich zu anderen Erbbaurechtsgebenden 
höher. Dadurch wird das Kaufmodell mit einer Stiftung generell teurer, wenn der Bodenricht-
wert als Bemessungsrundlage dient und die Bodenrichtwertpreise steigen. „[…] mit einer Stiftung 
wird jedes Kaufmodell teuer, zu Beginn nicht unbedingt. Der Kaufpreis ist deutlich niedriger am 
Anfang, weil die Stiftung den Preis für den Boden übernimmt. Dennoch sind es doch deutlich 
höhere Zinssätze im Vergleich mit manchen Städten oder Kirchen. […] Der Bodenrichtwert und 
die Bodenpreise stiegen so krass. […] das ist eben die Zwickmühle, damit wird es mit der Stiftung 
generell sehr teuer. Vor allem, weil die meisten sich bei der Berechnung der Zinsen auf  die [sic] 
Bodenrichtwerte orientieren und da wenig Spielraum haben. Das ist ein Problem, dass der Bo-
denrichtwert eine Maßgabe ist für den Verkauf  der Häuser [...]. Das sehe ich eben sehr kritisch.“ 
(H.2020:75–78).

Ausgangslage  
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Außerdem haben die Erbbaurechtsnehmenden im Kaufmodell der Seume eine Doppelbelastung, 
da durch die Trennung von Grundstück und Haus die Grunderwerbssteuer zweifach anfällt. „Das 
Problem dabei ist, dass da zweimal die Grunderwerbssteuer bezahlt werden muss, und das ist 
nicht unerheblich. Für die [es] Anfangsbelastung, Kaufnebenbelastung und zwei Notarverträge 
gibt. Das muss einfach hinzugerechnet werden.“ (H.2020: 90–92).

In dem Fall ist vor allem die Absicherung des Gebäudes als Mehrwert anzusehen. Dazu konnte 
eine Unverkäuflichkeit durch den Vertrag sowie die Kopplung mit dem Mietshäuser Syndikat und 
der Stiftung garantiert werden. „Die Unverkäuflichkeit der Häuser zu garantieren, das ist für uns 
das Attraktive an dem Modell. Wenn wir als Hausgemeinschaft das Gebäude gerne verkaufen 
möchten, dann müsste das Mietshäuser Syndikat dem zustimmen. Das passt wiederum nicht mit 
den Zielen des Syndikats überein und das garantiert den Entzug aus der Spekulation. Das macht 
Erbbaurecht so interessant, weil [es] in der Konstellation mit dem Mietshäuser Syndikat nochmal 
eine zusätzliche Absicherung gibt, dass es nicht verkauft werden kann. Es ist nochmal eine Stufe 
weiter ein Entziehen des Zugriffs. Beim Mietshäuser Syndikat gibt es durch die GmbH-Konst-
ruktion eigentlich niemanden, der sich bereichert, viele arbeiten zudem ehrenamtlich. […] Es gibt 
keine Ausschüttung [dessen], was erwirtschaftet wird.“ (H.2020: 14–22). 

Ferner war ein Vorteil des Vertrages, dass beide Seiten sich abstimmen und auf  die jeweiligen 
Belange eingehen konnten. „[…] uns wurden viele Freiheiten gegeben von Seiten der Stiftung. 
Auch am Anfang: die vertragliche Gestaltung, [da] konnten wir viel mitreden und uns gemeinsam 
abstimmen. So konnten wir verhandeln, dass unser Bodenwert niedriger angesetzt wird, was uns 
natürlich in der Zinsbelastung ungemein zugutekommt. Und die flexible Übernahme der Stiftung 
in der Anfangsphase war ein echter Segen für uns.“ (H.2020: 96–97).
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6.9	 Die	Stiftung	trias

Die Stiftung Trias mit Sitz in Hattingen an der Ruhr wurde aufgrund der Motivation gegründet, 
einen ‚anderen Umgang‘ mit Grund und Boden zu bewerkstelligen. Seit ihrer Gründung im Jahr 
2002 wurden 43 Grundstücke ins Vermögen übernommen (Stand: Juni 2020). „Inzwischen ist der 
Grundgedanke unserer Stiftung, aus der Solidarität von Projekten anderen zu helfen, in beschei-
denem Umfang Wirklichkeit geworden.“ (Stiftung trias 2020). 

Dabei vergibt die Stiftung Erbbaurecht in den Themenbereichen Boden, Ökologie und Wohnen.  
Genauer wird Boden im Sinne des mittelalterlichen Begriffs ‚Allmende‘ aufgefasst und damit 
als Gemein- bzw. Menschheitsgut angesehen. Demnach dient Boden nicht der Gewinnerzielung 
von Einzelnen. Im Bereich Ökologie wird sich gegen die Bebauungen und Versiegelungen von 
Grünflächen ausgesprochen. Damit sind Themen wie Brachnutzungen fester Bestandteil einiger 
Projekte der Stiftung. Gleichzeitig werden ökologische Maßnahmen wie die Renaturierung von 
Grünflächen, Baumbepflanzung und Beseitigung von Bodenbelastungen gefördert. Im dritten 
Themenbereich Wohnen sollen des Weiteren innerstädtische Flächen der Spekulation entzogen 
werden, dafür soll gemeinschaftliches Wohnen und Arbeiten verfügbar gemacht werden (vgl. 
ebd.). 

Dabei werden die Investitionen eigener und fremder Gelder in Stadtentwicklungsprojekte, die 
Unterstützung durch Zuwendungen an Gruppen oder Teilprojekte und in die Unterstützung zi-
vilgesellschaftlichen Engagements im allgemeinen Stiftungssinne gesteuert. Es kann generell zwi-
schen Vermögens- und Förderprojekten unterschieden werden. Die Vermögensprojekte gehören 
zum Stiftungsbestand. Dabei realisiert die Stiftung Trias den Stiftungszweck mit dem eigenen 
Stiftungsvermögen. Durch die Übernahme von Grundstücken werden diese möglichen Speku-
lationen entzogen. Im Hinblick auf  die Vermögensprojekte ist die Stiftung Eigentümerin des 
Grund und Bodens. Förderprojekte sind dagegen Aktivitäten, die im Rahmen der dreifachen 
Themensetzung der ‚Trias‘ mit Zuwendungen unterstützt werden (vgl. ebd.). Das Instrument der 
Erbbaurechte wird in der Vermögensverwaltung der Stiftung angewendet. Das bedeutet, dass laut 
Satzung alle Vermögen oder liquiden Mittel in Grundstücke angelegt werden. 

Die Grundstücke werden mit dreifacher Zielsetzung an Projektgruppen vergeben: „Einmal be-
kommen wir klassisch gesehen als Geldanlage unseren Erbbauzins, um die Stiftungszwecke zu 
verfolgen, das wäre sozusagen die banale Ebene. Die zweite Ebene wäre durch den Kauf  des 
Grundstücks den Projektgruppen behilflich zu sein, damit sie ihr Projekt verwirklichen können. 
Und das dritte ist, dass wir über den Erbbaurechtsvertrag die Ziele des Projektes schützen.“ 
(G.2020: 13–21).
Dabei soll jedoch nicht nur das Grundstück, sondern auch das Gebäude geschützt werden, selbst 
wenn die Vermögensanlage nicht mehr rentabel ist. „Der Schutz, wofür das Gebäude ist, ist ein 
Hauptzweck, den wir verfolgen. Und dann natürlich das Grundstück, welches sich im Vermö-
gensstock der Stiftung befindet, und wir verkaufen nie wieder. Auch bei Grundstücken, die sich 
einfach nicht rentieren, verkaufen wir nicht, weil wir das in der Satzung stehen haben.“ (G.2020: 
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23–26).
In der Regel kommen die Projektgruppen auf  die Stiftung zu. Unter den Projekten werden die-
jenigen ausgesucht, die mit den inhaltlichen Zielen der Stiftung zusammenpassen. Dabei werden 
die drei Themensetzungen bei jedem Projekt berücksichtigt. „Die Trias, das heißt unsere The-
mensetzung der Ökologie, des Wohnens und des Bodens erfüllen wir bei jedem Projekt oder jeder 
Vermögensanlage. Die Fragen des Bodens erfüllen wir dadurch, weil wir das Grundstück kaufen 
und damit der Spekulation entziehen. Den bodenökologischen Ansatz erfüllen wir dadurch, dass 
wir im Vertrag festlegen, dass heimische Pflanzen ausgewählt werden müssen oder dass keine zu 
starke Versieglung der Bodenfläche gemacht werden darf, und es wird bei jedem Projekt Wohn-
raum geschaffen.“ (G.2020: 61-65). 
Neben der Absicherung in den drei Themenbereichen wird das Ziel, einen anderen Umgang 
mit Boden voranzutreiben, auch durch die Absicherung des Grundstückes vor Spekulation er-
reicht, indem es als Vermögensanlage angesehen wird (vgl. G.2020: 64). Dabei sind die klassi-
schen Erbbaurechtsnehmenden „[…] in der Regel idealistische Projekte und im Bereich Woh-
nen.“ (G.2020:47). 

Zur Abgabe der Grundstücke an gemeinschaftliche Wohn- und Arbeitsprojekte im Erbbaurecht 
wird für die Nutzung ein Erbbauzins an die Stiftung entrichtet. Dabei variiert der Zinssatz je nach 
Projekt, dennoch werden häufig 3,5 % festgelegt. Auch ein sogenannter Staffelzins wird von der 
Stiftung angeboten, falls das Projekt die 3,5 % im ersten Jahr finanziell nicht stemmen kann (vgl. 
G.2020:122).  
Der Verkehrswert dient als Bemessungsgrundlage. „Der Wert wird nicht vom klassischen Bo-
denwert ausgerechnet, sondern es wird von dem Gebäude ausgegangen. Rein das Gebäude.“ 
(G.2020:99-100).   Damit soll kontinuierlichen Preiserhöhungen Einhalt geboten werden. „Wir 
wollen nicht, dass es wie eine Spirale nach oben geht. Daher erfolgt die Berechnung der Werte 
ohne den Bodenwert.“ (G.2020: 71–74). Eine Angleichung erfolgt alle drei Jahre gemäß dem Ver-
braucherpreisindex (vgl. Stiftung trias 2020). Die Laufzeit ist unterschiedlich und je nach Projekt 
festzulegen. Dennoch beträgt diese meist zwischen 30 und 99 Jahren (vgl. ebd.). 
Die Stiftung nutzt eine Präambel im Erbbaurechtsvertrag, um den Charakter des Projektes sowie 
die Inhalte und Ziele beider Vertragsseiten zu definieren. „Wir arbeiten immer mit einer Präam-
bel, um die Ideen des Projektes und unserer Stiftung festzuhalten. Im Zweckparagrafen geht es 
speziell um die Nutzung des Gebäudes. Die Präambel wie der Zweckparagraf  sollen gemeinsam 
festgehalten werden. Zweckbindung und Zwecksicherung, das geht auch nur mit festgelegten 
Sanktionen. Bei uns heißt das Vertragsbruch, [das] wäre eben die nicht zweckgemäße Verwen-
dung, die übrigens auch alle fünf  Jahre kontrolliert wird. Wir fahren vorbei oder lassen uns Be-
scheinigungen schicken.“ (G.2020:76-78).   
Im Falle des Vertragsbruchs oder beim Ablauf  des Erbbaurechtes ist die Entschädigung projek-
tabhängig. „Die Entschädigung sind [sic] bewusst schlecht gewählt, weil wir nicht an dem Gebäu-
de interessiert sind. [Bei] Vertragsablauf  [...] [oder] dem Heimfall ist die Entschädigung abhängig 
von dem jeweiligen Einzelfall. Dabei machen wir das auch immer fest an dem Zustand der Im-
mobilie und der Lage [...]. Wir sind auch eigentlich nicht am Vertragsablauf  interessiert, der soll 
verlängert werden.“ (G.2020:57–66). 

       Vertragliche und 
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Neben der Zwecksicherung der Projektinhalte besteht die Möglichkeit, das Grundstück im Erb-
baurechtsvertrag gegen Spekulationsentzug abzusichern. Im Falle des Weiterverkaufes durch die 
Erbbaurechtsnehmenden wird der Verkauf  bzw. die Berechnungsgrundlage ohne den Mehrwert 
des günstigen Erbbaurechtes weitergegeben. Das bedeutet, der Verkaufsmehrwert darf  nicht wei-
tergetragen werden. „Wir schützen uns als Stiftung selbst mit der Sicherung gegenüber Speku-
lationen. Der Erbbaurechtsnehmer darf  bei dem Verkauf  des Erbbaurechts den Mehrwert, der 
durch die Überlassung durch einen günstigen Erbbaurechtsvertrages entsteht, nicht in der Wert-
ermittlung berücksichtigen [...]. Der Gutachter würde den Ertragswert ohne den Bodenvorteil er-
rechnen. [Eine] Mehrwertklausel ist nicht unproblematisch, […] das heißt, es ist nicht ganz sicher 
(die Durchsetzungsfähigkeit), wenn wir verklagt werden.“ (G.2020:91-95).
Unterstützt und aufgenommen werden sollen nicht nur Projekte in urbanen Gebieten, sondern 
auch auf  dem Land. Die Projekte sollen sich so gegenseitig finanziell stemmen. „Für die Ent-
wicklung im ländlichen Raum fühlen wir uns auch verantwortlich. Mit Grundstücken in Mann-
heim, da passiert einem nicht so schnell etwas. So versuchen wir Risikomischungen zu machen.“ 
(G.2020:32).

In der Coronapandemie betreffen aktuelle Probleme die Ausfallzahlungen von Erbbaurechts-
nehmenden. „Es kann passieren, dass Zahlungen nicht gezahlt werden konnten. Besonders bei 
Geringverdienern, dann können wir versuchen, gemeinsam das Problem zu lösen.“ (G.2020:27–
31). Dazu sind die anhaltend wachsenden Bodenpreise und Baukosten eine Herausforderung, 
um bezahlbaren Wohnraum fertigzustellen. „Wenn ich in Großstädten heute Boden kaufe, mit 
Baupreisen ca. 4000 Euro den m2, dann kann kein vernünftiger Mensch das mehr bezahlen.“ 
(G.2020:108–109).
Das Erbbaurecht als Instrument hat vor allem den Mehrwert, die Ziele der Stiftung und die der 
Erbbaurechtsnehmenden rechtsicher und für die Dauer des Vertrages festzulegen. „Das Erbbau-
recht gibt mir die Möglichkeit, zu gestalten wie ein Bildhauer. Die Rechtssicherheit ist unglaublich 
toll an diesem Instrument.“ (G.2020:129–133). Ferner birgt die Stiftung als Erbbaurechtsgebende 
den Vorteil, im Falle von Zahlungsausfällen flexibel reagieren zu können. Sie steht den Erbbau-
rechtsnehmenden außerdem beratend zur Seite. „Der Vorteil, mit der Trias zusammenzuarbeiten, 
liegt nicht im Geldwert. Aber unser Netzwerk und unsere Beratungsfähigkeit ist [sic] sehr wert-
voll.“ (G.2020:50-51).
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Erbbaurechtsgebende Wohn- und bodenpolitische Einbettung Rechtliche- und vertragliche Regelungen im Erbbaurechtsvertrag 

LEIPZIG
Zielsetzung: In Zeiten steigender Flächennachfrage gilt es, strategische Entwicklungsflächen durch 
Erwerb zu sichern; Die kommunalen Liegenschaften werden genutzt, um geeignete Grundstücke ge-
zielt zur Unterstützung von bezahlbarem und selbstbestimmtem Wohnen entwickelt werden, dazu zur 
Unterstützung von Baugruppen und Kleingenossenschaften

Strategie und Umsetzung: Die Vergabe von städtischen Grundstücken (Mehrfamilienhaus) aus-
schließlich mit Konzeptvergabe und im Erbbaurecht 

Laufzeiten: Bis zu 99 Jahre 
Entschädigung: Im Falle des Auslaufens wird dem Erbbaurechtsnehmenden eine Verlängerung angeboten;
Ansonsten ist eine 2/3 Entschädigung des Verkehrswertes des Gebäudes ohne Berücksichtigung des Bodenwertanteils 
geregelt
Zins-und Berechnungsgrundlage: Erbbauzins wurde auf 4% festgelegt, ohne dass Einflussmöglichkeiten bestehen 
marktnähere oder nach wohnungspolitischen Zielen Regelungen umzusetzten; Aktuelle Neuverhandlungen zielen einen 
Zins zwischen 1,5% - 3% ab; Berechnungsgrundlage ist der Bodenrichtwert
Zweck- und Nutzungsbindung: Konkrete vertragliche festlegung der Nutzung (60% Wohnen, 40% gewerbliche Nut-
zung), soziale Nutzungsbindung bis 15 Jahre 

HAMBURG
Zielsetzung: Die kommunalen Liegenschaften die im Erbbaurecht, um geeignete Grundstücke ge-
zielt zur Unterstützung von bezahlbarem und selbstbestimmtem Wohnen entwickelt werden, dazu zur 
Unterstützung von Baugruppen und Kleingenossenschaften

Strategie und Umsetzung: Verstärkter Einsatz des Erbbaurechts bei der Vergabe von Grundstü-
cken, gekoppelt mit der Konzeptvergabe

Laufzeiten: Unterschiedlich, häufig bis zu 75 Jahre
Entschädigung: vollständige Entschädigung des Verkehrswertes des Gebäudes ohne Berücksichtigung des Bodenwert-
anteils
Zins-und Berechnungsgrundlage: 1,5 % auf  der Grundlage des Bodenrichtwertes, regelmäßige Anpassung
Gleitregelung (Das Erbbaurecht ist im Vergleich zum Volleigentum 25% „weniger“ Wert )  
Zweck- und Nutzungsbindung: Vergabe der Grundstücke nach Konzept 70% und 30% Preis, damit werden sozial-
politische Zielsetzungen und langfristige Bindungen (40 Jahre) im Vertrag abgesichert

FRANKFURT 
AM MAIN

Zielsetzung: Grundsätzlich ist es das Ziel ist ein aktives Flächenmanagement in der Stadt zu betrei-
ben und damit verbunden strategische Entwicklungsflächen durch Erwerb zu sichern; Des weiteren 
Bereitstellung von Flächen für gemeinschaftliches und genossenschaftliches Wohnen sowie für Miet-
wohnungsbau und preisreduziertes Wohneigentum

Strategie und Umsetzung: Vergabe von städtischen Grundstücken ausschließlich im Erbbaurecht, 
gekoppelt mit der Konzeptvergabe

Laufzeiten: Bis zu 99 Jahre 
Entschädigung: Im Falle des Auslaufens wird dem Erbbaurechtsnehmenden eine Verlängerung angeboten;
Ansonsten ist eine 2/3 Entschädigung des Verkehrswertes des Gebäudes ohne Berücksichtigung des Bodenwertanteils 
geregelt
Zins-und Berechnungsgrundlage: 2,5 % des Bodenwerts, in Einzelfällen für preisgünstigen Wohnungsbau 2%
Zweck- und Nutzungsbindung: Erbbaurechte werden mit Anteilen des sozialen Wohnungsbaus (30% Quote) derzeit 
an die kommunale Wohnungsbaugesellschaft ABG Frankfurt Holding GmbH vergeben, wird es an private Investoren  
ausgegeben,  würde  ein  Aufteilungsverbot  im  Erbbaurechtsvertrag  festgehalten  werden; Vergabe nach Konzept 
sichert sozialpolitische Zielsetzungen, des Weiteren werden langfristige Bindungen (30 Jahre) vertraglich sichert sowie, 
dass bei Neubauvorhaben nur in Passivhausstandard errichtet werden darf.

STIFTUNG 
TRIAS

Zielsetzung: 
Hauptanliegen ist der Stiftung mit dem Erwerb der Grundstücke, einen anderen Umgang mit Grund 
und Boden zu ermöglichen und vor allem diesen aus der Spekulation zu entziehen. Schwerpunkthe-
men der Stiftung sind: Boden, Ökologie und gemeinschaftliches Wohnen, innerhalb dieser Themenbe-
reiche werden Projekte unterstützt und umgesetzt.

Strategie und Umsetzung: Die Vergabe erfolgt ausschließlich im Erbbaurecht

Laufzeiten: Bis zu 99 Jahre 
Entschädigung: Im Falle des Auslaufens wird dem Erbbaurechtsnehmenden eine Verlängerung angeboten, damit soll 
eine Entschädigung von Seiten des Erbbaurechtsgebenden vermieden werden;
Ansonsten ist eine 2/3 Entschädigung des Verkehrswertes des Gebäudes ohne Berücksichtigung des Bodenwertanteils 
üblich
Zins-und Berechnungsgrundlage: Erbbauzins wurde auf  3,5- 4% festgelegt
Zweck- und Nutzungsbindung: Sicherung der Stiftungsziele

STIFTUNG 
EDITH     
MARYON

Zielsetzung: 
Hauptanliegen ist der Stiftung mit dem Erwerb der Grundstücke, einen anderen Umgang mit Grund 
und Boden zu ermöglichen und aus der Spekulation zu entziehen. Schwerpunkthemen der Stiftung 
sind: Nachhaltigkeit und gemeinschaftliches Wohnen, innerhalb dieser Themenbereiche werden Pro-
jekte unterstützt und umgesetzt.

Strategie und Umsetzung: Die Vergabe erfolgt ausschließlich im Erbbaurecht

Laufzeiten: Bis zu 99 Jahre 
Entschädigung: Im Falle des Auslaufens wird dem Erbbaurechtsnehmenden eine Verlängerung angeboten, damit soll 
eine Entschädigung von Seiten des Erbbaurechtsgebenden vermieden werden;
Ansonsten ist eine 2/3 Entschädigung des Verkehrswertes des Gebäudes ohne Berücksichtigung des Bodenwertanteils 
üblich
Zins-und Berechnungsgrundlage: Erbbauzins wurde auf  3 - 4% festgelegt; Berechnungsgrundlage ist der Boden-
richtwert
Zweck- und Nutzungsbindung: Erneute Eigentumsbildung oder Teilerbbaurechte wird vertraglich ausgeschlossen 
und zusätzlich durch die Kopplung Mietshäuser Syndikat abgesichert, Sicherung der Stiftungsziele
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8.1	 Wohnungs-	und	bodenpolitische	Zielstellungen	und		 	
	 Umsetzungsstrategien
Angesichts der steigenden Flächennachfrage ist vor allem in den kommunalen Fallbeispielen eine 
Neuausrichtung hin zum strategischen Liegenschaftsmanagement, zu einer Flächenbevorratung 
sowie einem damit verbundenen Bestandsmanagement festzustellen. Die proaktive Steuerung 
ermöglicht damit, auf  die Herausforderungen der Wohnungsmarktentwicklung Einfluss zu neh-
men. In der Stadt Frankfurt am Main – die mit ihrem neu aufgestellten Baulandbeschluss konkrete 
Quoten dazu festlegt, welche Arten der Wohnraumversorgung umzusetzen sind – ist das Erbbau-
recht mit der Konzeptvergabe integriert. In Hamburg ist das Erbbaurecht mit Konzeptvergabe in 
der sozialen Bodenpolitikdrucksache festgeschrieben. In Leipzig ist das Instrument wiederum in 
einen strategischen Ansatz des städtischen Liegenschaftsmanagements eingebunden, auch hier ist 
das Instrument mit der Konzeptvergabe gekoppelt. 

Dazu ist die Vergabe der kommunalen Erbbaurechte in der Anwendung heterogen. In Hamburg 
ist die Nachfrage nach Flächen groß. Auch die räumliche Begrenzung als Stadtstaat verkleinert das 
Angebot, dennoch verfügt die Stadt über einen ausgebauten Flächenbestand. Dabei werden vor 
allem in strategisch bedeutsamen Lagen der Stadt Erbbaurechte vergeben, wobei Grundstücke 
auch noch verkauft werden. Das ist das sogenannte Hamburger Mischmodell: „Je zentraler ein 
Grundstück gelegen ist, je größer es ist und je stärker es bereits mit vorhandenem städtischem 
Grundeigentum verknüpft ist, desto eher spricht das für ein Erbbaurecht.“ (M.2020:165-167). 
In den Städten Leipzig und Frankfurt am Main werden städtische Grundstücke ausschließlich im 
Erbbaurecht vergeben. Allerdings betrifft dies in Leipzig nur Flächen, die für den Mehrgeschoss-
wohnungsbau ausgewiesen wurden. In Frankfurt am Main gilt dagegen eine strategische Vergabe 
nach Abstufung: „Wenn wir in einem Gebiet genug Flächen haben, dann findet die Konzept-
vergabe auf  städtischer Fläche statt und wird im Erbbaurecht vergeben. Wenn wir nicht genug 
Flächen in dem Gebiet haben, dann soll die Stadt versuchen, Flächen anzukaufen und dann im 
Erbbaurecht über eine Konzeptvergabe zu vergeben. Und das Dritte wäre, dass wir eine Konzept-
vergabe mit einem Privaten durchführen, aber da eben nicht als Erbbaurecht.“ (B.2020:128-130).

Die Zielvorstellungen sind in einem grundsätzlichen Umdenken in der Kommune zu erkennen. 
Das ist damit verbunden, mithilfe einer aktiven Bodenpolitik steuernd in den Erwerb von Flächen 
und in die Vergabe im Erbbaurecht einzuwirken. Das sogenannte Tafelsilber nicht mehr zu ver-
kaufen, bildet durch eine mittel- bis langfristig angelegte Bodenvorratspolitik nicht nur die Grund-
lage für ein zentrales Steuerungsinstrument, sondern führt auch zu einer weitgehend flexibleren 
Ausgestaltung und Handhabung gegenüber zyklischen Nachfrageschwankungen im Wohnungs-
bau. Die untersuchten Stiftungen teilen den Grundgedanken das Angebot von Liegenschaften 
im Erbbaurecht auszugeben, allerdings gehen die Stiftungsziele darüber hinaus und stellen eine 
Möglichkeit dar, einen anderen Umgang mit Grund und Boden sicherzustellen.  

Des Weiteren werden gemeinwohlorientierte Ziele wie die Absicherung von Miethöhen verfolgt. 
Auch Bodenspekulation auf  öffentlichen Flächen durch Private soll vorgebeugt werden. Dazu sol-
len Kleingenossenschaften und soziale Träger mit geringem Startkapital für Projektentwicklungen 
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gefördert werden, um langfristige städtebauliche und wohnungspolitische Entwicklungen über die 
Verfügbarkeit von Flächen steuern zu können. Zusätzlich zur Kopplung mit wohnungs- und lie-
genschaftspolitischen Instrumenten wie der genannten Konzeptvergaben und Quotenregelungen 
wird die Ausreichung von Erbbaurechten in den Kommunen mit einheimischen Modellen kom-
biniert. Allerdings steht diese Art der Wohnraumversorgung im Hinblick auf  die Umsetzung nicht 
mehr an erster Stelle. „[…] wir wollen minderbemittelten Bevölkerungsschichten zum Eigentum 
verhelfen, aber dieser Gedanke ist nun nicht mehr von höchster Priorität.“ (C.2020:87).

Die Stiftungen nehmen in der Umsetzung und Ausgabe von Erbbaurechten im Vergleich zu den 
Kommunen eine Sonderstellung ein, schließlich sind keine grundlegenden politischen Wechsel in 
der Ausrichtung der Grundstücksvergabe festzustellen. Dabei sind das Vorgehen und die Ausga-
be der Erbbaurechte mit dem Ziel verknüpft, einen anderen Umgang mit Grund und Boden zu 
finden. Beide Stiftungen haben ähnliche Zielstellungen im Umgang mit dem Boden. Ihnen geht 
es grundsätzlich um eine Bodensicherung. Damit soll eine andere Art der Handhabung aufgezeigt 
werden, wie die Ressource Boden außerhalb der Bodenspekulation und der steigenden Preisspira-
le genutzt werden kann. Auch in der Kombination mit dem Miethäuser Syndikat sind die Häuser 
doppelt gegen Wiederverkauf  abgesichert. Den Stiftungsmitgliedern geht es darum, den Boden 
zu nutzen – und das vor allem mit der Schaffung gemeinschaftlich orientierten Wohnens im Be-
stand, verknüpft mit einer ökologischen Bauweise. 

Es kann festgehalten werden, dass die Ausgabe des Instrumentes momentan im Mehrfamilien-
haussektor und damit im Mietwohnungsbau anzufinden ist. Dabei ist die generelle Ausrichtung 
der Vergabe des Erbbaurechtes auf  den Mehrfamilienhausbereich sowohl in den Kommunen als 
auch bei den untersuchten Stiftungen erkennbar. Demnach wird das Erbbaurecht vor allem durch 
die Ausgabe an Genossenschaften, städtische Wohnungsbaugesellschaften und vereinzelte private 
Wohnungsbauunternehmen umgesetzt. Lediglich in Leipzig und Hamburg sind Baugemeinschaf-
ten möglich, wodurch Eigentumswohnungen gebildet werden können. „[…] wir haben vor allem 
Baugruppen, die hier in Leipzig Erbbaurechte genommen haben. Entweder von der Stadt oder 
von der LWB.“ (A. 2020:87).
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8.2	 Vertragliche	und	rechtliche	Steuerungsmöglichkeiten	von		
	 Erbbaurechten
Im Rahmen der Anwendung von Erbbaurechten ist grundsätzlich die Einbettung des Vertrages in 
die hierarchische Ordnung der bestehenden Vertragswerke hervorzuheben. Beispielsweise erfolgt 
das Aufstellen eines Bebauungsplanes im öffentlichen Interesse, während ein Erbbaurechtsver-
trag individuelle Vertragselemente enthalten kann und damit bedeutsames städtebauliches Steue-
rungspotential aufweist. Bis auf  den gesetzlichen Mindestinhalt können die Verträge im Erbbau-
recht demnach flexibel ausgestaltet werden. Häufig werden darin Gemeinwohlziele, Miet- und 
Belegungsbindungen abgesichert. Im Rahmen der Untersuchung wurden einige Festsetzungen 
zur Vertragsausgestaltung von Erbbaurechten ersichtlich, die demzufolge für die Attraktivität des 
Instrumentes entscheidend sind. 

Die Laufzeit von Erbbaurechten ist vor allem im Hinblick auf  die Nutzungsbindung (beide Ver-
tragsseiten), den Verwaltungsaufwand (Erbbaurechtsgebende) sowie die finanzielle Rentabilität 
(Erbbaurechtsnehmende) relevant. Demnach werden die Verträge in den Fallbeispielen für 75 bis 
99 Jahre ausgestellt. Dabei liegen die Laufzeiten in der Gesamtheit der Beispiele mit 85 Jahren im 
Bundesdurchschnitt (vgl. Barthauer et al. 2020:10).  Nur in Ausnahmen wird eine kürzere Laufzeit 
vereinbart, ausgelöst durch Projektparameter oder räumliche Aspekte, sodass Erbbaurechte an die 
in einer Siedlung bereits bestehenden Verträge angepasst werden. Zum anderen ist für Erbbau-
rechtsnehmende gewährleistet, dass sich die Errichtung des Bauwerkes finanziell rentiert. Banken 
stellen für den Bau in der Regel nur dann Darlehensmittel zu günstigen Bedingungen zur Ver-
fügung, wenn ihnen eine langfristige Sicherheit geleistet wird. Darauf  basiert die lange Laufzeit.

Auch die Höhe der Entschädigungssumme gehört zu den vertraglichen Stellschrauben, die für 
die finanzielle Attraktivität des Instrumentes für Erbbaurechtsnehmende entscheidend sind. Da-
bei fällt das Recht auf  Grund und Boden sowie an sämtlichen auf  diesen stehenden baulichen 
Anlagen mit Ablauf  des Erbbaurechts an die Erbbaurechtsgebenden zurück, weswegen die Erb-
baurechtsnehmenden zu entschädigen sind. Die in den Verträgen der Fallbeispiele vereinbarten 
Entschädigungen zeigen, dass häufig eine Zwei-Drittel-Entschädigung ausbezahlt wird. Nach § 
27 Abs. 2 Erbbaurechtsgesetz beträgt die Entschädigung zur Befriedigung des Wohnbedürfnisses 
mindestens zwei Drittel des Verkehrswerts des Gebäudes bei Ablauf  des Erbbaurechts. Lediglich 
die Stadt Hamburg entschädigt zum vollen Verkehrswert des Wohngebäudes. 
Zusätzlich gaben einige Erbbaurechtsgebende an, dass der Prozentsatz der Entschädigung bei 
einem vorzeitigen Heimfall deutlich unter dem liegt, der bei Ablauf  eines Erbbaurechtsvertra-
ges anfällt. Hier verstärkt die Entschädigungssumme nicht nur den Investitionsgedanken in das 
Wohngebäude vor Ablauf  des Erbbaurechtes, sondern auch die Attraktivität und Rentabilität des 
Erbbaurechtes im Vergleich zum Volleigentum.

Laufzeit

Entschädigung
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Der Erbbauzins ist für die Ausgestaltung des Erbbauzinsbetrages und damit für die Wertigkeit des 
Erbbaurechtes ausschlaggebend. Schließlich wird der Erbbauzinsbetrag durch die Multiplikation 
der Grundstücksfläche mit dem Bodenrichtwert und dem Erbbauzinssatz errechnet, um den Wert 
des Erbbaurechtes anzugeben [Erbbauzinsbetrag = Grundstücksfläche x Bodenwert x Erbbau-
zinssatz] (vgl. Nagel 2014:2). 
Dabei sind die veränderbaren Konstanten der Bodenrichtwert, der ausgehend von der Proble-
matik der steigenden Bodenpreise an Wert zulegt, und der Zins, der in Relation zur Nutzungs-
möglichkeit gesetzt wird. In den untersuchten Kommunen wird die Zinshöhe als politisches 
Instrument zur Steuerung der Stadtentwicklung genutzt. Dabei wird mittels der Vergabe von Erb-
baurechten mit gesenkten Erbbauzinsen ein Beitrag für die Schaffung und Sicherung bezahlbaren 
Wohnraums geleistet. Demnach wird die Vergabe von Erbbaurechten im Fallbeispiel Hamburg 
fast ausschließlich dazu genutzt, preisgünstigen Wohnungsbau zu unterstützen. „Also, öffentlich 
geförderter Wohnungsbau und preisreduzierter Wohnungsbau, das sind die Hauptanwendungsge-
biete.“ (M.2020:35-36). In Frankfurt wird die Ausgabe im preisreduzierten Wohnungsbau durch 
einen abgesenkten Zins angeboten. Ausgehend vom Hamburger Erbbauzins von 1,5 % schließt 
der Frankfurter Zins mit 2 % bis 2,5 % an. Dieser wird gefolgt von den Stiftungen sowie der 
Stadt Leipzig mit 3,5 % bis 4 %. Damit liegt der Durchschnittszins der Fallbeispiele mit 3 % unter 
dem bundesdeutschen Durchschnitt von Wohnerbbaurechtszinsen mit 3,7 % (vgl. Barthauer et al. 
2020:11). Auch wenn die Stiftungen einen vergleichsweise hohen Zinssatz fordern, zeigen sie sich 
kooperativ, den Erbbaurechtsnehmenden einen gestaffelten Zins anzubieten. So können diese 
ihre finanzielle Anfangsbelastung reduzieren. 
Der Bodenrichtwert ist bei fast allen Fallbeispielen die Bemessungsgrundlage. Lediglich die Stif-
tung trias verwendet den Verkehrswert als Bemessungsgrundlage für die Wertigkeit des Erbbau-
rechtes. Durch die steigenden Bodenpreise und den damit verbundenen Bodenrichtwert resultie-
ren aus der Multiplikation mit dem Erbbauzins und der Grundstücksfläche Erbbauzinsbeträge, 
die nur noch hochpreisiges Wohnen zulassen sowie bestimmte Bedarfe und Nutzergruppen aus-
schließen (dieser Umstand wird in Kapitel 7.3 vertieft aufgegriffen). 
Die Kapitalisierung des Erbbaurechtes und die damit einmalige Bezahlung ohne kontinuierliche 
Anpassung war in den Beispielen nur selten möglich, auch wenn die Bezahlung dank des aktuellen 
Zinsniveaus günstig für die Erbbaurechtnehmenden wäre. 

Durch die Vorauswahl der Konzeptvergabe werden qualitative Kriterien gesichert. Die Nutzungs-
bindung ist der wesentliche Bestandteil, über den vertraglich gesteuert werden kann. Hier werden 
die vereinbarten Maßnahmen festgelegt, die die Erbbauberechtigten umsetzen müssen bzw. dür-
fen. Dabei wird der Zweck möglichst spezifisch im Vertrag festgehalten. Zu berücksichtigen ist, 
dass es sich auf  die Zinsbelastung auswirkt, wenn der Zweck sich ändert. Aufgrund einer neuen 
Nutzung herrscht danach eine folglich neue Basis. Demnach wird festgelegt, welche Art von 
Wohnraum entstehen soll. Wenn Wohnen mit einer gewerblichen oder einer sogenannten öffent-
lichkeitswirksamen Nutzung kombiniert werden soll, wird die Höhe der Anteile des Wohnens und 
der gewerblichen Nutzung vereinbart. Dabei muss der Wohnanteil prozentual stets überwiegen. 
Die Nutzungsbindungen sind aus wohnungspolitischer Sicht besonders von Bedeutung. Dem-
nach ist für den bezahlbaren Mietwohnungsbau und weitere wohnungspolitische Ziele fallweise 
zu prüfen, ob der Erbbauzins (weiter) verringert und wie eine geeignete Kombination mit der 

Zinsen und 

Berechnungsgrundlage 

Zweck- und 
Nutzungsbindung  
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sozialen Wohnraumförderung gestaltet werden kann. Durch die Nutzungsbindungen werden die 
Zinsen für die gesamte Laufzeit angepasst. Laut BGH-Urteil vom 8. Februar 2019 - V ZR 176/17  
sind Nutzungsbindungen über den Zeitraum des Erbbaurechtes hinaus möglich und zulässig. 
Im Fallbeispiel der Stadt Hamburg werden damit sozialpolitische Zielsetzungen und langfristige 
Bindungen 40 Jahre im Vertrag abgesichert. Die Mieten werden auf  600 Euro pro m2 während 
der Bindungszeit gekappt und die Förderung soll langfristig mit einem abgesenkten Erbbauzins 
gestaltet werden. In Frankfurt am Main werden langfristige Vertragsbindungen für 30 Jahre fest-
gelegt. Auch die Stadt Leipzig sichert Bindungen für 15 Jahre ab. In den kommunalen Fallbei-
spielen wurde angesprochen, die Bindungen über die gesamte Vertragslaufzeit des Erbbaurechtes 
festzulegen.
Weitere Festlegungen, wie das Erbbaurecht verwendet werden darf, betreffen die zusätzliche Ab-
sicherung öffentlichkeitswirksamer Nutzungen oder die Einhaltung von Baustandarts (Passiv-
haus) oder die ausschließliche Verwendung von baubiologischen Ressourcen. 
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8.3	 Bewertung	von	Erbbaurechten

Die Bewertung soll anhand der einzelnen zeitlichen Phasen (I-III) dargestellt werden. 
Dabei ist die Phase I jene, in der das Vertragswerk aufgestellt wird, das Auswahlverfahren beginnt 
und (wie in den Fallbeispielen) mit Konzeptausschreibung gekoppelt wird sowie die Vertrags-
parteien zur Vertragsverhandlung kommen. Dazu werden in dieser die vertraglichen Regelungen 
unterzeichnet und einvernehmlich übernommen. Darauf  folgt die Bestellung des Erbbaurechtes.

Im Vertragszeitraum, der Phase II erfolgt die Umsetzung der wirtschaftlichen und der vertragli-
chen, rechtlich festgelegten Inhalte. Wird den Regeln nicht Folge geleistet, entsteht Vertragsbruch, 
was wie vertraglich vereinbart bestraft wird. 

Mit dem Vertragsende der Phase III ist ein reguläres Auslaufen des Vertrages gemeint sowie 
die damit im Zusammenhang stehenden Herausforderungen, Probleme oder Potenziale und der 
Mehrwert. Optionaler Bestandteil ist die Vertragsverlängerung. Sie soll aber hier aufgenommen 
werden, da sie in den Fallbeispielen immer wieder benannt wurde. 

Probleme	und	Herausforderungen	

In der Untersuchung wurde vor allem das Problem der hohen Bodenrichtwerte im Zusammen-
hang mit der Wertigkeit der Erbbaurechte ersichtlich. Es kann als ein Übergeordnetes Problem 
einsortiert werden, das den Erbbaurechtsgebenden wie auch den Erbbaurechtsnehmenden be-
trifft. Allerdings muss ergänzt werden, dass die Ausgestaltung der Erbbauzinsen in der Verant-
wortung des Erbbaurechtsgebenden liegt und demnach die Einflussnahme.  Dennoch ergibt sich 
die Problematik für die Erbbaurechtsgebenden in der Umsetzung der verfolgten Zielsetzung des 
Erbbaurechtes. Bei den Erbbaurechtsnehmenden erscheint das Problem vor allem in der Bewerk-
stelligung der Kosten. Sie kann ein Hinderungsgrund für die Teilnahme am Bewerbungsverfahren 
sein. 
Bezüglich der steigenden Bodenrichtwerte ist die Herausforderung, dass selbst eine Absenkung 
des Zinses bei vollem Bodenrichtwert mit einer deutlichen Steigerung des Erbbauzinsbetrages 
verbunden ist. Das endet in einer Preisgestaltung, die für preisgünstiges Wohnen oder Wohn-
raum für soziale Bedarfe kaum machbar ist. Damit bleibt der Zugang zum Bodenmarkt sowie 
zu Boden- und folglich auch zu Wohneigentum einigen Bedarfsgruppen verwehrt. Demnach ist 
eine Zinssatzsenkung allein kein probates Mittel, um kostengünstiges Wohnen zu ermöglichen. 
„Die Stadt Frankfurt hatte im Herbst verabschiedet, dass wir im Wohnungsbau stur 2,5 % des 
Bodenwertes nehmen. Doch 2,5 % macht natürlich bei einem sehr hohen Bodenwert schon 7 
bis 8 € auf  den m2 Wohnfläche aus, im Einzelfall gegebenenfalls auch weniger. Nur, wenn ich 
bereits 7 bis 8 € als Erbbaurechtspreis nehme, wie will ich denn dann preisgünstiges Wohnen hier 
zur Verfügung stellen? Der Mensch muss das Ding ja noch erstellen.“ (C.2020:20-24). In einigen 
Fällen müssen außerdem landesrechtliche Grundsatzbestimmungen eingehalten werden, die eine 
Absenkung des Zinses ablehnen. Dies ist unter anderem am Beispiel des Freistaates Sachsen zu 
erkennen. Zusätzlich existiert wenig bis keine Orientierung an einem bestehenden Erbbaurechts-

Phase I  
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markt, was wiederum die Ableitung der Zinssätze aus vergangenen Verträgen erschwert: „man 
muss den marktüblichen Erbbauzinssatz ansetzen und das Problem ist, dass es über Jahrzehnte 
keinen Erbbaurechtsmarkt in Leipzig gab. Und das ist auch ziemlich schwierig, den marktüblichen 
Zins festzulegen.“ (A.2020:120–122).
Ein weiteres Problem in der Eingangsbewertung von Erbbaurechten stellt die aktuelle Zinslage 
am Kapitalmarkt dar. „Grundsätzlich haben wir ja schon seit längerem einen niedrigen Kapi-
talmarktzins, deswegen müssen wir auch mit den Erbbauzinsen so weit runtergehen, um über-
haupt einigermaßen konkurrenzfähig zu sein.“ (M. 2020:60-62). Demzufolge müssen sich auch 
die Erbbau- an den Kapitalmarktzinsen orientieren, um marktfähig und damit attraktiv zu sein. 
„Das liegt an den Zinskonditionen [...], das ist eine große Herausforderung, diese zu senken. Das 
liegt auch generell an der momentanen Niedrigzinsphase. Also, wenn Sie quasi bei der Bank für 
unter 1 % Fremdkapital einholen können, dann ist das Argument, dass der Erbbauzins eine lang-
fristige Zahlung ist und Sie deshalb nicht so viel Fremdkapital aufnehmen müssen, obsolet.“ (A. 
2020:108-111).

Das Vertragswerk wird unmittelbar bei der Bestellung des Erbbaurechtes von den Erbbaurechts-
gebenden aufgestellt. Hierbei besteht das Problem für die Erbbaurechtsgebenden darin, dass das 
Aufsetzen eines Vertrags aufwändig ist, um mit allen spezifischen Regelungen juristischen Bestand 
zu haben. Diese Herausforderung betrifft Kommunen wie Stiftungen. „Sie müssen die ganzen 
Dinge […] rechtssicher gestalten. Das ist natürlich nicht ganz einfach, wir haben einen relativ 
hohen Verwaltungsaufwand“ (B.2020:175–176). 
Insbesondere Sonderfälle wie die Regelung von Untererbbaurechten und damit von Eigentum 
machen in dem Zusammenhang Probleme. Zum einen existiert mit der Unterteilung in Eigen-
tum ein hoher Verwaltungsaufwand für die Kommune. Diese steht wiederum mit den einzelnen 
Erbbaurechtsnehmenden in vertraglicher Beziehung, sodass einige Kommunen (wie Frankfurt 
am Main) diese Aufteilung ausschließen. „[…] dass keine Aufteilung mehr möglich ist in Einzelei-
gentum. Das heißt, auf  einem Erbbaurechtsgrundstück kann nur ein Mietobjekt entstehen und 
kein real geteiltes Wohneigentum.“ (D. 2020:177-178). Auch die Stiftung Edith Maryon verwehrt 
sich in ihren Verträgen dagegen. Insbesondere wenn die Regelung der Eigentumsbildung nicht 
ausschließt, dass mit dem Erbbaurecht am Markt spekuliert wird, besteht die vertragliche Schwie-
rigkeit im Folgenden. Geben die Gebenden ein vergünstigtes Erbbaurecht aus, um eine soziale 
Nutzung zu ermöglichen, nehmen die Erbbaurechtsnehmenden ihre Chance wahr, es zu einem 
deutlich erhöhten Preis weiter zu ‚verpachten‘ und die Gewinne selbst zu nutzen. 

Für die Seite der Erbbaurechtsnehmenden existiert in der Aufstellung der Verträge wenig bis keine 
Mitgestaltungsmöglichkeit. „Bei uns gab es jetzt keinen Verhandlungsspielraum.“ (K. 20202:16). 
Dazu ist der von Erbbaurechtsgebenden aufgesetzte Erbbaurechtsvertrag meist ein schwer ver-
ständliches, rechtliches Vertragswerk, das ohne Erfahrungswerte den Zugang zum Instrument zu-
sätzlich erschwert. „[Das] Vertragswerk [...] war [schwierig] zu erfassen, weil es nur so strotzt vor 
juristischem Fachjargon. Formulierungen, mit denen man sich als normaler Mensch im normalen 
Alltag nicht [...] auseinandersetzt. Und das war eine Herausforderung, diesen Wälzer vor die Nase 
gehalten zu bekommen und man versteht nur die Hälfte davon.“ (K. 20202:17-20).
Eine weitere Herausforderung ist es für die Nehmenden, innerhalb des in der Regel kurzen Zeit-
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fensters ein passendes Konzept auszuarbeiten sowie die Finanzierung von Seiten der Banken 
oder durch andere Finanzierungsquellen aufzustellen. Auch bei der Ausarbeitung der für die Bau-
gemeinschaften aufgestellten Konzepte besteht eine Herausforderung darin, bereits zu Beginn 
der Bewerbungsphase einen Großteil der Baugemeinschaft vorzuweisen, um sich bewerben zu 
können. „Es gab die Forderung, dass 60 % der Gruppe schon stehen sollte. Und weil es ein relativ 
großes Haus ist mit 15 Wohnungen, war es nicht möglich, dass wir alle da sind.“ (J.2020:21-24). 

Unmittelbar beim Vertragsabschluss entgeht den Erbbaurechtsgebenden die vollständige Auszah-
lung im Vergleich zum üblichen Verkauf, bei dem der Wert des Grundstückes auf  einmal begli-
chen wird. In den meisten Fällen, bei denen keine Kapitalisierung des Erbbaurechtes angeboten 
wird, erstrecken sich die Einnahmen auf  die Vertragsdauer. Dies hat Einfluss auf  die Liquidität 
der Erbbaurechtsgebenden. „Der Nachteil ist natürlich das Thema Liquidität. [...] wenn ich jetzt 
das Grundstück verkaufe, habe ich sofort den vollen Grundstückskaufpreis in der Kasse. Wenn 
ich jetzt ein Erbbaurecht bestelle und dazu einen laufenden Erbbauzins vereinbare, dann erhalte 
ich die Einnahmen über 75 Jahre verteilt.“ (M.2020:131–134).
Bei Vertragsabschluss ist die Grunderwerbsteuer für die Erbbaurechtsnehmenden doppelt zu leis-
ten (in dem Fall von der Stiftung), was kostspielig sein kann. Die „Stiftung kauft in der Regel alles 
ab von dem Eigentümer und dann gibt’s einen zweiten Vertrag, wo Boden und Haus getrennt 
wird. Das Problem dabei ist, dass da zweimal die Grunderwerbssteuer bezahlt werden muss, 
und das ist nicht unerheblich. Für die [gibt es] Anfangsbelastung, Kaufnebenbelastung und zwei 
Notarverträge“ (H.2020: 91-92).

Dazu kommt es für die Erbbaurechtsnehmenden mit Erbbaurechten von den Stiftungen die 
Herausforderung, dass das Hausprojekt Kapital zum Kauf  des Grundstückes beisteuern muss, 
damit der Grundstückskauf  vonstattengehen kann. Um das zu leisten, sind die Erbbaurechtsneh-
menden auf  Bankkredite angewiesen. Dabei ergeben sich zusätzlich Probleme, die meist langen 
und komplexen Vertragswerke mit einer Bank abzustimmen, um dementsprechend finanzielle 
Leistungen in Anspruch nehmen zu können. „Bei den Banken waren wir kein richtig ernstzuneh-
mender Akteur. […] wir hatten echt Probleme, die Finanzierung in der Kürze der Zeit auf  die 
Reihe zu bekommen. Der Boden ist auch weg für die Bank, der gehört der Stiftung. Wir hatten 
arge Probleme, einen Bankkredit zu bekommen, weil das nicht jede Bank mitmacht. […] ein Haus 
kannst du schlecht ohne den Boden verkaufen.“ (H.2020: 33-34). Von Seiten der Bank sind dabei 
Abschläge bei der Bewertung von Erbbaurechten von ca. 10 % üblich. Demnach haben die Erb-
baurechtsnehmenden (als Kreditnehmende) einen vergleichsweise schlechten Gegenwert für ihre 
Beleihung. Das „Bundesaufsichtsamt fürs Finanzwesen [...] [hat] vor vielen Jahren festgelegt [...], 
dass bei Erbbaurechten Abschläge gemacht werden sollen, weil die nicht so marktgängig sind“ 
(G. 2020:117–119).

In der Vertragslaufzeit ergibt sich für Erbbaurechtsgebende die Herausforderung, die Umsetzung 
der vertraglich festgehaltenen Vorgaben zu kontrollieren. Das betrifft die Nutzung und weitere 
vertragliche Inhalte, die vereinbart wurden. „Das ist nur auf  der anderen Seite der Kommune ein 
erheblicher Aufwand, das zu prüfen, [...] das sehen wir auch bei unseren Konzeptvergaben für 
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gemeinschaftliche Wohnprojekte für Genossenschaften. Wir haben da eigentlich immer Auflagen 
vorgegeben, was die Erdgeschossnutzung anbelangt, die öffentlichkeitswirksamen Nutzungen an-
belangt, und das ist eben im Erbbaurechtsvertrag abgesichert. Trotzdem ist das [Überprüfen] für 
das zuständige Amt [...] ein relativ hoher Verwaltungsaufwand.“ (D. 2020: 108–109).
Des Weiteren kann es im Falle finanzieller Probleme des Erbbaurechtsnehmenden zu fehlenden 
Zinseinnahmen kommen. Aktuell ist dies aufgrund der Coronapandemie zu beobachten. „Erb-
baurechtzahlungsausfälle wegen Corona kommen derzeit vor“ (G.2020:34).

Im Verlauf  der Arbeit stellte sich der Investitionsstau von Immobilien als weiteres Problem dar: 
Insbesondere, wenn eine Sanierung nicht vertraglich vereinbart wurde oder die Vertragslaufzeiten 
sich nicht an den allgemein gültigen Sanierungszyklen einer Immobilie orientieren. 
Das Thema der Grundstücksverwaltung während der vereinbarten Laufzeit spielt ebenfalls eine 
Rolle für die Erbbaurechtsnehmenden. Problematisch werden nicht nur die Absprache zu Beginn 
des Vertrages und in der Abnahme des Objektes nach Fertigstellung angesehen, dazu sind alle 
weiteren Maßnahmen auf  dem Grundstück genehmigungspflichtig und die Zusagen der Erbbau-
rechtsgebenden einzuholen. Daraus folgt: „wenn Sie irgendeine Änderung machen, beispielsweise 
Sie wollen etwas Anbauen, dann müssen Sie die Stadt um Genehmigung fragen – und nicht nur 
im normalen Baurecht, unter dem normalen Verordnungsrecht, sondern ob das auch vom Ver-
trag möglich ist.“(A.2020:116-117). Damit sind die Erbbaurechtsnehmenden „abhängig […] vom 
Erbbaurechtsgeber, weil man sich alles genehmigen lassen muss, also die Baupläne und so, und 
das generiert schon eine gewisse Abhängigkeit.“ (E. 2020:17-18).

 Des Weiteren ist die Unsicherheit der Zinsanpassung für Erbbaurechtnehmende problematisch. 
„Erbbaurecht heißt auch, dass [...] alle fünf  Jahre [...] der Zinssatz geprüft wird.“ (A. 2020:114).

Den Erbbaurechtnehmenden muss beim Vertragsablauf  eine Entschädigung für das Gebäude 
bezahlt werden, was die Gebenden zum Ende des Vertrages finanziell belastet. Unter anderem 
deshalb wird oft einer Verlängerung zugestimmt. 
Erbbaurechtsnehmende haben bei Ablauf  das Problem, im Falle der Entschädigung, dass häufig 
nicht der volle Verkehrswert der Immobilie ausbezahlt wird. Dazu ist der Erbbaurechtsnehmende 
an der in der Regel stattfindenden Bodenwertsteigerung nicht beteiligt, sodass Erbbaurechtsneh-
mende „[im] Grunde genommen gar nichts habe[n], wenn der Erbbaurechtsvertrag ausläuft. Ich 
habe vielleicht keine 100 % Restwertentschädigung des Gebäudes und ich habe noch so einen 
gewissen Nachteil, weil ich an der Bodenwertsteigerung nicht beteiligt bin und Ähnliches.“ (C. 
2020:106–108).
Darüber hinaus ist die Möglichkeit der Verlängerung nicht per se abgesichert. Die Erbbaurechts-
nehmenden tragen die Unsicherheit, ob das Erbbaurecht verlängert werden kann. „Ich erwerbe 
Grundeigentum und bin mit dem Thema durch für alle Zeit, als wenn in 75 Jahren die Frage 
ansteht: Was passiert jetzt, wird es verlängert etc. – und wenn ja, zu welchen Konditionen wird es 
verlängert (M.2020:111-112). Dazu sind Verlängerungen häufig einzelfallabhängig, weil: „Sie kön-
nen das nicht pauschal bestimmen, denn jeder hat andere Flächen oder andere Auflagen gehabt. 
Das wird im Einzelfall verhandelt.“ (B.2020:284-285). 
Des Weiteren ermöglicht eine Verlängerung den Erbbaurechtsgebenden, die Konditionen und 
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Bestimmungen zu erweitern und ggf. anzupassen. Das könnte Erbbaurechtsnehmenden zum 
Nachteil werden, wenn bspw. höhere Auflagen geleistet werden müssen, die mit hohen Kosten 
verbunden sind. „Das ist wiederum ein großes Einfallstor für eine Einflussnahme der Stadt, wenn 
gesagt wird von Seiten der Stadt, dass nur verlängert wird, wenn bestimmte Bindungen eingegan-
gen werden oder nur zu bestimmten Konditionen“ (M. 2020:120-121).
Zudem findet bei einer Verlängerung eine erneute Anpassung der Zinskonditionen (in der Regel) 
auf  den aktuellen Stand der Bodenrichtwerte statt, die bei den aktuellen Tendenzen der Bauland-
preise zu einer deutlichen Steigerung des Erbbaurechtes führt. Dabei handelt es sich um „Boden-
wertsteigerungen und bei Neuverhandlungen zum Teil von über 150 %. Und wenn ich bspw. vor 
10 Jahren ein Erbbaurecht herausgegeben hätte, dann würde man nach 10 Jahren die Vertragskon-
ditionen anpassen, wahrscheinlich über den Verbraucherpreisindex. Das wäre dann eine Verände-
rung von 15 %. Wenn ich es aber heute neu vereinbaren würde, würde ich 150 % mehr nehmen. 
Das ist also schon ein wesentlicher Unterschied und natürlich ein Problem.“ (C.2020:15-18).

Mehrwert	und	Potenziale

Das Potenzial und der Mehrwert in der Vertragsausgestaltung liegen vor allem in den Freiheiten 
und in der Flexibilität in der Ausgestaltung der Verträge. Einzelne Vertragsinhalte können über 
das Baurecht hinaus festgelegt werden. Dabei sind die Steuerungsmöglichkeiten und Ziele der 
Stadt zur Umsetzung von Erbbaurecht ein Hilfsmittel. „Das Erbbaurecht gibt mir die Möglich-
keit, zu gestalten wie ein Bildhauer. Es ist keine Lösung, es ist einfach ein Instrument. Damit 
[gibt es] soziale, ökologische und Eigentumsfragen, die ich gestalten kann.“ (G.2020:64-65). „[...] 
man kann natürlich über das Erbbaurecht ganz anders steuern, als wenn ich verkaufe oder ich 
bestimmte Maßgaben sozusagen in Bebauungsplänen festlege.“ (A. 2020:64).
Dazu werden über den Erbbaurechtsvertrag nicht nur die Ziele der Erbbaurechtsgebenden an-
gegeben, sondern auch die Ziele der Erbbaurechtsnehmenden als Genossenschaft, Baugemein-
schaft oder Hausprojekt. Mit mehreren VertragspartnerInnen ist es insbesondere von Bedeutung, 
die Ausgangsziele rechtskräftig sichern zu können, damit der Vertrag auch über Generationen 
hinweg Bestand hat. Das wird besonders in Stiftungsverträgen festgelegt. „Die Projektpartner 
können auch ihre Ziele im Vertrag sichern, denn die haben irgendwann mal auch einen Generati-
onswechsel und dann sind Leute am Ruder, die die Gründung gar nicht mehr erlebt haben. Und 
so kann auch bspw. eine Genossenschaft im Vertrag ihre Ziele, die sie am Anfang [hatte], über 
lange Zeit absichern.“ (F.2020:47-48).
Erbbaurechtsgebende behalten bei Vertragsabschluss die Grundstückseigentümereigenschaft 
bei. Dabei bleibt dieser Eigentümer des Grundstückes und erhält somit sein Vermögen auch für 
spätere Zeiten. Zudem, da die Grundstücke in der Regel im Wert steigen, vermehrt sich dieses 
Grundvermögen. 
Ein bedeutsamer Mehrwert des Instrumentes ist für Erbbaurechtsnehmende die Möglichkeit, 
eine eigentümerähnliche Stellung an einem Grundstück zu erwerben, ohne den Kaufpreis auf  
einmal begleichen zu müssen. Das ermöglicht vor allem finanzschwächeren InvestorInnen Pro-
jekte anzuschieben, da weniger Eigenkapital aufgebracht werden muss. Unter marktgerechten 
Vertragskonditionen (an den Kapitalmarkt angepassten Zinskonditionen) bestehen für Erbbau-
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rechtsnehmende Liquiditätsvorteile gegenüber dem Volleigentum. Darüber hinaus entsteht für 
Erbbaurechtsnehmenden die Option, auch in attraktiven Lagen wohnen zu können. Generell 
können Erbbaurechtsnehmende so auch Böden in begehrten Lagen nutzbar machen, die ansons-
ten und insbesondere ohne einen herabgesetzten Erbbauzins oder Bodenwert nicht die finanzi-
ellen Möglichkeiten dazu gehabt hätten. „Es ist eine gute Grundlage für uns als Gruppe [...]. Wir 
sind überhaupt in der Lage, mit einem uns zur Verfügung gestellten Grundstück ein Projekt drauf  
entwickeln können.“ (K.2020:10-11).

Durch die kontinuierliche Abbezahlung des Erbbaurechtes sind, neben der Nutzbarmachung des 
Grundstückes, für Erbbaurechtsgebende auch stetige Zinseinnahmen gegeben. Bei gleichzeiti-
gem Erhalt des städtischen Grundvermögens werden auf  diesem Wege perspektivische, wenn 
auch verhältnismäßig geringfügige jährliche Ertragspotenziale generiert und für die langfristige 
Wirtschafts- und Haushaltsführung gesichert. Durch die langfristige Zahlung bleibt das Inter-
esse bestehen, das Grundstück zu nutzen. Darüber hinaus können Einnahmesteigerungen über 
die Wertsicherungsklauseln verbucht werden. Dies bedeutet, dass sich die absoluten Einnahmen 
an Erbbauzinsen während der Vertragslaufzeit regelmäßig steigern, worüber inflationsbedingte 
Mehrkosten aufgefangen werden können.
Der Vertrag ist außerdem ein rechtssicheres Dokument, in dem die in der Ausarbeitung festge-
legten Ziele und Nutzungszwecke rechtsverbindlich sind. Bei Nichteinhaltung während der Ver-
tragslaufzeit kann u. U. der Heimfall eingeleitet werden. „Die Rechtssicherheit ist unglaublich toll 
an diesem Instrument.“ (G.2020:153). Auch die festgeschriebene Nutzungsbindung kann über 
den gesamten Zeitraum des Vertrages geschehen. Erbbaurechtsgebende, die zur Förderung des 
Wohnungsbaus Grundstücke vergünstigt verpachten, sind daher verpflichtet, für eine vertragliche 
Absicherung dieses Ziels zu sorgen. Damit wird die dauerhafte Nutzungsbeschränkung seit dem 
BGH-Urteil vom 8. Februar 2019 nur über das Erbbaurecht gebilligt. Des Weiteren sichern Zu-
stimmungsvorbehalte beim Weiterverkauf  des Erbbaurechtes ab, dass Erbbaurechtsgebende dies 
verhindern können. In den §§ 5 bis 7 ErbbauRG sind Zustimmungsvorbehalte für den Grund-
stückseigentümer normiert. Solche Einflussmöglichkeiten bestehen bei einem Verkauf  nicht fort. 
Gegebenenfalls können dabei Anforderungen, die Erbbaurechtsnehmende erfüllen sollten, im 
Erbbaurechtsvertrag normiert werden (vgl. Nagel 2019:11)
Als indirekter Mehrwert des Instrumentes ist anzumerken, dass Erbbaurechtsnehmende die zu 
zahlenden Erbbauzinsen steuerlich geltend machen können. „Erbbaurechtskonditionen sind ja 
auch zum Teil negative Einnahmen. [Das] ist ja von der Abschreibung her gar nicht so unattrak-
tiv.“ (C. 2020:82).

Nach Ablauf  des Erbbaurechts kann der Eigentümer des Bodens über die weitere Entwicklung 
frei entscheiden, auf  zukünftige Notwendigkeiten reagieren, das bestehende Erbbaurecht verlän-
gern oder anpassen. „[…] langfristig gesehen [kann man] immer wieder Erbbaurechte bestellen 
– verkaufen kann man ein Grundstück dagegen nur einmal.“ 
Für Erbbaurechtsnehmende entfällt nach Vertragsablauf  die Verantwortung für Bauwerk sowie 
Grundstück. Sie haben dementsprechend keine weiteren Verpflichtungen gegenüber den Erbbau-
rechtsgebenden, was als Mehrwert betrachtet wird.
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9.1	 Handlungsempfehlungen

Basierend auf  der Untersuchung von fünf  Erbbaurechtsgebenden und den jeweiligen fünf  Erb-
baurechtsnehmenden wurde das Instrument Erbbaurecht in seiner Anwendungspraxis untersucht. 
Es wurde festgestellt, dass InteressentInnen den Kauf  dem Erbbaurecht in den Fallbeispielen 
vorziehen würden, in denen die Wahlmöglichkeit zwischen Verkauf  und Erbbaurecht bestand. Ei-
nige Kommunen haben den Bedarf  an preisgünstigem Wohnraum in den Umsetzungszielen des 
Erbbaurechtes festgelegt. Jedoch wurde erkennbar, dass die Anwendungsziele des Instrumentes 
in vielen Kommunen aus verschiedenen Gründen nur schwer umsetzbar sind. 
Die im Folgenden zusammengetragenen Handlungsempfehlungen sind als im Rahmen der Unter-
suchung erkannte Vorschläge zur Erhöhung von Akzeptanz und Attraktivität des Erbbaurechtes 
in der Wohnraumversorgung zu sehen. 

Handlungsempfehlungen an:
Bund, Länder und Kreditinstitute

1. In der Anwendung des Instrumentes ist generell ein höherer Verwaltungs- und damit fi-
nanzieller Aufwand festzustellen als beim Verkauf  von Grundstücken. Das kann ein Grund dafür 
sein, dass kleinere und finanzschwächere Kommunen nicht zu diesem Instrument greifen. Dazu 
ist ein vermehrter Wissenstransfer und Austausch anzustreben. Demnach können Kommunen 
vom Praxiswissen erfahrener AkteurInnen wie Stiftungen und Kirchen profitieren. „[…] wir ha-
ben einen relativ hohen Verwaltungsaufwand, das darf  man nicht unterschätzen.“ (B. 2020:176).

Zusammenlegung kommunaler Verwaltungsstrukturen und Stärkung von Wissensaus-
tausch

2. In der Praxis stellte sich heraus, dass Banken in der Beleihung Abschläge gegenüber dem 
Volleigentum veranschlagen. Damit stützen sich einige Kreditinstitute in der Beleihung von Erb-
baurechten auf  die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht veranlassten Wertab-
schläge. „Die Bewertung ist mindestens 10 % Abschlag. Das bedeutet, der Erbbaurechtsnehmer 
als Kreditnehmer hat einen schlechten Gegenwert für seine Beleihung.“ (G.2020:114–117).

Erbbaurechte bei der Beleihung als ‚marktnormal‘ einstufen und damit auf  Abschläge 
verzichten

AusgeberInnen von Erbbaurechten

3. Nur in wenigen Fällen wird angemessen entschädigt. Diese Entschädigungsleistung ge-
hört jedoch zur ökonomischen Ausstattung von Erbbaurechten, wenn diese für Erbbaurechts-
nehmende attraktiv sein sollen. Dazu sichert diese ab, dass zum Auslaufen der Verträge kein 
Investitionsstau entsteht. Lediglich in einem Fallbeispiel wird dies derzeit angewendet. „[…] die 

Zusammenlegung kommunaler Verwaltungsstrukturen und Stärkung von Wissensaus-
tausch

Erbbaurechte bei der Beleihung als ‚marktnormal‘ einstufen und damit auf  Abschläge 
verzichten
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Entschädigung [...] haben [...] [wir] auf  100 % hochgesetzt, als Entgegenkommen an die Woh-
nungswirtschaft, aber das ist nicht der Regelfall. Das haben wir gemacht, um diesen Investitions-
stau zu verhindern“ (B. 2020:158–160).

Entschädigungsleistung in Höhe von 100 % des Verkehrswertes der Bauwerke im Vertrag 
festlegen

4. Da die Verträge von den Erbbaurechtsgebenden aufstellt werden, es allerdings zwei Vertrags-
seiten für den Vertragsabschluss benötigt, ist eine Einbindung über die Ausgestaltung der Ziele 
Erbbaurechtsnehmender essenziell. Dazu sollte das Vertragswerk verständlich und transparent 
kommuniziert werden. „Bei uns gab es jetzt keinen Verhandlungsspielraum. Das Vertragswerk, 
was unheimlich schwierig war zu erfassen, weil es nur so strotzt vor juristischem Fachjargon. For-
mulierung, mit der man sich als normaler Mensch im normalen Alltag nicht mit auseinandersetzt.“ 
(K. 2020: 16–18). 

Einbindung beider Vertragsseiten in der Ausgestaltung der Verträge und ggf. Aufklärung 
über die Struktur des Instrumentes 

5. Finanzielle Flexibilität kann Erbbaurechtsnehmenden Optionen schaffen. Beispielsweise 
kann eine Staffelung oder Kapitalisierung des Erbbauzinses angeboten werden. Das ermöglicht 
Erbbaurechtsnehmenden, insbesondere ihre Anfangsbelastung zu reduzieren. „Manchmal gibt es 
eine Staffelung des Zinses, weil eine Sanierung zu machen ist. Und dann brauchen die Projekt-
partner mehr Geld als später und da können wir am Anfang, […] einen tieferen Erbbauzins ver-
einbaren.“ (F.2020:70–73). Ferner besteht die Wahlmöglichkeit, das Erbbaurecht kapitalisiert zu 
bezahlen. Diese Möglichkeit der Bezahlung mit einem kapitalisierten Zins ist in aktuellen Zeiten 
mit einem niedrigen Kapitalmarktzins für Erbbaurechtnehmende attraktiv. Wiederum ist hinzu-
zufügen, dass von einer ausschließlichen Fixierung auf  kapitalisierte Beträge abgesehen werden 
sollte, da dies eigenkapitalschwächere Marktakteure ausschließen würde.

Zusätzlich zur i. d. R. jährlichen Zinszahlung eine Staffelung des Zinses ermöglichen, 
außerdem die Kapitalisierung des Erbbauzinses anbieten

6. Der Wert des Erbbaurechtes wird durch die bauliche Ausnutzung des Wohngebäudes 
und dessen Nutzung beeinflusst. Demnach ändern sich die Wertigkeit und damit die Erbbau-
zinsen durch eine andere bauliche Ausnutzung sowie eingetragene Nutzung des Erbbaurechts. 
Allerdings kommt es vor, dass nicht die tatsächlich umsetzbare Ausnutzung als Basis für die Wer-
tigkeit des Erbbaurechtes herangezogen wird. „Angenommen, die GFZ (Geschossflächenzahl) ist 
1,8 und es kann allerdings nur eine GFZ von 1,2 erstellt werden. Dass man den Bodenrichtwert 
umrechnet von 1,8 auf  1,2 – das wäre schön, wenn das immer geschieht.“ (C. 2020:65-66). 

Wert des Erbbaurechtes an die tatsächlich umsetzbare bauliche Ausnutzung des Wohn-
gebäudes anpassen 

Entschädigungsleistung in Höhe von 100 % des Verkehrswertes der Bauwerke im Vertrag 
festlegen

Einbindung beider Vertragsseiten in der Ausgestaltung der Verträge und ggf. Aufklärung 
über die Struktur des Instrumentes

Zusätzlich zur i. d. R. jährlichen Zinszahlung eine Staffelung des Zinses ermöglichen, 
außerdem die Kapitalisierung des Erbbauzinses anbieten

Wert des Erbbaurechtes an die tatsächlich umsetzbare bauliche Ausnutzung des Wohn-
gebäudes anpassen
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7. Damit Erbbaurechte gegenüber dem Volleigentum attraktiv sind, müssen die Erbbauzinsen 
an die Kapitalmarktzinsen angepasst werden. Teilweise existieren veraltete Regelungen dazu, an 
welchen Größen der Zins sich orientiert. Demnach müsste die jeweilige Gemeindeordnung eini-
ger Bundesländer dahingehend geändert werden, dass den Kommunen Abweichungen von den 
üblichen Erbbauzinsen erlaubt sind. Entsprechend „muss [man] den marktüblichen Erbbauzins-
satz ansetzen. Und das Problem ist, dass es über Jahrzehnte keinen Erbbaurechtsmarkt in Leipzig 
gab. Und das ist auch ziemlich schwierig, den marktüblichen Zins festzulegen. [...] die 4 % wurden 
[...] Ende der Neunziger irgendwann bei der Altschuldenhilfe der Wohnungsbauunternehmen in 
Sachsen festgelegt.“ (A.2020:120–123).

Kontinuierliche Anpassung der Erbbauzinsen an die Kapitalmarktzinsen 

8. Die öffentliche Hand darf  nicht dauerhaft über die Verwendung eines Grundstücks bestimmen, 
wenn sie sich zum Verkauf  entschließt. Demnach sind dauerhafte Nutzungsbeschränkungen nur 
über die Ausgabe eines Erbbaurechts möglich (BGH-Urteil vom 8. Februar 2019 - V ZR 176/17).
 

Nutzungsbindungen für den gesamten Zeitraum des Erbbaurechtes anwenden

9. Es sollte eine Flexibilität in der Bewertungsgrundlage der Erbbaurechte geben, insbesondere 
bei sozialen Bedarfen. In den Fallbeispielen wurde häufig der volle Bodenrichtwert als Grundlage 
zur Berechnung des Wertes von Erbbaurechten genommen. Allerdings ist preisgünstiges Woh-
nen auf  dieser Grundlage auch mit einem abgesenkten Erbbauzins kaum machbar. „Doch 2,5 % 
macht natürlich bei einem sehr hohen Bodenwert schon 7 bis 8 € auf  den m2 Wohnfläche aus, 
im Einzelfall ggf. auch weniger.“ (C.2020: 21-22) Es existieren jedoch auch andere Möglichkeiten: 
In einem anderen Beispiel ist „das Erbbaurecht [...] 25 % weniger wert als das Volleigentum.“ 
(M.2020:65–66). Als weitere Möglichkeit wurde genannt, dass „der Wert [...] nicht vom klassischen 
Bodenwert ausgerechnet [wird], sondern es wird von dem Gebäude ausgegangen.“ (G.2020: 100). 

Um preisgünstiges Wohnen zu ermöglichen, müssen weitere Berechnungsmöglichkeiten 
angewandt werden; [Bspw. Berechnung anhand des Verkehrswertes oder ausgehend ei-

nes gedämpften Bodenrichtwertes] 

Kontinuierliche Anpassung der Erbbauzinsen an die Kapitalmarktzinsen

Nutzungsbindungen für den gesamten Zeitraum des Erbbaurechtes anwenden

Um preisgünstiges Wohnen zu ermöglichen, müssen weitere Berechnungsmöglichkeiten 
angewandt werden; [Bspw. Berechnung anhand des Verkehrswertes oder ausgehend ei-

nes gedämpften Bodenrichtwertes] 
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9.2	Beantwortung	der	Hauptforschungsfrage	

Das Erbbaurecht ist im Zuge der Wohnraumoffensive des Bundes stärker zum Einsatz gekom-
men. Dies gilt insbesondere für wachsende Kommunen, in denen eine hohe Nachfrage nach 
Wohnraum besteht. Für die Hauptforschungsfrage ‚Welchen Beitrag leistet das Instrument zur 
Wohnraumversorgung?‘ wurden Teilfragen formuliert. Dabei wurde das Instrument in der An-
wendungspraxis in fünf  ausgewählten Fallbeispielen für Erbbaurechtsgebende mit drei Kommu-
nen und zwei Stiftungen sowie den dazugehörigen Erbbaurechtsnehmenden untersucht. 

In den ersten Teilfragen I-II wurde betrachtet, wie das Instrument in den wohn- und bodenpo-
litischen Kontext des jeweiligen untersuchten Beispiels eingebettet ist. Außerdem wurden Ziel-
setzungen und weitere Instrumente herauskristallisiert. Es konnte festgestellt werden, dass an-
gesichts der steigenden Flächennachfrage, vor allem in den Kommunen, eine Neuausrichtung 
hin zum strategischen Liegenschaftsmanagement und zu einer Flächenbevorratung sowie einem 
damit verbundenen Bestandsmanagement zu beobachten ist. Das sogenannte Tafelsilber nicht 
mehr zu verkaufen, bildet durch eine mittel- bis langfristig angelegte Bodenvorratspolitik nicht 
nur die Grundlage für ein zentrales Steuerungsinstrument. Es führt auch zu einer weitgehend 
flexibleren Ausgestaltung und Handhabung gegenüber zyklischen Nachfrageschwankungen im 
Wohnungsbau. 
Des Weiteren werden gemeinwohlorientierte Ziele in der Ausgabe von Erbbaurechten verfolgt, 
wie die Absicherung von Miethöhen über Nutzungsbindungen. Dazu soll der Bodenspekulation 
auf  öffentlichen Flächen durch Private vorgebeugt werden. 
Die untersuchten Stiftungen nehmen hier eine Sonderstellung ein. Schließlich sind keine grund-
legenden politischen Wechsel in der Ausrichtung der Grundstücksvergabe oder den Zielen der 
Stiftung festzustellen. Dabei sind das Vorgehen und die Ausgabe der Erbbaurechte mit dem Ziel 
verknüpft, einen anderen Umgang mit Grund und Boden zu finden. Beide Stiftungen haben ähn-
liche Zielstellungen. Ihnen geht es grundsätzlich um eine Bodensicherung. Damit soll eine andere 
Art der Handhabung aufgezeigt werden, wie die Ressource Boden außerhalb der Bodenspekulati-
on und der steigenden Preisspirale genutzt werden kann. 
Darüber hinaus konnte in der Umsetzung eine Abkehr vom Höchstpreisverfahren hin zu einer 
Vergabe nach aufgestellten Kriterien und einer Verknüpfung mit dem Erbbaurecht beobachtet 
werden. Zusätzlich zur Kopplung mit wohnungs- und bodenpolitischen Instrumenten wie der 
Konzeptvergabe und der Quotenregelung wird die Ausreichung von Erbbaurechten in den Kom-
munen mit einheimischen Modellen kombiniert. 
Grundsätzlich ist in der Ausgabe von Erbbaurechten ein heterogenes Bild zu beobachten. Es 
reicht von einer ausschließlichen Ausgabe von städtischen Grundstücken im Erbbaurecht bis hin 
zu einer Mischkonstellation, die entweder zwischen der Art der Nutzung oder der räumlichen 
Lage entscheidet, ob das Instrument angewendet wird. Hinsichtlich der Art der Wohnraumver-
sorgung findet sich die Vergabe im Erbbaurecht bevorzugt in der Schaffung von Mehrfamilien-
hauswohnungen wieder und damit im Mietwohnungsbau. Diese Ausrichtung ist in Kommunen 
wie auch bei den untersuchten Stiftungen festzustellen. Demnach wird die Wohnraumversorgung 
vor allem durch die Ausgabe an Genossenschaften, städtische Wohnungsbaugesellschaften und 
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vereinzelt private Wohnungsbauunternehmen umgesetzt. Lediglich in den Städten Leipzig und 
Hamburg sowie in der Stiftung Trias sind Baugemeinschaften und damit die Möglichkeit der Bil-
dung von Eigentumswohnungen möglich. 
Nicht nur über die Zielsetzung und die Art der Vergabe wird steuernd eingegriffen, sondern auch 
über die vertragliche und damit rechtliche Ausgestaltung der Erbbaurechtsverträge, die in der Teil-
frage III aufgegriffen wurde. Im Rahmen der Anwendung von Erbbaurechten ist grundsätzlich 
die Einbettung des Vertrages in die hierarchische Ordnung der bestehenden Planwerke hervor-
zuheben. Allerdings sind vor allem die individuellen Vertragselemente zu betrachten, mit denen 
die Verträge im Erbbaurecht flexibel ausgestaltet werden können. Damit können Zielsetzungen 
rechtssicher ausgestaltet werden. Dabei zählen die Zweck- und Nutzungsbindungen zu den we-
sentlichen Bestandteilen, über die vertraglich gesteuert werden kann. Laut BGH-Urteil vom 8. 
Februar 2019 sind Nutzungsbindungen über den gesamten Zeitraum des Erbbaurechtes hinaus 
möglich und zulässig. Demnach sind diese langfristigen Bindungen ausdrücklich im Erbbaurecht 
möglich. Dennoch finden sie über die gesamte Erbbaurechtsvertragslaufzeit in der Praxis bisher 
nicht statt. 
Des Weiteren wurden im Rahmen der Untersuchung weitere Stellgrößen zur Vertragsausgestal-
tung von Erbbaurechten ersichtlich, die für die Attraktivität des Instrumentes in der Wohnraum-
versorgung entscheidend sind. Dazu gehört die Laufzeit der Verträge, die im Hinblick auf  die 
Nutzungsbindung (beide Vertragsseiten), den Verwaltungsaufwand (Erbbaurechtsgebende) sowie 
die finanzielle Rentabilität (Erbbaurechtsnehmende) relevant ist. Demnach werden die Verträge 
in den Fallbeispielen für 75 bis 99 Jahre ausgestellt und liegen damit im Bundesdurchschnitt. Au-
ßerdem zählt die Höhe der Entschädigungssumme zu den vertraglichen Stellschrauben, die für die 
finanzielle Attraktivität des Instrumentes für Erbbaurechtsnehmende entscheidend sind. Dabei 
sind 2/3 des Verkehrswertes als Entschädigung häufig. Inwieweit Verträge verlängert werden und 
wie mit Bestandsverträgen umgegangen wird, konnte nur zum Teil beantwortet werden. Demnach 
sind die Verlängerungsmöglichkeiten vom Einzelfall abhängig, ebenso wie die neu zu vereinbaren-
den Vertragsparameter. Die Ausgestaltung des Erbbauzinses wird im besten Fall abhängig vom 
Zweck und damit vom Ziel des Erbbaurechtes abgestimmt. Dabei ist zu unterscheiden, ob sich 
die Erbbauzinses am aktuellen Kapitalmarktzins orientieren und entsprechend angepasst werden, 
damit sie zu bezahlbaren Konditionen zu erhalten sind. Allerdings wurde festgestellt, dass in den 
wenigsten Beispielen der Zins regelmäßig an die marktgängigen Konditionen angepasst wird. 

Besonders hervorzuheben sind die Ausgestaltungsmöglichkeiten des Erbbaurechtsvertrages im 
Bezug auf  die gesetzten Zielstellungen. Im Segment des bezahlbaren Wohnraums wurden un-
terschiedliche Herangehensweisen umgesetzt. Durch die Orientierung am Kapitalmarktzins und 
die flexible Anpassung des Erbbauzinses sowie die Wertabstufung des Erbbaurechtes um 25 % 
gegenüber dem Volleigentum konnte in der Stadt Hamburg festgestellt werden. In anderen Bei-
spielen wie der Stadt Frankfurt am Main wird ein vergünstigter Zins (i. d. R. 2,5 %–2 %) für die 
Errichtung von preisgünstigem Wohnraum angeboten. Darüber hinaus ermöglichen die Stiftun-
gen die Staffelung der Zinsen, die insbesondere in der Anfangsphase den finanziellen Rahmen 
der Erbbaurechtsnehmenden entlasten. Dennoch wurde in der Untersuchung festgestellt, dass 
die vergünstigten Zinsen nicht den Effekt erzielen, preisgünstigen Wohnraum zu ermöglichen. 
Das zeigte sich insbesondere in der Bewertung der Anwendungspraxis von Erbbaurechten, der 
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im Rahmen der Teilfrage IV nachgegangen wurde, von den Erbbaurechtsgebenden wie auch 
den Erbbaurechtsnehmenden. Es ist festzuhalten, dass insbesondere in wachsenden Regionen 
und Städten, wie es in den untersuchten Beispielen der Fall ist, die Bodenpreise angestiegen sind. 
Demzufolge bewirkt ein vergünstigter Erbbauzins in der Wertigkeit von Erbbaurechten nicht den 
erhofften Effekt, um preisgünstigen Wohnraum zu schaffen.  Dabei bildete das Thema der Be-
messungsgrundlage für Erbbaurechte für die unterschiedliche Zielstellung in allen untersuchten 
Beispielen die hauptsächliche Herausforderung. 
Zusammenfassend kann die Hauptforschungsfrage nur bedingt beantwortet werden. Es wurde 
festgestellt, dass das Instrument allein nicht zu einer Wohnraumversorgung beiträgt. Es benö-
tigt die Einbettung in einen ganzheitlichen Flächenmanagementansatz, der mit der wohnungs-
politischen Zielstellung gekoppelt wird, die Wohnraumversorgung zu verbessern, insbesondere 
in Segmenten des bezahlbaren Wohnens. Dazu muss die politische Bereitschaft hervorgehoben 
werden, einen anderen Umgang mit Grund und Boden zu finden. Einen besonderen Beitrag 
leistet das Instrument in der Umsetzung individueller Zielsetzungen, die durch das Erbbaurecht 
auch tatsächlich umgesetzt werden müssen, da ansonsten die Sanktionsmöglichkeit durch den/
die EigentümerIn eingreifen würde. Damit werden Baugebote hinfällig. Mit dem Erbbaurecht 
sind die Rechtsfolgen klar definiert und die Erbbaurechtsnehmenden erhalten die Verantwortung, 
den vereinbarten Zweck umzusetzen. Zudem ist die Wiederverwendbarkeit des Grundstückes für 
weitere Nutzungen und Zielstellungen nach Ablauf  des Vertrages hervorzuheben. 
Auch für den Erbbaurechtsnehmenden, insbesondere in der Aufstellung einer Genossenschaft, 
stellt das Instrument eine treffende Lösung dar, die unterschiedlichen Bedarfe und Zielstellungen 
abzusichern. Es konnte in den untersuchten Beispielen herausgestellt werden, dass die Erbbau-
rechtsnehmenden finanziell erst durch die gestreckte Abzahlung des Erbbaurechtes, in der Lage 
waren, die Wohnprojekte zu realisieren. Der niedrigschwellige finanzielle Zugang, wurde als der 
wesentliche Beitrag des Instrumentes herausgestellt.  

Es war nicht Ziel dieser Arbeit, einen Vergleich zwischen den Erbbaurechtsgebenden anzustre-
ben. Dennoch wurde festgestellt, dass sich insbesondere das Erfahrungswissen in den Stiftungen 
hinsichtlich der Ausgabe und der Verwaltung von Erbbaurechten im Wohnungsbau von einigen 
kommunalen Beispielen abhebt. Mit einer flexiblen Ausrichtungsmöglichkeiten der Verträge kön-
nen beispielsweise kreative Wege gefunden werden, wie die Wertigkeit von Erbbaurechten für 
besondere Nutzungen bestimmt werden kann. Demnach wurden vertragliche Festsetzungen er-
kannt, wie den Verkehrswert als Berechnungsgrundlage zu nehmen, die Staffelung der Preise oder 
die Stundung in finanziell unsicheren Zeiten, wie es aktuell in der Corona-Pandemie der Fall ist. 
Diese Regelungen können Varietät und Akzeptanz des Instrumentes erhöhen.  

Als Ausblick beliebt interessant, den Beitrag von Erbbaurechten für einzelne Nutzergruppen he-
rauszufiltern, wie Baugruppen, und deren Langzeitentwicklungen zu beobachten. Nicht nur die 
individuelle Vertragsgestaltung, sondern auch der grundsätzliche Umgang mit Erbbaurechten im 
Segment des bezahlbaren Wohnens. Demnach sind weitere Erprobungen und Forschungen im 
Bereich der Wertermittlung und einer geeigneten Berechnungsbestimmung nötig, um aktuelle 
Zielstellungen umsetzen zu können. 
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9.3	Methodenkritik

In der Vorbereitung der Interviews wurde festgestellt, dass einige AnsprechpartnerInnen in un-
terschiedlichen Behörden zur Thematik eingebunden sind. Dazu gab es Kommunen, in denen 
ein übergreifendes interdisziplinäres Arbeiten vorherrschte. Dadurch schien ein/e ExpertIn für 
ein Interview ausreichend, um die relevanten Informationen zu generieren. Deshalb wurden als 
kommunale VertreterInnen Personen von beiden inhaltlich relevanten und beteiligten Ämtern an-
gefragt. Dies war deswegen relevant, weil die wohnpolitischen getrennt von den bodenpolitischen 
Themen sowie liegenschaftspolitischen Instrumenten bearbeitet werden. Zum einen betraf  es im 
Allgemeinen das Amt für Wohnen und Stadtentwicklung, zum anderen entweder das Justitiariat, 
den Landesbetrieb für Immobilienmanagement oder den Gutachterausschuss für Immobilien-
werte, die für die Ausgabe der Erbbaurechte verantwortlich sind. Hier kam es dazu, dass in einem 
kommunalen Fallbeispiel lediglich mit einem/einer VertreterIn der Erbbaurechtsgebenden ein 
Gespräch zustande kam. Dies resultierte darin, dass Informationen über die Bewertungspraxis 
weniger ausgebaut werden konnten als in den beiden anderen Kommunen. Das traf  auch auf  die 
Seite der Erbbaurechtsnehmenden zu. In einem Fall konnte aufgrund organisatorischer Gründe 
kein Interview geführt werden, weshalb nur eine Seite analysiert werden konnte. Dieser Umstand 
ist in der Endbetrachtung zu berücksichtigen. 

Im weiteren Verlauf  der Generierung von Ansprechpersonen wurde durch das Interview der 
Erbbaurechtsgebenden auf  weitere potenzielle GesprächspartnerInnen und damit auf  die andere 
Seite der Erbbaurechtsnehmenden verwiesen. Damit ist zu hinterfragen, ob die ausgesuchten 
Erbbaurechtsnehmenden durch ihre vertragliche Bindung an die Ausgebenden der Erbbaurechte 
insbesondere in der Bewertung des Erbbaurechtes eingeschränkt sind. 

Während der Durchführung von Interviews mit den Befragten kam es an einigen Stellen zu sub-
jektiven Interpretationen der jeweiligen Fragen, die im gravierendsten Fall nicht mehr mit der 
Intention übereinstimmten. Deswegen wurden die Fragebögen im Vorfeld an die jeweiligen Ex-
pertInnen versendet und die Fragen bei Bedarf  im Gesprächsverlauf  diskutiert. Ein weiteres Pro-
blem in der Ausführung der Interviews stellte sich vor allem dar, wenn die interviewten Personen 
gleichzeitig Ausgebende von Erbbaurechten im Professionellen sowie Erbbaurechtsnehmende 
im Privaten waren (oder umgekehrt) und somit beide ‚Rollen‘ kannten. Schwierig war hier, dass 
die gefragten Personen in ihrer Bewertung lediglich zu einer Rolle befragt und dadurch auf  eine 
Seite begrenzt wurden. Die interviewten ExpertInnen nahmen während der Befragung also eine 
doppelte Perspektive ein, als ExpertInnen und als ‚normale Personen‘. Dabei kam es teilweise zu 
einer Vermischung der Rollen (Bogner, Littig. 2002: 175). 

Darüber hinaus war es in zwei Kommunen nur begrenzt möglich, auf  Immobilien- und Boden-
preisentwicklungen und vor allem Daten über die Ausgabe von Erbbaurechten zuzugreifen. In 
diesen Fällen mussten Sekundärquellen oder Aussagen aus den Interviews verwendet werden. 
Dennoch konnte mithilfe des kostenfreien Katastersystems ‚BORIS‘, das die Bodenrichtwerte 
einzelner Parzellen anzeigt, Schlussfolgerungen über die Bodenpreisentwicklung gezogen werden.
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